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1. Vorbemerkung

Zum 1. Juli 2001 trat das Neunte Buch Sozialgesetzbuch ,Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen* (SGB 1X) in Kraft, in dem das vorher fragmentierte Recht zur
Rehabilitation und zur Teilhabe behinderter Menschen zusammen mit dem Schwerbe-
hindertenrecht zu einem einheitlichen Gesetzeswerk integriert wurde. Mit dieser Ver-
einheitlichung des Rehabilitationsrechts war eine Reihe von Anderungen und Neurege-
lungen verbunden, deren Auswirkungen im Einzelnen nicht genau absehbar waren.
Daher sieht § 66 SGB IX vor, dass die Bundesregierung die gesetzgebenden Korper-
schaften des Bundes bis zum Jahresende 2004 Uber die Lage der behinderten Men-
schen und die Entwicklung ihrer Teilhabe unterrichtet.

Eine dieser Anderungen besteht in der Erweiterung des Kreises der Trager der Rehabi-
litation um die Trager der Sozialhilfe und der Jugendhilfe (8 6 Abs. 1 Nr. 6 und 7 SGB
IX). Dadurch erhalt die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft neben den Komponen-
ten der medizinischen Rehabilitation und der Teilhabe am Arbeitsleben eine starkere
Gewichtung, und die Rehabilitation wird im Interesse des behinderten Menschen ganz-
heitlich gestaltet.

Obwohl die Sozialhilfe gegeniiber den anderen Rehabilitationstragern weiterhin nach-
rangig bleibt, stellte sich die Frage nach moglichen finanziellen Auswirkungen fir die
neu hinzu gekommenen Rehabilitationstrdger. Nachdem nun erste Erfahrungen und
statistische Daten hiertiber vorliegen, sollen die Kosteneffekte, die diese Neuregelun-
gen fur die Trager der Sozialhilfe und der Jugendhilfe hatten oder noch haben, ermittelt
und ausgewertet werden. Das Institut fir Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e.V.
(ISG) wurde vom Bundesministerium fir Gesundheit und Soziale Sicherung mit der
Durchfiihrung dieser Evaluation beauftragt.
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2. Gegenstand und Methode der Untersuchung

2.1 Gegenstand und Zielsetzung der Untersuchung

Mit dem SGB IX sind gegenuber der friheren Rechtslage sowohl Belastungen als auch
Entlastungen verbunden.' Dabei sind zu unterscheiden

o mogliche Mehrkosten durch materielle Rechts&nderungen

) maogliche Mehrkosten durch zusatzlichen Verwaltungsaufwand

o mogliche Einsparungen durch materielle oder verwaltungsbezogene Anderun-
gen.

Ursachen fir materielle Mehrkosten kénnen in einer Erweiterung des Leistungsum-
fangs, einem Zuwachs der Leistungsberechtigten oder in einer Begrenzung deren Kos-
tenbeitragspflicht liegen, wie sie etwa durch die Einbeziehung der Sozialhilfetrager in
den Kreis der Rehabilitationstrager auftreten konnten. Zusétzlicher Verwaltungsauf-
wand konnte insbesondere durch die verbindliche Definition Gbergeordneter Aufgaben
wie tragerubergreifender Beratung, Zustandigkeitsklarung oder verbindliche Kriterien
des Qualitaitsmanagements bedingt sein. Schliel3lich wurden aber auch Refinanzie-
rungsquellen beispielsweise in Form pauschalierter Unterhaltsbeitrdge fur zuvor ver-
schonte Unterhaltspflichtige eréffnet.

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die quantitativen und finanziellen Aus-
wirkungen dieser unterschiedlichen Regelungen auf die Tréager der Sozialhilfe und Ju-
gendhilfe eingehend zu untersuchen und deren be— und entlastende Effekte zu bilan-
zieren. Die in diesem Zusammenhang zu untersuchenden Gesichtspunkte umfassen
folgende Bereiche:

(1) Madgliche Mehrkosten durch materielle Rechtsanderungen
1.  Wegfall der Einkommens— und Vermdgensprifung (8 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, 6, 7
und 8 BSHG)

l.a Zahlung eines Arbeitsférderungsgeldes flr Beschaftigte in Werkstatten fur behin-
derte Menschen (8§ 43 SGB IX)?

2. Neuregelung des Unterhaltsbeitrags (§ 91 Abs. 2 BSHG)

Zu dem Versuch einer ex—ante—Abschatzung von Be— und Entlastungen vgl. Dietrich
Engels/ Heike Engel 2000: Schatzung der Kosteneffekte des SGB 1X ,Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen®, ISG Kdln

Die Nummerierung als ,1.a" soll verdeutlichen, dass diese Position strittig ist; vgl. dazu
die Diskussion auf S. 19 f
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Gebéardensprachdolmetscher
Neufassung des 8§ 35a SGB VIl
Gutachterkosten nach § 14 Abs. 5 SGB IX

o g M w

Nicht realisierbare Erstattungsanspriiche nach Vorleistung gem. 814 Abs. 4 SGB
IX

(2) Madgliche Mehrkosten durch zusétzlichen Verwaltungsaufwand

Zustandigkeitsklarung nach § 14 SGB IX
Qualitatsmanagement nach § 20 Abs. 2 SGB IX

Gemeinsame Servicestellen nach 8§ 22 ff SGB I1X

A W dp e

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem SGB IX

(3) Refinanzierung durch das SGB IX
1. Einsparungen durch Regelungen der Frihférderung und Friherkennung (8 30
Abs. 2 und 3 SGB IX)

2. Mehreinnahmen durch die Neuregelung des Kostenbeitrags zum Mittagessen
(8 43 Abs. 2 Satz 3 BSHG)

3. Unterhaltsbeitrdge bei vollstationdr erbrachter Pflege und Eingliederungshilfe
(8 91 Abs. 2 BSHG)

Reduzierung des Verwaltungsaufwands durch diese und weitere Neuregelungen
Effektivierung von Leistungen vorrangiger Leistungstrager
Finanzierung von Gebardendolmetschern durch vorrangige Leistungstrager

Barrierefreiheit von Sozialleistungen und Sozialverwaltungen

© N o o b

Verlangerung von Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in den Werk-
statten fur behinderte Menschen

Hinsichtlich dieser Aspekte sollten insbesondere die quantitative Entwicklung der Zahl
der Leistungsempfanger und die finanzielle Entwicklung bei Be— oder Entlastungen der
Leistungstrager bzw. der Leistungsempfanger seit dem In—-Kraft-Treten des SGB IX
untersucht werden. Im Fokus der Betrachtung stehen insbesondere die Trager der So-
zialhilfe, aber auch — soweit betroffen — die Tréger der 6ffentlichen Jugendhilfe. Unter
den Sozialhilfetragern sind It. Sozialhilfestatistik die tUberdrtlichen Trager am starksten
betroffen, da die besonders kostentrdchtige stationare und teilstationdre Eingliede-
rungshilfe fur behinderte Menschen (ungeachtet unterschiedlicher landerspezifischer
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Regelungen) Uberwiegend von diesen getragen wird. Die ortlichen Trager sind zwar je
nach Landesregelung in mehr oder weniger starkem Mafe in die Durchfiihrung der
Eingliederungshilfe eingebunden, sind aber unter Finanzierungsgesichtspunkten vor
allem fir die ambulant geleistete Eingliederungshilfe zusténdig, was — der Sozialhilfe-
statistik zufolge — mit geringeren Kosten verbunden ist. Die Trager der 6ffentlichen Ju-
gendbhilfe sind im Hinblick auf die Eingliederungshilfe fiir seelisch kranke oder behin-
derte Kinder und Jugendliche (8§ 35 a SGB VIlI) betroffen.

Sozialhilfe und Jugendhilfe werden teilweise von den Ortlichen und teilweise von den
Uberortlichen Tragern durchgefiihrt:

. Ortliche Trager der Sozialhilfe sind die Kommunen, d.h. die kreisfreien Stadte
und die Landkreise. Von den 116 kreisfreien Stadten und 323 Landkreisen im
Bundesgebiet wird ein dichtes Netz von ortlichen Sozialamtern getragen. Ortliche
Trager der Jugendhilfe sind neben den kreisfreien Stadten und Landkreisen auch
die Gemeinden mit eigenem Jugendamt.

. Die Uberortlichen Trager der Sozialhilfe und der Jugendhilfe sind Landeswohl-
fahrtsverbénde bzw. besondere Kommunalverbande in Baden—-W(urttemberg (bis
Jahresende 2004), Hessen, Mecklenburg—Vorpommern, Nordrhein—Westfalen
und Sachsen; in Bayern die Bezirke, in den Ubrigen Landern entweder die Sozial-
ministerien der Lander (Berlin, Bremen, Hamburg, Schleswig—Holstein) oder lan-
deseigene Amter (Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland—Pfalz, Saarland,
Sachsen—Anhalt, Thiringen).

. Die Finanzierung der Sozialhilfe und Jugendhilfe wird in LAnderkompetenz gere-
gelt. Fur die Leistungen der ortlichen Trager kommen die Kommunen auf; sie
werden aus deren Einnahmen wie etwa dem Gemeindeanteil an verschiedenen
Steuern, der Grund— und Gewerbesteuer sowie aus Zuwendungen im Rahmen
des kommunalen Finanzausgleichs bestritten. Die Leistungen der tberortlichen
Trager werden teilweise aus Landesmitteln und teilweise seitens der Kommunen
finanziert — die entsprechenden Regelungen sind in den Landern unterschiedlich.

Die Untersuchung der finanziellen Folgen, die das SGB IX fiir die Trager der Sozialhilfe
und Jugendhilfe hat, fokussiert nicht auf die Durchfihrungszustandigkeit bzw. erstat-
tungsfahige Vorleistungen eines Tragers, sondern auf die Kostentréagerschaft ortlicher
und Uberortlicher Trager, d.h. auf die letztlich zu Gbernehmenden Kosten.
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2.2 Methoden der Evaluation

In der Untersuchung werden quantitative und qualitative Methoden in wechselseitiger
Erganzung eingesetzt, um ein moglichst umfassendes und differenziertes Bild zu erhal-
ten. Mittels dieser Methoden wurden Dokumente, Statistiken und Befragungsdaten
ausgewertet.

Zeitlich konzentriert sich die Untersuchung auf den Ubergangszeitraum vor und nach
Einfuhrung des SGB IX am 1. Juli 2001. Da statistische Daten in der Regel als Jahres-
daten vorliegen, bedeutet dies eine Analyse insbesondere der Veranderungen, die
zwischen den Jahren 2000 und 2002 erfolgt sind. Um diese aber im Kontext langerfris-
tiger Trends interpretieren zu kénnen, wird die Perspektive bei der Analyse grundle-
gender Aspekte (wie etwa der Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Einglie-
derungshilfe fir behinderte Menschen) auf den Zeitraum zwischen Mitte der 1990er
Jahre bis zum aktuellen Rand, d.h. den jeweils aktuellsten verfliigbaren Daten erweitert.

(2) Quantitative Methoden

Die Quantifizierung finanzieller und verwaltungsbezogener Be— und Entlastungen er-
folgt mit dem Anspruch der Reprasentativitat und der Gultigkeit fur Deutschland insge-
samt. Sie basiert auf der Grundlage

o amtlicher Statistiken der Sozialhilfe und Jugendhilfe

o statistischer Erhebungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der tberértlichen Tra-
ger der Sozialhilfe (BAGUS)

o eigener Befragungen des ISG von 439 Sozialhilfetrdgern und 618 Jugendamtern
(jeweils Vollerhebung)

o empirisch gesttitzter Modellrechnungen und Hochrechnungen.

(2) Qualitative Methoden

Erganzend wurden qualitative Informationen ausgewertet, die keinen reprasentativen
Anspruch erheben, sondern zur Hintergrundinformation und lllustration dienen. Die
qualitativen Analysen basieren auf

o Dokumenten aus dem Zusammenhang der Diskussion des SGB IX wie z.B. den
Wortprotokollen von Bundestagsanhérungen oder schriftlichen Stellungnahmen

o Zusatzinformationen, Einschatzungen und Kommentaren der vom ISG befragten
drtlichen Trager der Sozialhilfe und Jugendhilfe
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®3)

Einschatzungen und Kommentaren eines vom ISG hinzugezogenen Kreises von
Vertreter/innen értlicher und tiberortlicher Trager.®

Arbeitsschritte

Zur Erstellung des vorliegenden Berichts wurden folgende Arbeitsschritte durchgefihrt:

In einer Analyse der amtlichen Sozialhilfestatistik wurden Entwicklungstrends der
Ausgaben, Einnahmen und Leistungsempfanger im Hinblick auf erklarungsrele-
vante Faktoren untersucht (Kapitel 3). Die Begrenztheit der Erklarungsmdglich-
keiten allein auf statistischer Basis erforderte jedoch weitere Untersuchungs-
schritte.

Auf der Grundlage von Daten und Auswertungen der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Uberértlichen Trager der Sozialhilfe (BAGUS) wurden die quantitativen Aus-
wirkungen des SGB IX analysiert und teilweise durch Modellrechnungen rekon-
struiert (Kapitel 4).

Erganzend wurden die ortlichen Tréger der Sozialhilfe und Jugendhilfe vom ISG
bundesweit schriftlich befragt. Die Ergebnisse dieser Erhebungen wurden aus-
gewertet und auf die Grundgesamtheit hochgerechnet (Kapitel 5). In diesem Zu-
sammenhang erhobene Einschatzungen und Kommentare der befragten Trager
wurden ebenfalls ausgewertet und zur lllustration der quantitativen Ergebnisse
erganzt.

In einer integrierten Auswertung wurden die Ergebnisse dieser Erhebungs— und
Auswertungsschritte abschlie3end gebiindelt dargestellt und im Hinblick auf er-
klarungsrelevante Faktoren untersucht, wobei zwischen solchen Veranderungen,
die auf die Einfuhrung des SGB IX zurtickzufiihren, und weiteren Faktoren, die
durch andere Entwicklungen bedingt sind, zu unterscheiden ist (Kapitel 6).

Diese Ergebnisse und Interpretationen wurden im Juni 2004 mit einem Kreis von
Vertreter/innen ortlicher und Gberértlicher Sozialhilfe— und Jugendhilfetréager eror-
tert. Deren Anregungen wurden geprift und im vorliegenden Bericht weitgehend
bertcksichtigt.

An diesem Expertenkreis waren Vertreter/innen der kommunalen Spitzenverbénde, der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Uberdrtlichen Sozialhilfetréager, zuséatzlich eines Uberortli-
chen Sozialhilfetragers aus einem westlichen und aus einem 6dstlichen Bundesland.
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3. Veranderungen im Spiegel der amtlichen Statistik

In der amtlichen Sozialhilfestatistik kann sich die Einfihrung des SGB IX erst ab dem
Jahr 2002 niederschlagen, da die entsprechenden Anderungen erst im zweiten Halb-
jahr 2001 bzw. zum Jahresbeginn 2002 in Kraft traten. Generell ist davon auszugehen,
dass die hier interessierenden Veranderungen im Vergleich der Daten des Jahres 2002
mit denen des Jahres 2000 ausgewertet werden kénnen. Dies setzt allerdings voraus,
dass das Jahr 2000 ein ,typisches” Jahr gewesen ist und die Situation vor Einflihrung
des SGB IX adaquat widerspiegelt (was unter Einbeziehung der Vorjahre und, soweit
moglich, der Folgejahre zu tberprifen ist). Ferner ist zu bericksichtigen, dass insbe-
sondere bei den zum Jahresbeginn 2002 in Kraft getretenen Anderungen mit einem
gewissen Umstellungszeitraum zu rechnen ist, in dem die Folgen noch nicht in vollem
Ausmald zur Geltung kamen; und schlie3lich kénnen andere Verédnderungen, die in
diesem Zeitraum erfolgt sind (z.B. Wohngeldreform, veréanderter Ruckgriff auf das Kin-
dergeld) die Effekte des SGB IX Uberlagern. Um dies zu Uberprifen, missen auch die
Daten des Jahres 2003 in die Analyse einbezogen werden, sobald diese vorliegen.

Die in diesem Kapitel vorgenommene Analyse der amtlichen Statistik kann allerdings
nur ein oberflachliches Bild liefern, da hier lediglich Veranderungen beobachtet, nicht
aber kausale Zusammenhange erklart werden kénnen. Sie bildet einen ersten quantita-
tiven Analyseschritt, der durch weitere Analyseschritte bezlglich der Daten der Uberort-
lichen (Kapitel 4) und der o6rtlichen Trager (Kapitel 5) zu vertiefen ist.

Abbildung 1:
Ausgaben der Eingliederungshilfe
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3.1 Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen

Ausgabenentwicklung

Die Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe fur behinderte Menschen in Deutschland
betrugen 9,1 Mrd. € im Jahr 2000 und 10,2 Mrd. € im Jahr 2002 (vgl. Tabelle 1). Dies
entspricht einer Steigerung um 1,07 Mrd. € bzw. 11,8% in zwei Jahren.

Tabelle 1:
Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe fir behinderte Menschen
Deutschland (Betrage in Mio. €)
Brutto- Einnahmen Sozialleis- Kostenbei- Ubergel.

Jahr Ausgaben insgesamt | tungstrager  trége (KB)  Anspr.UHV

insgesamt
1995 6.745,1 574,4 239,1 180,9 97,1
1996 7.060,8 634,3 288,4 205,1 86,4
1997 7.537,4 654,3 351,9 188,5 43,2
1998 7.948,5 740,5 4547 193,7 34,6
1999 8.521,8 767,8 492,0 183,1 33,2
2000 9.113,5 791,9 519,4 185,3 20,9
2001 9.763,6 991,1 649,8 225,1 38,4
2002 10.185,3 1.114,4 763,1 236,0 43,4

darunter: in Einrichtungen
1995 6.436,5 562,6 232,6 179,3 96,1
1996 6.699,7 624,2 284,9 201,5 86,1
1997 7.130,3 643,6 348,9 184,6 43,0
1998 7.514,3 731,1 451,3 190,9 34,3
1999 8.047,4 758,2 488,2 180,8 32,9
2000 8.573,5 781,7 515,9 182,5 20,7
2001 9.157,4 980,4 646,0 222,2 38,2
2002 9.499,4 1.104,3 759,6 233,2 43,2

darunter: auf3erhalb v. Einrichtungen
1995 308,6 11,8 6,5 1,6 1,0
1996 361,1 10,2 3,5 3,7 0,3
1997 407,1 10,7 3,0 3,9 0,2
1998 434,2 9,4 3.4 2,8 0,3
1999 474,3 9,6 3,9 24 0,3
2000 540,0 10,2 34 2,7 0,2
2001 606,1 10,8 3,8 2,8 0,2
2002 685,9 10,2 3,5 2,8 0,2

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sozialhilfestatistik (ab 1995)

Dabei handelt es sich seit Mitte der 1990er Jahre um eine relativ gleichférmige Ausga-
benentwicklung: Zwischen 1997 und 2001 lagen die jahrlichen Steigerungsraten je-

10
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weils zwischen 6% und 7%, in den Jahren 1996 und 2002 etwas niedriger (zwischen
4% und 5%; vgl. Tabelle 2). Diese Ausgabenentwicklung lasst sich weitgehend durch
die Zunahme der Leistungsempféanger erklaren: Der jahrliche Zuwachs der Empféanger-
zahl lag im beobachteten Zeitraum zwischen 4% und 7%, also nahezu in gleicher Hohe
wie die Ausgabensteigerungen. Die Ausgaben pro Fall haben sich daher nur geringfi-
gig verandert, sie stiegen von 22.022 € im Jahr 2000 auf 22.562 € im Jahr 2002 (dies
entspricht + 2,5% in zwei Jahren bzw. rd. 1,25% jahrlicher Steigerung). Mehrbelastun-
gen infolge des SGB IX und durch das Arbeitsférderungsgeld kénnten Griinde fir Aus-
gabensteigerungen sein, sie treten aber statistisch kaum in Erscheinung.

Tabelle 2:

Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe fiir behinderte Menschen
Deutschland (2000 = 100)

Brutto- Einnahmen Veranderung gegeniber Vorjahr
Jahr Ausgaben insgesamt | Ausgaben Einnahmen |vorr. Trager KB UHV
insgesamt

1995 74,0 72,5 / / / / /
1996 77,5 80,1 4,7% 10,4% 20,6% 13,4% -11,1%
1997 82,7 82,6 6,7% 3,1% 22,0% -8,1% -50,0%
1998 87,2 93,5 5,5% 13,2% 29,2% 2,8% -20,0%
1999 93,5 97,0 7,2% 3,7% 8,2% -5,5% -4,1%
2000 100,0 100,0 6,9% 3,1% 5,6% 1,2% -36,9%
2001 107,1 125,2 7,1% 25,2% 25,1% 21,5% 83,4%
2002 111,8 140,7 4,3% 12,4% 17,4% 4,9% 13,2%

darunter: in Einrichtungen

1995 75,1 72,0 / / / / /

1996 78,1 79,8 4,1% 10,9% 22,5% 12,4% -10,4%
1997 83,2 82,3 6,4% 3,1% 22,4% -8,4% -50,0%
1998 87,6 93,5 5,4% 13,6% 29,4% 3,4% -20,3%
1999 93,9 97,0 7,1% 3,7% 8,2% -5,3% -4,2%
2000 100,0 100,0 6,5% 3,1% 57% 1,0% -36,9%
2001 106,8 125,4 6,8% 25,4% 25,2% 21,8% 84,1%
2002 110,8 141,3 3,7% 12,6% 17,6% 4,9% 13,2%

darunter: auf3erhalb v. Einrichtungen

1995 57,1 116,0 / / / / /
1996 66,9 99,9 17,0% -13,9% -46,2% 131,5% -71,5%
1997 75,4 104,7 12,7% 4,8% -14,4% 6,1% -34,1%
1998 80,4 92,5 6,6% -11,6% 13,2% -28,8% 49,9%
1999 87,8 94,6 9,2% 2,2% 13,6% -14,7% 6,0%
2000 100,0 100,0 13,8% 5,7% -10,8% 15,8% -36,1%
2001 112,3 105,5 12,3% 5,5% 11,3% 3,6% 17,3%
2002 127,0 99,7 13,2% -5,4% -7,9% -0,3% -2,3%
Quelle: Statistisches Bundesamt, Sozialhilfestatistik (ab 1995)
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Einnahmenentwicklung

Den Bruttoausgaben stehen die Einnahmen der Sozialhilfetrdger gegentber, die von
0,79 Mrd. € im Jahr 2000 um 0,32 Mrd. € auf 1,1 Mrd. € im Jahr 2002 gestiegen sind.
Dies entspricht + 40,7% in zwei Jahren bzw. rd. 20% jahrlicher Steigerung, nachdem in
den Vorjahren die jahresdurchschnittliche Steigerung bei nur rd. 7% lag.

Der Anteil der Bruttoausgaben, der durch Einnahmen ausgeglichen werden konnte, hat
sich durch diese Einnahmensteigerung aber nur geringfiigig verandert: In den Jahren
1995 bis 2000 lag dieser Anteil zwischen 8,5% und 9,5% und ist im Jahr 2002 auf
10,9% gestiegen.

Bevor einzelne Einnahmearten im Detail analysiert werden, bleibt als erstes Ergebnis
der statistischen Analyse festzuhalten, dass

o die Ausgabenentwicklung im Bereich der Eingliederungshilfe fur behinderte Men-
schen in den letzten Jahren recht gleichférmig verlaufen ist; die Fallkosten (Aus-
gaben je Leistungsempfanger) sind nur geringfligig gestiegen;

) die Einnahmen etwa ein Zehntel der Bruttoausgaben ausgleichen kdnnen (vor
Inkrafttreten des SGB IX: rd. 9%, danach rd. 11%);

o ein Vergleich der Jahre 2000 bis 2002 zu dem Ergebnis fuhrt, dass durch eine
Steigerung der Einnahmen um 41% die Steigerung der Brutto—Ausgaben (um
12%) auf eine Steigerung der Netto—Ausgaben von 9% abgemildert werden
kann.

3.2 Entwicklung einzelner Einnahmearten

Behalt man den Befund im Blick, dass sich die Grundstruktur der Ausgaben und Ein-
nahmen innerhalb des beobachteten Zeitraums nur wenig verandert haben, lassen sich
in einer tiefer gehenden Analyse die Entwicklungsverlaufe einzelner Einnahmearten
untersuchen.

Die Sozialhilfestatistik unterscheidet drei Einnahmearten (zuziglich der Kategorien
,Sonstige Ersatzleistungen® und ,Rickzahlung gewéahrter Hilfen®, die in diesem Zu-
sammenhang von geringerer Bedeutung sind):

) Kostenbeitrdge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, die vom behinderten
Menschen selbst oder — bei behinderten Menschen unter 18 Jahren — durch die
Bedarfsgemeinschaft zu leisten sind (8 43 Abs. 1 BSHG). Was das eigene Ein-
kommen des behinderten Menschen betrifft, handelt es sich in erster Linie um

12
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Renten wegen voller Erwerbsminderung (Anspruch nach 20 Jahren) und Werk-
statteinkommen. Was die Angehdrigen betrifft, handelt es sich dabei vor allem
um die ,hausliche Ersparnis, die der Bedarfsgemeinschaft bei stationarer Hilfe-
leistung durch externe Verpflegung und ggf. Unterkunft entsteht; bei teilstationa-
rer Unterbringung kommt nur die Verpflegung (,Mittagessen®) in Betracht (§ 43
Abs. 2 BSHG). — Im Falle ambulanter Hilfen Gbernimmt die Bedarfsgemeinschaft
die Kosten des Lebensunterhalts unmittelbar, ohne dass diese als ,Kostenbei-
trag“ an den Sozialhilfetrager statistisch in Erscheinung treten. Hier kbnnen aber
bei Einkommen oberhalb der Einkommensgrenze eine Kostenbeteiligung oder
ein Aufwendungsersatz fir Malinahmen der Eingliederungshilfe eine Rolle spie-
len.

) Ubergeleitete Unterhaltsanspriiche, die nur die nach burgerlichem Recht Unter-
haltsverpflichteten 1. Grades betreffen (8§ 91 Abs. 1 BSHG), also die Eltern von
behinderten Menschen ab 18 Jahren (bzw. bei behinderten Menschen unter 18
Jahren auch Unterhaltsverpflichtete, die auf3erhalb der Bedarfsgemeinschaft le-
ben).

o Leistungen von Sozialleistungstragern, die zur vorrangigen Leistung verpflichtet
waren, dies teilweise aber erst auf dem Wege der Erstattung von Vorleistungen
der Sozialhilfetrdger tun (z.B. Wohngeld oder Leistungen der Pflegeversiche-
rung).

Die Struktur der Einnahmen hat sich zwischen 1995 und 2002 dahin gehend verandert,
dass der Anteil vorrangiger Sozialleistungstrager von 42% auf 68% gestiegen ist, wah-
rend die Beitrédge der Leistungsempfanger bzw. ihrer Unterhaltsverpflichteten von 48%
auf 25% halbiert wurden.

Betrachtet man die Einnahmen insgesamt, so sind diese im Zeitraum der Einfuhrung
des SGB IX stark gestiegen. Wéahrend in den Jahren 1999 und 2000 noch Steigerun-
gen zwischen 3 und 4 % zu beobachten waren, lagen die Einnahmen des Jahres 2001
um 25% hoher als im Vorjahr und stiegen im Jahr 2002 um weitere 12% (insgesamt:
+ 40,7%). Diese Entwicklung wird allerdings maf3geblich durch die Wohngeldreform
2001 beeinflusst, die im Falle von Heimbewohnern neue Orientierungswerte fir das zu
beriicksichtigende Einkommen”* und den Mietwert der Heimunterbringung® festlegte;
dadurch konnten fir Heimbewohner erstmals bzw. in hdherem Umfang Wohngeldan-

Fur die an Bewohner eines Heimes gewahrte Hilfe zum Lebensunterhalt ist nach § 8
WoGV ein Betrag von 562 € pro Monat anzusetzen.

Nach 8§ 5 Abs. 3 WoGG ist der (nach Mietstufen und Anzahl der Haushaltsmitglieder ge-
staffelte) Hochstbetrag der anerkennungsfahigen Miete anzusetzen.
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spriche geltend gemacht werden als in friiheren Jahren, was fir die Kostentrager eine
nicht unerhebliche Einkommensquelle bedeutet.®

Eine nach Einnahmearten differenzierte Analyse der Veranderungen der Einnahmen
zwischen 2000 und 2002 zeigt, dass die Einnahmen von vorrangigen Sozialleistungs-
tragern einen Zuwachs von 45% aufweisen (hier dirften sich vor allem die erwahnten
Wohngeldzahlungen auswirken), die Kostenbeitrdge der behinderten Menschen bzw.
ihrer Bedarfsgemeinschaft einen Zuwachs von 27% und die Ubergeleiteten Anspriiche
einen Zuwachs von 108%. Die Letzteren haben damit wieder das Niveau des Jahres
1997 erreicht (rd. 43 Mio. €; vgl. Tabelle 1). In der folgenden Abbildung wird die Ent-
wicklung der Einnahmen seit 1995 grafisch dargestellt:

Abbildung 2:

Einnahmen der Eingliederungshilfe
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Unregelmafige Verlaufe wie der festgestellte sprunghafte Anstieg der Einnahmen koén-
nen auch durch Wohngeld—Nachzahlungen fiir mehrere Jahre bedingt sein, wenn diese
nicht periodengerecht zugeordnet, sondern zum Zeitpunkt der Zahlung verbucht werden;
vgl. Helmut Hartmann/ Jochen Hammerschick/ Corinna Wilfling 2004: Kennzahlenver-
gleich der Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe 2001 und 2002, Hamburg, S. 73 f.
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3.3 Unterschiedliche Entwicklung von stationarer und ambulanter Ein-
gliederungshilfe

Die Leistungen in teilstationdren und stationdren Einrichtungen haben ein groRReres
Gewicht als die Leistungen in Privathaushalten: Wéahrend hier nur 5-7% der Ausgaben
anfallen, sind es im (teil-) stationaren Bereich 93-95%. Zwischen den Jahren 2000
und 2002 sind die Bruttoausgaben in Einrichtungen um 926 Mio. € gestiegen (dies ent-
spricht + 10,8%), auRerhalb von Einrichtungen um 146 Mio. € (+ 27%). Dieser Unter-
schied lasst sich nicht auf einen unterschiedlichen Zuwachs der Empfangerzahlen zu-
rickfihren: Im hauslichen Bereich hat die Empfangerzahl in diesem Zweijahreszeit-
raum um 7,9% zugenommen, im (teil-) station&dren Bereich nur wenig mehr (um 9,5%).
Aber die Ausgaben pro Fall sind im hauslichen Bereich deutlich starker gestiegen
(+17,7% in zwei Jahren) als im stationdren Bereich (+ 1,2%).

Der Einnahmeanteil ist bei der ambulanten Hilfe geringer als bei der stationaren Hilfe,
da hier vorrangige Leistungen in der Regel nach dem ,Nettoprinzip“ verrechnet wer-
den. Hierauf ist es wohl vor allem zurlickzufiihren, dass der Anteil der Einnahmen an
den Bruttoausgaben im ambulanten Bereich von 3,8% im Jahr 1995 stetig zurlick ge-
gangen ist auf nur noch 1,5% im Jahr 2002, wahrend er im stationaren Bereich im glei-
chen Zeitraum von 8,7% auf 11,6% gestiegen ist.

Diese Unterschiede bestétigen sich auch bei der Analyse einzelner Einnahmearten. In
der stationdren Eingliederungshilfe bestehen die Einnahmen zu 69% aus Leistungen
vorrangiger Sozialleistungstrager, zu 21% aus Kostenbeitrdgen und zu 4% aus Uberge-
leiteten Unterhaltsansprichen (zusammen 94% der Einnahmen; sonstige Einnahmen
spielen im stationaren Bereich nur eine geringe Rolle). Die Entwicklung dieser Ein-
nahmen wurde durch Wohngeldzahlungen, die Ruckgriffsverfahren auf das Kindergeld
und moglicherweise auch durch die Regelungen des SGB IX beeinflusst; sie weisen
innerhalb des Zeitraums zwischen den Jahren 2000 und 2002 Steigerungsraten von
28% (Kostenbeitrage/ Aufwendungsersatz), 47% (vorrangige Sozialleistungstrager)
und 108% (iibergeleitete Unterhaltsanspriiche) auf.’

Eine andere Struktur weisen die Einnahmen auf, wenn die Hilfe fir behinderte Men-
schen in Privathaushalten erbracht wird. Hier sind die Einnahmen im Jahr 2001 zu-
nachst leicht gestiegen (+ 5,5%), um dann im Jahr 2002 wieder etwas unter das Ni-
veau des Jahres 2000 zu sinken (vgl. Tabelle 2). Die Einnahmen aus Kostenbeitréagen
und Aufwendungsersatz (Anteil: 28% der Einnahmen) haben um 3% zugenommen. Die
Einnahmen von vorrangigen Sozialleistungstragern (die in der ambulanten Hilfe nur

Der ,Kennzahlenvergleich der tberdrtlichen Trager der Sozialhilfe 2001 und 2002" kommt
dagegen zum Ergebnis sinkender Einnahmen durch tUbergegangene Unterhaltsanspri-
che (a.a.0. S. 74f), was allerdings mit den Ergebnissen der amtlichen Statistik nur
schwer in Einklang zu bringen ist.

15



Institut fir Sozialforschung und Gesellschaftspolitik: Evaluation SGB IX

35% der Einnahmen ausmachen) und aus ubergeleiteten Unterhaltsanspriichen (2%
der Einnahmen) weisen im Jahr 2001 eine starkere Steigerung auf, fallen aber im Jahr
2002 fast wieder auf das Niveau des Jahres 2000 zurick. ,Sonstige Einnahmen®, die
im ambulanten Bereich mit einem Anteil von 35% eine etwas grol3ere Rolle als in der
stationaren Hilfe spielen, gehen leicht zurtick.

Somit fiihrt eine Differenzierung zwischen stationar und ambulant geleisteter Eingliede-
rungshilfe zu dem Ergebnis, dass

) das Gesamtbild der Entwicklung: leicht steigende Ausgaben und starker steigen-
de Einnahmen (die aber nur ein Zehntel der Ausgaben ausmachen) im Wesentli-
chen die Situation der stationdren Eingliederungshilfe widerspiegelt, da diese ein
hoheres Gewicht hat als die ambulante Eingliederungshilfe;

o der gegenlaufige Trend im ambulanten Bereich: stark steigende Ausgaben und
stagnierende Einnahmen, das Gesamtbild kaum beeinflusst, da die ambulante
Eingliederungshilfe nur 7% der Ausgaben und 1% der Einnahmen ausmacht.

Entsprechend bilden die Befunde zur Entwicklung einzelner Einnahmearten (vgl. Ab-
schnitt 3.2) die Situation der stationdren Eingliederungshilfe ab. Trotz dieser unglei-
chen Gewichtsverteilung sind im Folgenden die Veranderungen in beiden Bereichen zu
untersuchen, da unterschiedliche Trager davon betroffen sind.

3.4 Unterschiedliche Belastungen von 6rtlichen und tGberértlichen Sozial-
hilfetragern

Eine Differenzierung nach Art des Tragers lasst eine ahnlich ungleiche Verteilung er-
kennen wie die Unterscheidung nach ambulanter und stationarer Hilfe. Der Grund da-
fur ist, dass die Uber6rtlichen Sozialhilfetrager insgesamt 89% der Ausgaben der Ein-
gliederungshilfe fur behinderte Menschen tragen (und zwar 93% der stationaren Hilfe
und 38% der ambulanten Hilfe), wahrend die ortlichen Sozialhilfetrager 11% der Aus-
gaben in diesem Bereich tragen (7% der stationdren Hilfe und 62% der ambulanten
Hilfe).®

Diese Unterscheidung (in Tabelle 3 fur die Jahre 2000 bis 2002 ausgewiesen) ergibt
fur die Uberdrtlichen Sozialhilfetrager eine fast identische Entwicklung wie fir den Be-
reich der stationaren Hilfe (vgl. Tabellen 1 und 2), wahrend sich bei den 6rtlichen Tra-
gern noch stérkere Verdnderungen zeigen als im Bereich der ambulanten Hilfe. Dieser

8 Letztlich sind die Kommunen in den Landern in starkerem Mal3e von den Kosten der Ein-

gliederungshilfe betroffen, in denen sie die Uberdrtlichen Sozialhilfetrdger konstituieren
(wie z.B. in Mecklenburg—Vorpommern oder Nordrhein—-Westfalen; s.o. S. 4).
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Aufgliederung zufolge sind im Bereich der Gberértlichen Trager die Bruttoausgaben im
untersuchten Zwei—Jahres—Zeitraum um 920 Mio. € gestiegen (+ 11,3%) und die Ein-
nahmen um 305 Mio. € (+ 41,5%). Die Bruttoausgaben der Ortlichen Trager sind um
152 Mio. € gestiegen (+ 16%), ihre Einnahmen um 17 Mio. € (+ 31%). Starke Verande-
rungen zeigen sich insbesondere bei den Einnahmen aus Ubergeleiteten Anspriichen
(allerdings auf niedrigem Niveau), die sich innerhalb des beobachteten Zwei—Jahres—
Zeitraums bei den Uberortlichen Tragern verdoppelt und bei den drtlichen Tragern so-
gar versechsfacht haben.

Allerdings spielen in die Differenzierung nach 6rtlichen und Uberértlichen Tragern auch
andere Faktoren hinein, die nicht mit dem SGB IX in Verbindung stehen. So kénnen
starke statistische Veranderungen auch dadurch bedingt sein, dass durch geéanderte
Landesregelung die Zuordnung der Leistungstragerschaft fur einzelne Hilfeformen zu
Tragertypen verandert wurde (z.B. durch den Ausbau des betreuten Wohnens, das —
als ambulante Wohnform — teilweise Funktionen der stationaren Wohnheime uber-
nommen hat).’

Auf Grund dieser Zusatzfaktoren, die nicht mit der Einfihrung des SGB IX, sondern mit
anderen politischen Entwicklungen in Zusammenhang stehen, ist eine tiefer gehende
Analyse erforderlich, die sich nicht auf die statistische Ebene beschrénkt, sondern Mo-
dellrechnungen und Rekonstruktionen (Kap. 4) sowie Ergebnisse empirischer Erhe-
bungen (Kap. 5) mit in den Blick nimmt und auswertet.

o Vgl. Kennzahlenvergleich der tGberdrtlichen Trager der Sozialhilfe 2001 und 2002, S. 34 ff
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Tabelle 3:

Ausgaben und Einnahmen der Eingliederungshilfe fir behinderte Menschen
nach Art des Tragers
Deutschland (Betrage in Mio. €)

Brutto- Einnahmen Sozialleis- Kostenbei- Ubergel.

Jahr Ausgaben insgesamt | tungstréger trage (KB)  Anspr.UHV
insgesamt

2000 9.113,5 791,9 519,4 185,3 20,9

2001 9.763,6 991,1 649,8 225,1 38,4

2002 10.185,3 1.114,4 763,1 236,0 43,4
Diff. '02 zu '00 1.071,9 322,6 2437 50,8 22,5
darunter: Uberortlicher Trager

2000 8.162,0 736,6 477,8 174,6 20,8

2001 8.727,9 929,8 606,0 211,7 38,2

2002 9.081,9 1.042,0 712,1 220,6 42,6
Diff. '02 zu '00 919,9 305,4 234,3 46,0 21,8
darunter: ortlicher Trager

2000 951,5 55,3 41,6 10,6 0,1

2001 1.035,6 61,4 43,9 13,4 0,2

2002 1.103,4 72,5 51,0 15,4 0,8
Diff. '02 zu '00 151,9 17,2 9,4 4,8 0,7

Index 2000 = 100

insgesamt

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2001 107,1 125,2 125,1 121,5 183,4

2002 111,8 140,7 146,9 127,4 207,6

darunter: Uberortlicher Trager

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2001 106,9 126,2 126,8 121,2 183,9
2002 111,3 141,5 149,0 126,3 204,9

darunter: ortlicher Trager

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2001 108,8 111,0 105,5 125,5 121,4
2002 116,0 131,1 122,7 144,8 589,7

Quelle: Statistisches Bundesamt, Sozialhilfestatistik 2000 ff; Berechnungen des ISG
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4. Auswirkungen des SGB IX auf die uberdrtlichen Trager der
Sozialhilfe

Die statistische Analyse im vorangegangenen Abschnitt hat gezeigt, dass die finanziel-
le Hauptbelastung der Eingliederungshilfe fir behinderte Menschen auf den Uberortli-
chen Sozialhilfetragern liegt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Gberértlichen Sozial-
hilfetrager (BAGUS) hat in Umfragen bei ihren Mitgliedern versucht, ein Bild Gber die
Entwicklung von Ausgaben und Verwaltungsaufwand zu gewinnen, die mit den Neure-
gelungen des SGB IX in Zusammenhang stehen kénnten. Diese Ergebnisse, soweit sie
zuganglich sind, werden im Folgenden kommentiert und, soweit moglich, auf ihre Plau-
sibilitat hin Gberprift.

Im Méarz 2002, also schon wenige Monate nach Inkrafttreten des SGB IX, hat die
BAGUS unter ihren Mitgliedern eine Befragung zu den damit eingeleiteten Veréanderun-
gen durchgefiihrt und in einer Zwischenbilanz ausgewertet.’® Darin wird methodisch
zweistufig verfahren: Zunachst werden die eingegangenen Antworten der Mitglieder
anhand der Bevolkerungszahlen auf Deutschland hochgerechnet, dann werden die fr
das zweite Halbjahr 2001 ermittelten Effekte auf einen Ganzjahreszeitraum hochge-
rechnet. Zu einigen gesetzlichen Neuregelungen lagen zu diesem Befragungszeitpunkt
noch keine Erfahrungen vor, darunter natirlich auch zu den Regelungen, die erst zum
Jahresbeginn 2002 in Kraft traten. Die BAGUS hat daher eine zweite Befragung im
Marz 2003 durchgefihrt, in der aber — soweit aus den Veroffentlichungen der Ergeb-
nisse hervor geht — nur die Auswirkung der pauschalierten Uberleitung von Unterhalts-
ansprichen (8 91 BSHG) erhoben wurde.

4.1 Mehrbelastungen der Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe

Q) Arbeitsforderungsgeld nach § 43 SGB IX

Die tberdrtlichen Sozialhilfetrger zahlen nach § 43 SGB IX ein Arbeitsférderungsgeld
an Beschaftigte in Werkstatten fur behinderte Menschen als zusatzliche Einkommens-
komponente. Umstritten ist allerdings, ob diese Anderung bei einer Uberpriifung der
Auswirkungen des SGB IX zu bertcksichtigen ist oder nicht: Die Regelung trat mit dem
SGB IX zum 1. 7. 2001 in Kraft, sie wird aber seitens des BMGS als Auswirkung der
Sozialhilfereform 1996 und der seinerzeit verfolgten Intention, die Lage der Werkstatt-

1 Bundesarbeitsgemeinschaft der tberdrtlichen Trager der Sozialhilfe 2002: Finanzielle

Auswirkungen des SGB IX fur die Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe: eine Zwischenbi-
lanz bis zum 31.12.2001, Munster
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beschaftigten zu verbessern, betrachtet.* Da die BAGUS diese Komponente in ihre
Berechnungen aufnimmt, wird an dieser Stelle darauf eingegangen.*?

Das Arbeitsforderungsgeld belduft sich in der Regel auf 26 € pro Monat zzgl. Sozial-
versicherung (nach der BAGUS 18%); es darf zusammen mit dem Arbeitsentgelt die
Grenze von 325 € nicht Uberschreiten, ab einem Arbeitsentgelt von 325 € wird es nicht
mehr gezabhlt.

Die BAGUS geht bei ihrer Schatzung der Gesamtbelastung von 172.000 Werkstattbe-
schaftigten im Jahr 2001 aus (was durch die Sozialhilfestatistik zum Jahresende 2001
bestétigt wird). Flr das 2. Halbjahr 2001 werden 29,5 Mio. € errechnet, fur einen Ganz-
jahreszeitraum somit ,ann&hernd 60 Mio. €“. Dabei werden Méglichkeiten der Verrech-
nung nach § 43 S. 3 BSHG im Land Niedersachsen bericksichtigt. Nicht explizit be-
ricksichtigt wurden Falle, in denen das Arbeitsentgelt die Grenzen von 299 € (ab hier
nur anteiliges Arbeitsforderungsgeld) bzw. 325 € (Wegfall des Arbeitsférderungsgelds)
Uberschreitet. Dies durfte allerdings nur in wenigen Féllen geschehen, wir gehen von
etwa 3% der Félle aus.™

Als Ganzjahreszeitraum wird das Jahr 2002 angegeben. Bericksichtigt man die Zu-
nahme der Werkstattbeschaftigten (Stichtagszahl am Jahresende 2002: 178.000 Be-
schaftigte, geschatzte Jahresdurchschnittszahl 175.000), so ergibt sich unter der An-
nahme, dass die Arbeitsentgeltgrenze nur in 3% der Falle tberschritten wird (ohne
Anwendung der Verrechnungsregelung des § 43 S. 3 BSHG) im Jahr 2002 eine Mehr-
belastung von rd. 62,7 Mio. €.

1 Eines der Ziele der Sozialhilfereform 1996 war, durch verschiedene MaRnahmen die

Voraussetzungen fir eine Erhéhung des Arbeitsentgelts an die behinderten Werkstattbe-
schéftigten zu schaffen. Mit § 41 Abs. 3 BSHG wurden die Trager der Sozialhilfe zu einer
erweiterten Ubernahme der Werkstattkosten verpflichtet, eine Inanspruchnahme des
Werkstatt—Arbeitsergebnisses zur Minderung der Vergutungen nach § 93a Abs. 2 BSHG
(sog. ,Nettoerlésruckfihrung®) wurde unterbunden. Die damit verbundene Intention wur-
de aber durch die seit 1993 bestehende und bis 1998 fortgefuihrte Deckelung der Vergu-
tungssatze (nach § 93 Abs. 6 BSHG) blockiert und kam erst mit der expliziten Regelung
des § 43 SGB IX zum Tragen.

Unstrittig ist hingegen, dass die Freistellung des Arbeitsférderungsgeldes von einer Ein-
kommensanrechnung nach § 85 Abs. 2 BSHG als Folge des SGB IX zu betrachten ist;
vgl. dazu Punkt 2 der Berechnung.

Die BAGUS geht von bis zu 10% mit Ubersteigendem Einkommen aus, wahrend die BAG
Werkstatten fur behinderte Menschen schéatzt, dass die Grenze von 325 € in einer Gro-
Renordnung von nur 1% Uberschritten wird.

12
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Tabelle 4:
Zahlung des Arbeitsférderungsgeldes
Hochrechnung 2001 / 2002
Beschéftigte in WfbM JE 2001 172.000
Beschéftigte in WfbM JE 2002 179.000
Beschéftigte in WfbM JD 2002 175.500
davon: Afg-Berechtigte 97% 170.235
Volumen Arbeitsforderungsgeld
pro Person pro Monat 26,00 Euro
zuzlgl. 18 % Soz.-vers. 30,68 Euro
pro Person pro Jahr 368,16 Euro
fur alle Afg-Berechtigten in 2001 (Mio. €) 61,4 Mio. Euro
Jahresdurchschnitt 2002 (Mio. €) 62,7 Mio. Euro

Quelle: Sozialhilfestatistik 2001 / 2002; Berechnungen der BAGUS und des ISG

Die Schatzung der BAGUS von ,anndhernd 60 Mio. € bewegt sich also eher an der
Untergrenze des Erwartungsbereichs. (Eine revidierte Schatzung am Jahresende 2002
auf Grundlage der BAGUS-Befragung im Méarz 2003 wurde offensichtlich nicht vorge-
nommen.) Noch ungeklart ist allerdings — wie erwdhnt — ob das Arbeitsférderungsgeld
als Auswirkung des SGB IX zu betrachten ist oder nicht.

2) Nicht—Anrechnung des Arbeitsférderungsgeldes nach 8 85 Abs. 2
BSHG

Im Zusammenhang mit dem Einsatz des Einkommens von Bewohnern von Wohnhei-
men auch unterhalb der Einkommensgrenze (8 85 Abs. 2 BSHG) wird das Arbeitsfor-
derungsgeld freigestellt. Grundsatzlich werden 25% des Einkommens oberhalb eines
Grundfreibetrags in Hohe von 1/8 des Eckregelsatzes freigestellt, was nach friherer
Regelung auch auf das Arbeitsférderungsgeld zugetroffen hatte.’* Die BAGUS sieht
zumindest in dieser Einkommensfreistellung eine unmittelbare Folge des SGB IX, die
in einer Bilanzierung zu bertcksichtigen sei. Die Mehrbelastung wird bei Heimbewoh-
nern, deren Anteil an allen Werkstattbeschaftigten auf 42,5% geschatzt wird,*® mit 25%
des Arbeitsférderungsgeldes veranschlagt. Damit kommt die BAGUS auf eine Mehrbe-

14 Der Grundfreibetrag in Hohe von 1/8 des Eckregelsatzes (36 € im Juli 2002) wird bereits

durch die Entgeltkomponente des Grundbetrags (in Hohe von 67 €) ausgeschopft. Das
Arbeitsforderungsgeld ware also ohne die explizite vollstandige Freistellung nur zu 25%
freigestellt gewesen.

1 Vgl. Kennzahlenvergleich der tGberdrtlichen Trager der Sozialhilfe 2001 und 2002, S. 49
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lastung von 6 Mio. € pro Jahr. (Bezuglich der teilweisen Anrechnung des Arbeitsférde-
rungsgeldes in Niedersachsen wird ein leichter Abschlag am Ergebnis vorgenommen.)
Diese Berechnung ist allerdings unplausibel. Wenn nach alter Regelung 25% des Ar-
beitsforderungsgeldes freigestellt waren, so bedeutet dies, dass ein Anteil von 75%
dieses Betrags als Kostenbeitrag einbehalten werden konnte. Durch die nun eingefihr-
te vollstandige Freistellung entstehen den Sozialhilfetrdgern somit Mehrbelastungen in
Hohe von 75% des Arbeitsforderungsgeldes, was nach unserer Berechnung rd. 17
Mio. € ergibt.

Tabelle 5:

Freistellung des Arbeitsférderungsgeldes bei Heimbewohnern
Hochrechnung 2001 / 2002

Afg-Berechtigte in WfbM JD 2002 170.235
darunter Heimbewohner 42,5% 72.350

Volumen Arbeitsforderungsgeld

pro Person pro Monat 26,00 Euro
zusatzliche Freistellung 75% 19,50 Euro
pro Person pro Jahr 234,00 Euro

fur beschéftigte Heimbewohner
Jahresdurchschnitt 2002 (Mio. €) 16,9 Mio. Euro

Quelle: Sozialhilfestatistik 2001 / 2002; Berechnungen der BAGUS und des ISG

Dabei diurfen u.E. beziglich der Anrechnungspraxis in Niedersachsen keine Abschlage
gemacht werden, da der Freibetrag immer in Hohe des Arbeitsférderungsgeldes nach
8§ 43 SGB IX gelten misste, unabhangig davon, zu welchem Anteil dieses tatsachlich
ausgezahlt oder mit anderen Leistungen verrechnet wird (vgl. 8 85 Abs. 2 Satz 3
BSHG).

3) Wegfall der Einkommens— und Vermodgensprifung fur Werkstattbe-
schaftigte und Besucher von Tagesforderstatten nach § 43 Abs. 2
Satz 1 Nr.7

(3.1) Frihere Selbstzahler

Ein kleiner Teil der Beschéftigten in Werkstétten fur behinderte Menschen und der Be-
sucher von Tagesforderstétten ist so wohlhabend, dass die Vergutungen bisher nicht
vom Sozialhilfetrdger, sondern von diesen Personen selbst zu tragen waren. Durch
den Wegfall der Einkommens— und Vermdgenspriifung hat dieser Personenkreis nun
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auch einen Anspruch auf Leistungen der Sozialhilfe. Die BAGUS geht von 1.750 Werk-
stattbeschaftigten (mit Kosten von durchschnittlich 980 € pro Monat) und 100 bis 120
Tagesforderstattenbesuchern aus (mit Kosten von durchschnittlich 1.333 € pro Monat).
Rechnet man die Zusatzbelastung auf dieser Grundlage fir ein Gesamtjahr hoch, er-
geben sich rd. 22,5 Mio. € pro Jahr.

Tabelle 6:

Kosten friherer Selbstzahler in WfbM und Tagesforderstéatten
Hochrechnung 2001 / 2002

Werkstatt Tagesforderstatte
Durchschnittliche Kosten

pro Monat 980 1.333 Euro
pro Jahr 11.760 16.000 Euro
Anzahl Personen 1.750 120
Gesamtkosten (Jahr) 20,6 1,9 22,5 Mio. Euro

Quelle: Berechnungen der BAGUS und des ISG

Die BAGUS fuhrt an dieser Stelle nur eine Hochrechnung fur das 2. Halbjahr 2001
durch und kommt fiir diesen Zeitraum auf 11 Mio. € Mehrbelastung.*®

3.2 Frihere Kostenbeitragszahler

Mit dem Wegfall der Einkommens— und Vermdgensprifung entfallen auch die anteili-
gen Kostenbeitrage von Beziehern der Einkommen, die Gber der Einkommensgrenze
liegen, aber nicht so hoch wie die der (ehemaligen) Selbstzahler sind. Da der Umfang,
in dem Kostenbeitrage eingefordert werden, von den Sozialhilfetragern unterschiedlich
geregelt wurde, konnte die BAGUS in ihrer Zwischenbilanz nur eine ungefahre Hoch-
rechnung vornehmen. Den Angaben einiger Sozialhilfetrager zufolge ist davon auszu-
gehen, dass hiervon bundesweit etwa 5.200 Personen mit Beitrdgen in durchschnittli-
cher Hohe von 86 € pro Monat bzw. 1.030 € pro Jahr betroffen sein dirften. Fir das 2.
Halbjahr 2001 wird die Mehrbelastung auf 2,7 Mio. € hochgerechnet, was einer jahrli-
chen Belastung von rd. 5,4 Mio. € entspricht. Genauere Daten sind hierzu nicht be-
kannt.

16 Die von der BAGUS angesetzten Kosten der Werkstattbeschaftigung in Hohe von 980 €

pro Monat bzw. rd. 11.800 € pro Jahr liegen deutlich unter den Bruttoausgaben pro Fall It.
Sozialhilfestatistik in Hohe von durchschnittlich 17.000 € pro Jahr fir Werkstattbeschaftig-
te. Diese Diskrepanz ist jedoch nach Auskunft der BAGUS darauf zurtickzufihren, dass
bei Werkstattbeschéftigten, die in einem angegliederten Wohnheim wohnen, in der Statis-
tik haufig die Gesamtkosten als ,Werkstattkosten“ verbucht wurden. Der niedrigere Be-
trag spiegelt daher die reinen Werkstattkosten genauer wider.
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Tabelle 7:

Wegfall der Kostenbeitrage von WfbM-Beschéftigten
Hochrechnung 2001 / 2002

Durchschnittliche Kostenbeitrage

pro Monat 86 Euro
pro Jahr 1.030 Euro
Anzahl Personen 5.200
Gesamtkosten (Jahr) 5,4 Mio. Euro

Quelle: Berechnungen der BAGUS und des ISG

4) Mehrkosten durch zugangsfreie MalBhahmen der medizinischen und
beruflichen Rehabilitation nach § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5

Die Einkommens— und Vermogensprifung entfallt auch fir Leistungen der medizini-
schen und beruflichen Rehabilitation. An dieser Stelle fallen aber fir die tGberortlichen
Sozialhilfetrager keine nennenswerten Mehrkosten an, da derartige MalRnahmen in der
Regel durch andere Leistungstrager (Kranken—, Unfall- und Rentenversicherung, Bun-
desagentur fur Arbeit; vgl. 8 6 SGB IX) Ubernommen werden.

Der Personenkreis, der nicht sozialversichert ist, verfligt dagegen tUber so geringes
Einkommen, dass er auch nach friherer Regelung in voller Hohe anspruchsberechtigt
gewesen ware; hinsichtlich dieser Leistungsbezieher hat sich somit nichts geéndert.

(5) Mehrkosten fur Gebardensprachdolmetscher

Ein weiterer Bereich, in dem Mehrkosten entstehen kdnnen, ist die in 8 57 SGB IX un-
ter dem Titel ,Férderung der Verstandigung“ festgelegte Verpflichtung, Gebarden-
sprachdolmetscher fur hor— und/ oder sprachbehinderte Klienten zur Verfiigung zu stel-
len. Wie hoch die Belastung der tberértlichen Sozialhilfetréger in diesem Bereich zu
veranschlagen ist, l&sst sich nicht abschéatzen. Beriicksichtigt man aber, dass die Uber-
ortlichen Trager Uberwiegend im Bereich teilstationarer und vollstationdrer Einrichtun-
gen tatig sind, in denen entsprechend geschultes Personal beschéftigt wird, erscheint
der Bedarf an zusatzlichen, externen Gebardensprachdolmetschern vernachlassigbar
gering.'’

Dies wird durch den Hinweis des Deutschen Schwerhdrigenbundes unterstrichen, dass
die meisten schwerhdrigen und ertaubten Menschen die Gebéardensprache nicht be-
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(6) Nicht realisierte Erstattungsanspriiche (8 14 Abs. 4 SGB IX) und Gut-
achterkosten (8 14 Abs. 5 SGB IX)

Die Untersuchung der BAGUS enthalt keine Daten Uber mdgliche Mehrkosten durch
die Neuregelung der Zustandigkeitsklarung nach 8 14 SGB IX und die damit verbunde-
ne Befristung des Klarungsprozesses auf 2 Wochen. In diesem Zusammenhang kon-
nen sich nicht realisierte Erstattungsanspriiche (8 14 Abs. 4 SGB [X) als Mehrbelas-
tung auswirken — zumindest dann, wenn mehr bzw. kostenintensivere Falle beim ei-
gentlich unzustéandigen Sozialhilfetrager ,hangen bleiben* als umgekehrt von anderen
Trégern vorgeleistet werden, in denen eigentlich die Sozialhilfe zustéandig ware.

Es ist aber unwahrscheinlich, dass diese Félle fur die Uberoértlichen Sozialhilfetréager zu
einem nennenswerten Problem werden. Unterscheidet man namlich die Beantragungs-
félle in solche, fur die der Sozialhilfetrager selbst zustandig ist (und in denen das Prob-
lem nicht auftreten kann) und solche, fiir die der Sozialhilfetradger nicht zustandig ist, so
sind die Letzteren wiederum danach zu unterscheiden, ob der Sozialhilfetrager irrtim-
lich oder bewusst angefragt wurde. Eine bewusste Anfrage bei einem nicht zustandi-
gen Leistungstrager kann beim Aufsuchen einer ,Gemeinsamen Servicestelle fir Re-
habilitation gegeben sein, die ja den Anspruch einer zentralen und ersten Anlaufstelle
haben (vgl. § 23 SGB IX). Von den rd. 580 Gemeinsamen Setrvicestellen sind aber nur
2,8% bei einem Sozialhilfetrager angesiedelt (5 bei einem Uberértlichen und 11 bei
einem oOrtlichen Sozialhilfetrager; vgl. unten Tabelle 8). Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Uberortlicher Sozialhilfetréager als generelle Anlaufstelle kontaktiert wird, ist daher
sehr gering. Somit bleiben nur die Antragsteller, die sich irrtimlich an einen Sozialhilfe-
trager wenden, fur die moglicherweise Vorleistungen erbracht werden, die dann maogli-
cherweise nicht erstattet werden. Es erscheint, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich,
dass aus diesen Grinden nennenswerte finanzielle Belastungen entstehen konnten.

Weiterhin kénnen in starkerem MalRe als vor Einfihrung des SGB 1X Kosten fir eine
gutachterliche Klarung des Rehabilitationsbedarfs anfallen (§ 14 Abs. 5 SGB 1X). Dies
ist allerdings nur dann zu erwarten, wenn uber die Ublicherweise in Anspruch genom-
menen ,eigenen” Gutachter aus Gesundheitsamtern und Fachkliniken hinaus verstarkt
auch externe Gutachter einbezogen werden. Zumindest bei den Uberdrtlichen Tragern
ist dies kaum erfolgt, und daher ist auch nicht bekannt, inwieweit dies zu Mehrbelas-
tungen gefiihrt haben kénnte.

herrschten, sondern eher andere Assistenzleistungen wie z.B. Schriftmittler nutzten; vgl.
Wortprotokolle 14/81 und 14/82 der offentlichen Anhérung des Ausschusses fir Arbeit
und Sozialordnung am 19. und 20. Februar 2001 in Berlin zum Gesetzentwurf SGB IX.
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(7) Zusatzlicher Verwaltungsaufwand
Zustandigkeitsklarung nach § 14 SGB IX

Das Verfahren der Zustandigkeitsklarung wird durch § 14 SGB IX zeitlich gestrafft. Es
ist nicht ersichtlich, inwieweit dadurch eine zusatzliche Belastung der Verwaltung
entstehen kénnte, da die sachliche Verpflichtung zu dieser Klarung auch vorher schon
bestanden hat.

Qualitatsmanagement nach 8 20 SGB IX

Ebenfalls ist (noch) nicht bekannt, ob die in 8 20 SGB X verpflichtend vorgeschriebe-
ne Qualitatssicherung zu Mehrkosten fihrt. Grundséatzlich ware allerdings zu erwarten,
dass es zum selbstverstandlich vorauszusetzenden Standard eines Rehabilitationstra-
gers gehort, dass er seine Leistungen an hohen Qualitatszielen orientiert und die dazu
verfugbaren einschlagigen Verfahren nutzt. Zudem wurde bereits mit der Sozialhilfere-
form 1996 der Aspekt der Qualitatssicherung als Gegenstand von Vereinbarungen und
diesbeziiglichen Uberprufungsverfahren festgelegt (88 93 und 93a BSHG). Der Aspekt
der Qualitatssicherung wird somit im SGB IX zwar explizit hervorgehoben, fiihrt aber
keine neue Sachlage herbei.

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem SGB IX

In @hnlicher Weise liel3e sich fiir Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem SGB
IX argumentieren, dass diese zu den origindren Aufgaben der Leistungstrager gehdren
und dass somit von keinem zusatzlichen Aufwand auszugehen ist.

Gemeinsame Servicestellen nach 88 22 ff SGB IX

Die Kosten fiir die Einrichtung eines flachendeckenden Netzes an Gemeinsamen Ser-
vicestellen hatte das ISG in seinem Gutachten vor Einfiihrung des SGB IX auf rd. 70
Mio. € geschatzt, sofern diese Stellen neu eingerichtet worden waren. Faktisch wurde
aber in fast allen der rd. 600 bundesweit eingerichteten Gemeinsamen Servicestellen
von der in 8§ 23 Abs. 1 SGB IX eingeraumten Mdglichkeit Gebrauch gemacht, an be-
stehende Strukturen anzuknuipfen. Dies hat zur Folge, dass haufig nur anteilige Stellen
der Servicestelle zugerechnet werden, wahrend Uberwiegend die gleiche Beratungstéa-
tigkeit so fortgesetzt wird, wie sie vor Einrichtung der Servicestellen geleistet wurde;*®
der erwahnten Kostenschatzung lag dagegen die Annahme zu Grunde, dass eine Ser-
vicestelle mit 3 Mitarbeiterstellen zuziglich 20% Sachkosten zu kalkulieren sei. Bei
Anknlpfung an bestehende Strukturen erwartete die Kostenschatzung des ISG nur ein
Zehntel der fur eine Neueinrichtung anzusetzenden Kosten, d.h. bundesweit etwa 7

®  vgl. Heike Engell Frank Pfeuffer/ Dietrich Engels 2003: Einrichtung und Arbeitsweise

gemeinsamer Servicestellen: Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung
im Auftrag des Bundesministeriums fur Gesundheit und Soziale Sicherung, Kéln
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Mio. €. Die Uberdrtlichen Sozialhilfetrager werden von diesen Kosten aber kaum be-
troffen sein, da bei ihnen nur 0,9% aller Gemeinsamen Servicestellen angesiedelt
sind:

Tabelle 8:

Tragerschaft der Gemeinsamen Servicestellen
Trager Anzahl Anteil
Krankenkassen 329 57,0%
Rentenversicherer 195 33,8%
Bundesknappschaft 26 4,5%
Sozialhilfetrager

oOrtliche SHT 11 1,9%

Uberortliche SHT 5 0,9%
sonstige Trager 11 1,9%
Insgesamt 577 100,0%

Von weiteren Zusatzbelastungen durch die Einrichtung Gemeinsamer Servicestellen ist
nicht auszugehen, da diejenigen Leistungstrager, bei denen die Servicestelle nicht un-
mittelbar angesiedelt ist, in der Regel auch nicht direkt beteiligt sind, sondern im Rah-
men eines ,virtuellen Netzwerks", in dem sie als Ansprechpartner zur Verfligung ste-
hen. Auch dies ist allerdings eine ,Leistung®, zu der jeder Leistungstrager auch vorher
schon verpflichtet war.

4.2 Entlastungen der Gberortlichen Trager der Sozialhilfe

(2) Mehreinnahmen durch Kostenbeitrag zum Mittagessen in Werkstéatten
far behinderte Menschen und Tagesforderstéatten

Die Sozialhilfetrager kénnen nach 8 43 Abs. 2 Satz 3 BSHG Kostenbeitrage fur das
Mittagessen in teilstationdren Einrichtungen erheben. In der BAGUS—Zwischenbilanz
vom Dezember 2002 heil3t es diesbezlglich zwar, die Angaben von nur 7 Mitgliedern
lieBen keine Hochrechnung zu. Der von der BAGUS auf ihrer Homepage bereitgestellte
Tabellenanhang erlaubt aber eine Uberschlagige Schéatzung, in welcher Hohe hier mit
zusatzlichen Einnahmen zu rechnen ist.

Die Kostenbeitrage fur Mittagessen wurden nach Auskunft von 15 tberortlichen Sozi-

alhilfetragern landeseinheitlich festgelegt, nur in Berlin, Rheinland-Pfalz und Bayern
war dies nicht der Fall. Beschrankt man sich zunachst auf die landeseinheitlich gere-
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gelten Satze, so werden unterschiedliche Bemessungsgrundlagen genannt, die etwa
auf den Regelsatz bzw. den darin enthaltenen Erndhrungsanteil oder die Sachkosten-
bezugsverordnung rekurrieren. Diese Kostenbeitrdge werden in der Regel nur von den
Personen erhoben, die

o in Privathaushalten wohnen und daher eine hausliche Ersparnis nur in Form des
Mittagessens haben (statistisch als Empfanger ,teilstationdrer Hilfe registriert),™

o oberhalb der besonderen Einkommensgrenze nach § 81 Abs. 1 BSHG liegen
und

o die tatsachlich ein Mittagessen in Anspruch genommen haben.

Die folgende Schéatzung der jahrlichen Einnahmen durch Kostenbeitrage fir Mittages-
sen geht davon aus, dass 57,5% der Werkstattbeschéftigten in Privathaushalten woh-
nen, fiir die ein Kostenbeitrag zum Mittagessen in Betracht kommt,? dass davon etwa
die Halfte Gber der Einkommensgrenze liegt (50%) und dass davon wiederum etwa
90% ein Mittagessen in Anspruch nehmen. Die von der BAGUS erhobenen Kostensat-
ze fur das Mittagessen werden unter dieser Voraussetzung hochgerechnet, indem die
Zahl der Werkstattbeschaftigten in einzelnen L&ndern anhand der Ausgaben der Ein-
gliederungshilfe fir behinderte Menschen geschéatzt wird. (Fur die LAnder Bayern, Ber-
lin und Rheinland—Pfalz, in denen es keine landeseinheitliche Regelung gibt, werden
Kostenbeitrdge in Hohe des arithmetischen Mittels unterstellt.)

Nimmt man dementsprechend an, dass 45% der Werkstattbeschéftigten, die in Privat-
haushalten wohnen, an 200 Tagen pro Jahr ein Mittagessen in Anspruch nehmen, er-
geben sich Kostenbeitrédge in Hohe von 18,1 Mio. €. (Bei der Annahme, dass 60% die-
ser Werkstattbeschaftigten diese Beitrdge zahlen, stiege das Gesamtvolumen auf 24
Mio. €.) Durch Einbeziehung der Besucher von Tagesforderstatten kann dieser Betrag
steigen, allerdings verfiigen diese (iber ein geringeres eigenes Einkommen.*

19 Bei vollstationarer Unterbringung wird die ,hausliche Ersparnis* einschlielBlich ersparter

Unterkunftskosten angesetzt.

vgl. Kennzahlenvergleich der Uberértlichen Trager der Sozialhilfe 2001 und 2002, S. 49
Besucher von Tagesforderstatten dirften i.d.R. nur tber ein Einkommen in Hohe der
Grundsicherung verflgen; ein Anspruch auf Erwerbsunfahigkeitsrente besteht nur, wenn
flr eine gewisse Zeit sozialversicherungspflichtig gearbeitet wurde.

20
21
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Tabelle 9:
Kostenbeitrag zum Mittagessen Werkstattbeschaftigter nach § 43 Abs. 2 S. 3 BSHG
landesweit Modellrechnung Kosten-
Land geregelt | Beschéftigte davon 57,5% davon 45% beitrag
€/ Tag in WfbM teilstationar Mittagessen Mio. € / Jahr

Baden-Wirttemberg 2,30 16.300 9.370 4.220 1,94
Bayern * 2,00 30.100 17.310 7.790 3,12
Berlin * 2,00 4.800 2.760 1.240 0,50
Brandenburg 2,30 6.400 3.680 1.660 0,76
Bremen 1,92 500 290 130 0,05
Hamburg 1,50 3.700 2.130 960 0,29
Hessen 2,30 11.200 6.440 2.900 1,33
Mecklenburg-Vorpomm. 2,33 4.200 2.420 1.090 0,51
Niedersachsen 1,18 19.000 10.930 4.920 1,16
Nordrhein-Westfalen 2,50 36.400 20.930 9.420 471
Rheinland-Pfalz * 2,00 7.300 4,200 1.890 0,76
Saarland 1,79 2.700 1.550 700 0,25
Sachsen 1,53 10.600 6.100 2.750 0,84
Sachsen-Anhalt 2,05 5.400 3.110 1.400 0,57
Schleswig-Holstein 2,50 6.900 3.970 1.790 0,90
Thiringen 1,80 4.700 2.700 1.220 0,44
Insgesamt 2,00 170.235 97.890 44.080 18,12

Quelle: BAGUS-Umfrage 3/2002 und Berechnungen des ISG
* in Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz individuelle Regelung (hier Durchschnittswert geschétzt)

2) Mehreinnahmen durch Erhebung eines pauschalen Unterhaltsbeitrags

Die Unterhaltsanspriiche, die ein Erwachsener mit Behinderung gegeniiber seinen El-
tern hat, gehen nach § 91 BSHG auf den Sozialhilfetrager tber, wenn er vollstationare
Eingliederungshilfe bezieht. Auf Grund einer gro3ziigig angelegten Harteregelung wur-
den diese Ubergegangenen Anspriiche vor Einfihrung des SGB X nur in wenigen,
aber finanziell lukrativen Fallen realisiert. Die nun geltende neue Regelung in Form
eines pauschalen Unterhaltsbeitrags von 26 € pro Monat lasst erwarten, dass in den
bisherigen Féllen die Hohe der Ubergeleiteten Anspriche reduziert wird, dass aber
andererseits die Zahl der Falle zunimmt. Auch der Verwaltungsaufwand durfte sich
durch die Pauschalierung des Beitrags und den Verzicht auf Einzelfallprifung gegen-
uber der aufwandigen Durchsetzung von Anspriichen durch verschiedene gerichtliche
Instanzen reduziert haben (allerdings wird in der Anfangsphase von einer hohen An-
zahl von Streitfallen berichtet, in denen der Pauschalbetrag verweigert wird; s.u. Punkt
5).
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Ob dabei der Be— oder der Entlastungseffekt tiberwiegt, hat die BAGUS in ihrer Umfra-
ge vom Marz 2003 zu ermitteln versucht. Darin machten ihre Mitglieder aber so unter-
schiedliche Angaben, dass eine Hochrechnung nicht méglich erscheint. Dies liegt auch
daran, dass die bisherige Praxis, Unterhaltsanspriiche zu realisieren, von den einzel-
nen Sozialhilfetragern héchst unterschiedlich gehandhabt wurde.?> Daher bleibt hier
nur die Moglichkeit einer Gesamtbilanz auf der Grundlage der Sozialhilfestatistik:

o Mindereinnahmen sind dadurch entstanden, dass anstelle der z.T. umfangrei-
chen Unterhaltsleistungen einiger besonders reicher Familien auch von diesen
nur noch der Pauschalbetrag in Hohe von 26 € pro Monat bzw. 312 € pro Jahr
eingenommen wurde.

o Mehreinnahmen sind dadurch entstanden, dass nunmehr ein erheblicher Teil der
Angehorigen von vollstationdr untergebrachten Erwachsenen mit Behinderung
diesen Beitrag zu zahlen hatte.

o Nach der Sozialhilfestatistik sind die Einnahmen aus Ubergeleiteten Unterhalts-
anspruchen im Bereich der Eingliederungshilfe in Einrichtungen von 38,2 Mio. €
im Jahr 2001 auf 43,2 Mio. € im Jahr 2002 gestiegen. Dies entspricht unter dem
Strich Mehreinnahmen in Hohe von 5,1 Mio. € bzw. 13% (vgl. Tabelle 10).

Dass es sich bei den Einnahmen des Jahres 2002 tatsachlich im Wesentlichen um
Einnahmen aus pauschalierten Unterhaltsanspriichen handelt, I&sst sich durch eine
Modellrechnung plausibilisieren: Geht man davon aus, dass von den rd. 365.500 Leis-
tungsempfangern der Eingliederungshilfe fir behinderte Menschen insbesondere die
im Alter zwischen 18 und 49 Jahren fur eine Heranziehung der Eltern in Betracht kom-
men; nimmt man weiterhin an, dass in etwa 60% dieser Félle ein entsprechender Bei-
trag geleistet wird, weil nicht alle Einrichtungsbewohner noch Eltern haben und man-
che Eltern sich auf die Harteregelung berufen (und die Verfahrensumstellung nicht im-
mer von Jahresbeginn an schon funktionierte), so lasst sich bei einem Beitrag von 26 €
pro Monat bzw. 312 € pro Jahr ein Gesamtvolumen der Einnahmen von 43,4 Mio. €
rekonstruieren, das dem statistisch ausgewiesenen Wert von 43,2 Mio. € recht nahe
kommt.

Berucksichtigt man weiterhin die Berichte von Ubergangsschwierigkeiten (z.B. in Bre-
men mit der Festsetzung des Beitrags; generell mit vielen Widerspruchsfallen), so ist
damit zu rechnen, dass der Entlastungseffekt langfristig, wenn sich die Pauschalrege-
lung etabliert hat, noch deutlicher zu Buche schlagen wird als bisher sichtbar.

22 Von allen Einnahmen aus Ubergeleiteten Anspriichen im Bereich der Eingliederungshilfe

in Einrichtungen wurden im Jahr 2001 allein 71% in den beiden Landern Baden—
Wiurttemberg und Nordrhein—Westfalen eingenommen, in den funf neuen Landern dage-
gen zusammen nur 1,8% (vgl. Sozialhilfestatistik 2001: Ausgaben und Einnahmen der
Sozialhilfe in Untergliederung nach Landern).
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Tabelle 10:

Pauschaler Unterhaltsbeitrag nach § 91 BSHG
Modellrechnung und Statistikvergleich

Modellrechnung:
Leistungsempfanger der Eingliederungshilfe

in Einrichtungen (Jahresende 2002) 365.548

darunter im Alter von 18 b.u. 50 Jahren 231.756

darunter mit Eltern (geschétzt):  60% 139.050
Pauschaler Unterhaltsanspruch

pro Person pro Monat 26,00 Euro

pro Person pro Jahr 312,00 Euro

fur Leistungsempfanger 18 b.u. 50 J.
mit Eltern 43,4 Mio. Euro

Einnahmen aus Ubergeleiteten Unterhaltsanspriichen
Eingliederungshilfe in Einrichtungen

Sozialhilfestatistik 2002 43,2 Mio. Euro
Sozialhilfestatistik 2001 38,2 Mio. Euro
Differenz 2002 ggu. 2001: 5,1 Mio. Euro

Quelle: Sozialhilfestatistik 2002; Berechnungen des ISG

3 Verlangerung von Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich

Mit Einfihrung des SGB IX wurde angestrebt, dass in Werkstétten fur behinderte Men-
schen ein Eingangsverfahren mit einer Dauer von in der Regel 3 Monaten (sofern nicht
eine kirzere Frist ausreicht) sowie ein Berufsbildungsverfahren mit einer Dauer von in
der Regel 2 Jahren durchgefuhrt wird. Der urspringliche Gesetzeswortlaut des SGB IX
setzte zwar dieses Ziel nicht in der angestrebten Form um, sondern entsprach (abge-
sehen von der Satzstellung) in etwa der friheren Regelung, dass die Regeldauer des
Eingangsverfahrens 4 Wochen betragt und in ,Einzelfallen* auf bis zu 3 Monate aus-
gedehnt werden kann (§ 40 SGB 1X).?® In der Praxis waren aber — nach Auskunft der
BAG Werkstatten fur behinderte Menschen — einige Arbeitsamtsbezirke bereits im Jahr
2001 dazu ubergegangen, ein dreimonatiges Eingangsverfahren im Regelfall durchzu-
fuhren. Fur den Berufsbildungsbereich (friiher ,Arbeitstrainingsbereich“) galt die Dauer
von 24 Monaten (in zwei Bewilligungsstufen) auch vor Einfihrung des SGB IX als Re-
geldauer, sodass sich hier nichts gedndert haben durfte.

23 Eine vollstandige Umsetzung der langeren Frist als Regeldauer wurde mit dem SGB 1X—

Anderungsgesetz vom 23. 4. 2004 festgelegt und ist seit 1. 5. 2004 in Kraft.
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Fur beide Verfahren sind nach § 42 SGB IX vorrangige Leistungstrager zustandig, die
Sozialhilfe wird maf3geblich im daran sich anschlieenden Arbeitsbereich tatig. Auch
bei flachendeckender Praktizierung einer langeren Dauer dieser Verfahren ergibt sich
jedoch fir die Sozialhilfetrager keine grundsatzliche Veranderung; allenfalls eine ein-
malige zeitliche Verschiebung bei Umstellung von einem vierwdchigen auf ein dreimo-
natiges Eingangsverfahren konnte sich entlastend auswirken bzw. ausgewirkt haben.

Wenn die Einschéatzung zutrifft, dass nach Einfuhrung des SGB IX ein Teil der Werk-
statten bereits die langere Dauer des Eingangsverfahrens praktiziert haben, so kann
dies aber frihestens in der Ausgabenentwicklung des Jahres 2003 in Erscheinung tre-
ten. Wenn z.B. ein Eingangsverfahren, das im September 2001 begonnen hat, nicht
schon im Oktober, sondern erst im Dezember 2001 in den Berufsbildungsbereich ein-
miindete, fiihrte dies zu einer entsprechenden Verschiebung des Ubergangs in den
Arbeitsbereich von Oktober auf Dezember des Jahres 2003. Die Sozialhilfestatistik fur
das Jahr 2003 liegt jedoch noch nicht vor.?* Angesichts einer stetig zunehmenden Zahl
von Werkstattbeschaftigten (vgl. Tabelle 11) ist auch nicht sicher, ob der skizzierte Ef-
fekt sich tiberhaupt statistisch bemerkbar machen wird.?®

Tabelle 11:
Ausgaben und Leistungsempfanger in Werkstatten fir behinderte Menschen
Deutschland 1995 - 2002

Bruttoausgaben Beschaftigte in WfbM Bruttoausgaben/ Beschéft.
Jahr Tsd. € Veranderung|Jahresende Veradnderung| €/Jahr Veranderung
1995 2.129.896 / 131.372 / 16.210 /
1996 2.183.387 2,5% 134.521 2,4% 16.230 0,1%
1997 2.341.234 7,2% 145.128 7,9% 16.130 -0,6%
1998 2.480.508 5,9% 152.816 5,3% 16.230 0,6%
1999 2.609.717 5,2% 156.628 2,5% 16.660 2,6%
2000 2.758.831 5,7% 165.975 6,0% 16.620 -0,2%
2001 2.953.602 7,1% 171.609 3,4% 17.210 3,5%
2002 3.039.570 2,9% 179.024 4,3% 16.980 -1,3%

Quelle: Sozialhilfestatistik 2002; Berechnungen des ISG

24 Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes ist mit den Daten der Sozialhilfestatistik

zum Jahr 2003 nicht vor September 2004 zu rechnen.

Nach vorliegenden Daten des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen ist damit
eher nicht zu rechnen — dort sind die Bruttoausgaben fir Werkstattbeschéftigung zwi-
schen 2002 und 2003 um 5,8% gestiegen, was eher fir eine Fortfihrung des aus den
Vorjahren bekannten Trends als fur einen Ausgabenriickgang spricht.

25
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(4) Einsparungen bei MaBnahmen der medizinischen Rehabilitation durch
erweiterte Leistungspflicht der Krankenversicherungstrager nach § 26
SGB IX

Dem Gutachten der BAGUS zufolge ist die Frage, ob durch § 26 SGB IX eine Erweite-
rung der Krankenkassenleistungen und eine entsprechende Entlastung der Sozialhilfe
erfolgt ist, noch strittig. In der Praxis dirfte sich diese Regelung bisher kaum ausge-
wirkt haben, zumindest konnte nach Auskunft der BAGUS bisher noch kein entspre-
chender Effekt festgestellt werden.

(5) Entlastung der Verwaltung

Das SGB IX kann insofern zu einer Entlastung der Sozialhilfeverwaltung gefihrt haben,
als

o die Einkommens— und Vermégensprifung fur MalBnahmekosten weggefallen ist,

o Kostenbeitrdge nach 8§ 43 BSHG und Unterhaltsbeitrdge nach § 91 BSHG nicht
mehr in Form von Einzelfallpriifungen, sondern Uberwiegend als Pauschalen er-
hoben werden,

. durch Neuregelung der Kostenzustandigkeitsklarung in § 14 SGB IX die Leistung
anderer Rehabilitationstrager zigiger eintritt und vorliegende Gutachten genutzt
werden kénnen und

. andere Rehabilitationstrager in Form der Gemeinsamen Servicestellen auch Be-
ratungsaufgaben der Sozialhilfetrager mit ibernehmen.

In welchem Umfang den Uberértlichen Sozialhilfetrdgern durch die genannten Verande-
rungen Einsparungen auf Verwaltungsebene entstehen, ist schwer abschatzbar, auch
die BAGUS macht in ihrem Gutachten dazu keine Angaben.

Dabei ist zu beriicksichtigen, dass in einer Phase der Umstellung zunachst noch nicht
mit einer sichtbaren Entlastung zu rechnen war: Die Erhebung pauschaler Beitrdge von
Leistungsempféangern bzw. Angehdrigen, die nach bisheriger Regelung nicht herange-
zogen wurden, erfordert Information, meist auch Ermahnung und in vielen Féllen
schlieBlich eine gerichtliche Einforderung. Bis die Zahlung pauschaler Beitrage rei-
bungslos verlauft, ist daher zunachst mit einem hoheren Verwaltungsaufwand zu rech-
nen. Aber auch die BAGUS geht davon aus, dass sich langerfristig eine Verwaltungser-
sparnis einstellt, sobald sich diese Verfahren eingespielt haben. (Ob diese dann als
tatséchliche Einsparung realisiert werden kann oder durch steigende Fallzahlen wieder
aufgezehrt wird, ist eine andere Frage.)
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Die schnellere Klarung der Kostenzustandigkeit wird allgemein als Fortschritt im Inte-
resse der Klienten gewertet, deren Folgen fir die Verwaltung sind aber nicht abschatz-
bar.

Eher gering wird der Entlastungseffekt durch Gemeinsame Servicestellen eingeschétzt,
die bei vorrangigen Leistungstragern angesiedelt sind, da diese bisher noch wenig tra-
geriibergreifend agieren.
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5. Finanzielle Folgewirkungen des SGB IX auf die ortlichen Trager
der Sozial- und Jugendhilfe

Zu den Auswirkungen des SGB IX auf die ortlichen Tréager der Sozialhilfe und 6ffentli-
chen Jugendhilfe lagen bisher noch keinerlei Informationen oder Modellrechnungen
vor; daher musste das ISG das erforderliche Datenmaterial auf dem Wege einer eige-
nen Erhebung beschaffen. Anfang April 2004 wurde mit Unterstitzung der kommuna-
len Spitzenverbénde bei allen 6rtlichen Sozial- und Jugendhilfetrdgern eine schriftliche
Befragung zu den finanziellen Folgewirkungen des SGB IX durchgefiihrt.?® Diese Pri-
marerhebungen dienten der Gewinnung empirisch abgesicherter Erkenntnisse, und die
erfreulich gute Beteiligung ermoglichte, dass tatsachlich eine verlassliche Datenbasis
ausgewertet werden konnte.

5.1 Finanzielle Folgewirkungen auf die ortlichen Sozialhilfetrager

(€D Erhebung bei ortlichen Sozialhilfetragern

Bundesweit wurden alle 439 ortlichen Sozialhilfetrager in die schriftliche Befragung
einbezogen. Bis Mitte Juni 2004 lagen von 212 ortlichen Sozialhilfetragern ausgefullte
Fragebdgen vor. Dies entspricht einer Riicklaufquote von 48% (Tabelle 12).

Ein Anteil von 21% aller ausgefiillten Fragebogen kommt aus kreisfreien Stadten (in
der Grundgesamtheit 26%), ein Anteil von 79% aus Landkreisen (in der Grundgesamt-
heit 74%). Die mit 71% hotchste Ricklaufquote wurde vom Bundesland Sachsen—
Anhalt erzielt. Ebenfalls hohe Rucklaufquoten von 50% und mehr sind bei den Bundes-
landern Bayern, Nordrhein—Westfalen, Niedersachsen, Sachsen und Hessen zu ver-
zeichnen. Der Ricklauf differenziert nach alten und neuen Bundesléandern zeigt eine
Beteiligung der Lander entsprechend ihrem Anteil an der Grundgesamtheit: Wahrend
die alten Bundeslander einschlie3lich Berlin an der Gesamtheit aller Sozialhilfetrager
einen Anteil von 74% haben, haben sie bei der Ricklaufquote einen Anteil von 75%.
Die neuen Bundeslander, die in der Grundgesamtheit 26% der drtlichen Sozialhilfetra-
ger stellen, haben an der Ricklaufquote einen Anteil von 25%.

Da statistische Angaben zur Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (und ggf. Fallzah-
len zur Friherkennung und Frihfoérderung nach 8 30 Abs. 2 und 3 SGB IX) teilweise
nur bei den ortlichen Jugendhilfetragern vorliegen, wurden diese mit einem Kurzfrage-
bogen erganzend befragt. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls nach den Erfah-

% Die Fragebogen sind im Anhang abgedruck.
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rungen mit der Zustandigkeitsklarung nach § 14 SGB IX sowie nach der Zusammenar-
beit mit den Gemeinsamen Servicestellen nach 8§ 22 ff SGB IX gefragt.

Die Beantwortung der Fragebdgen durch die Sozial- und Jugendhilfetrager fiel unter-
schiedlich aus: Teilweise wurde ein Fragebogen gemeinsam von Sozialhilfetrager und
Jugendhilfetrager ausgefiillt bzw. die entsprechende Angaben wurden beim jeweils
anderen Trager eingeholt, teilweise wurden zwei getrennte Fragebdgen ausgefiillt und
teilweise antwortete auch nur entweder der Sozialhilfe— oder der Jugendhilfetrager. Fur
die Ermittlung der Ricklaufquote wurden nur die Fragebdgen der drtlichen Sozialhilfe-
trdger herangezogen; in die Auswertung gingen dagegen alle Fragebogen ein.

Tabelle 12:
Rucklauf nach Bundeslandern (Befragung April 2004)
hier: ortliche Sozialhilfetrager
Grundgesamtheit (GG) Rucklauf Rucklauf-
Bundesland kreisfreie Land- insgesamt Anteil | kreisfreie Land- insgesamt quote
Stadte  kreise an GG | Stadte kreise in %

Baden-Wirttemberg 9 35 44 10% 4 17 21 48%
Bayern 25 71 96 22% 11 40 51 53%
Berlin 1 1 0% 1 1 100%
Brandenburg 4 14 18 4% 1 7 8 44%
Bremen 2 2 0% 0 0%
Hamburg 1 1 0% (0] 0%
Hessen 5 21 26 6% 3 13 16 62%
Mecklenburg-Vorpommern 6 12 18 4% 1 4 5 28%
Niedersachsen 8 38 46 10% 4 18 22 48%
Nordrhein-Westfalen 23 31 54 12% 12 18 30 56%
Rheinland-Pfalz 12 24 36 8% 3 10 13 36%
Saarland 6 6 1% 1 1 17%
Sachsen 7 22 29 7% 2 13 15 52%
Sachsen-Anhalt 3 21 24 5% 1 16 17 71%
Schleswig-Holstein 4 11 15 3% 2 3 5 33%
Thiringen 6 17 23 5% 7 7 30%
Gesamt 116 323 439 100% 45 167 212 48%

darunter:

Westdeutschland™ 90 237 327 74% 39 120 159 75%

Ostdeutschland 26 86 112 26% 5 47 52 25%
* einschliellich Berlin

(2) Ergebnisse der ISG-Erhebung bei 6rtlichen Sozialhilfetragern

Bevor auf die Ergebnisse der schriftlichen Erhebung bei ortlichen Sozialhilfetragern
eingegangen wird, sei zundchst auf einige Einschréankungen hingewiesen:

1. Zahlreiche Sozialhilfetrdger gaben an, dass auf Grund des zeitlichen Abstands

von Inkrafttreten des SGB 1X (Juli 2001) und Abfrage der finanziellen Folgewir-
kungen (April 2004) eine Auswertung der finanziellen Be— und Entlastungen nur
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schwer oder gar nicht mehr mdglich bzw. nachvollziehbar sei, da in aller Regel
keine fortlaufenden Statistiken hiertiber gefiihrt wurden.

Zudem waren zu den abgefragten Aspekten oftmals (fast) keine Daten verfugbar
oder die Daten waren nicht in der gewiinschten spezifizierten Form lieferbar, da
die Haushaltsstellen in der Sozialhilfe anders strukturiert sind und nur ,Ausga-
benbltcke’ abbilden.

Etwa 30 Sozialhilfetrager verzichteten auf das Ausfillen des Fragebogens unter
Hinweis darauf, dass die Auswirkungen des SGB IX nicht bzw. kaum spirbar
seien und dass aus diesem Grund auch keine entsprechenden Dokumentationen
gefuhrt wirden.

Allgemeine Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrager:*’

.Die Schwierigkeit bei der Beantwortung des Fragebogens bestand darin, dass
entsprechende Aufzeichnungen fehlen bzw. schwierige Abgrenzungen vorzu-
nehmen waren. Der Stadt als 6rtlichem Sozial- und Jugendhilfetrager liegen
kaum konkrete Zahlen vor, die die finanziellen Auswirkungen nach in Kraft treten
des SGB IX verdeutlichen kdénnten.“ (Stadt in NW)

»ZU den Fragen 1, 9, 10, 12, 13, 16, 17 und 18 kdnnen keine Angaben gemacht
werden, da hieriiber keine Aufzeichnungen gefiihrt werden.” (Kreis in BY)

.Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen nach dem BSHG hat es durch
das SGB IX keine finanziellen Auswirkungen gegeben, eine Entlastung des Sozi-
alhilfetragers ist nicht erfolgt.” (Kreis in NW)

,Grundsatzlich ist festzustellen, dass fir den Kreis als ortlichen Trager der Sozi-
alhilfe das SGB IX nur kaum messbare Auswirkungen gehabt hat.” (Kreis in NW)
.Nach Prifung unserer Unterlagen kdnnen wir mitteilen, dass im Bereich der So-
zialhilfe und der Jugendhilfe durch die Einfihrung des SGB IX zum 01.07.2001
keinerlei Mehrbelastungen entstanden sind.” (Stadt in BY)

.Pauschal lasst sich feststellen, dass sich durch die Einfihrung des SGB IX
nichts Wesentliches geéndert hat. Der Aufwand ist in etwa gleich geblieben. Der
Sinn des Gesetzes — den Hilfesuchenden sofort umfassend zu helfen, was durch
die Zusammenarbeit der verschiedenen Rehabilitationstrager in den Servicestel-
len bezweckt war — wurde wohl nicht erreicht. Vielmehr ist einziger feststellbarer
Nutzen, dass ein Verschieben an einen anderen Rehabilitationstrdger nunmehr
auf zwei betroffene Stellen begrenzt ist.” (Kreis in BY)

27

Die (unzensierte) Wiedergabe der Kommentare der befragten Trager dient lediglich zur
lllustration. Die Auswahl ist nicht reprasentativ und hat keinen Einfluss auf quantitative
Auswertungen und Hochrechnungen. Zur besseren Einordnung wird angegeben, ob der
Kommentar sich jeweils auf eine kreisfreie Stadt oder einen Landkreis bezieht; die Kurz-
bezeichnungen der Lander entsprechen den vom Statistischen Bundesamt verwendeten
Abkurzungen.
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= ,Die Einfihrung des SGB IX hat weder im Jugend— noch im Sozialamt zu einer
wesentlichen Anderung oder Mehrarbeit gefiihrt, da sich durch das SGB IX keine
zuséatzlichen Zustandigkeiten fur die oOrtlichen Trager ergeben haben.* (Kreis in
BW)

= .Insgesamt hat sich durch das Inkrafttreten des SGB IX in der Gewéahrungspraxis
bislang nichts Entscheidendes geéndert, zumal die Kostenverteilung in der Frih-
férderung zwischen Krankenkassen und Sozialhilfetragern bislang noch nicht ab-
schlieBend geklart ist.” (Kreis in NW)

. ,Das SGB IX hat im Landkreis bisher weder zu einer Ersparnis gefuhrt noch sind
Minderausgaben zu verzeichnen. Nicht einmal im Bereich der Friihférderung von
Kindern hat sich eine Ersparnis ergeben, da der Abschluss einer bundesweiten
Finanzierungsvereinbarung noch nicht in Sicht ist.” (Kreis in SN)

= .Der Mehraufwand durch das SGB IX war enorm bezogen auf Auswertung, Ab-
stimmung und Handlungsbedarfe. Bezogen auf die Leistungsgewahrung hat sich
hingegen wenig bewegt.” (Stadt in NW)

Trotz dieser Einschrankungen liegen wegen der hohen Beteiligung hinreichende Daten
vor, um zu den Auswirkungen des SGB IX auf die ortlichen Trager der Sozialhilfe und
Jugendbhilfe gesicherte Aussagen machen zu kénnen.

Hochrechnung

Sofern im Folgenden Angaben der Befragten auf die Gesamtheit aller Sozialhilfetréager
in Deutschland hochgerechnet werden, erfolgt dies in der Regel durch Multiplikation
der Mittelwerte mit der Zahl der kreisfreien Stadte und Landkreise insgesamt. Eine ge-
trennte Hochrechnung jeweils fir kreisfreie Stadte und Landkreise und in weiterer Dif-
ferenzierung nach friherem Bundesgebiet einschl. Berlin und neuen Landern, deren
Summe dann die Hochrechnungsergebnisse fur Deutschland bilden, wéare ebenso
moglich, erscheint aber aufgrund der reprasentativen Verteilung nach den Kriterien
Stadt/ Land und West/ Ost nicht erforderlich.

Die Hochrechnung der Befragungsergebnisse der Jugendhilfetrager ist hach diesem
Verfahren nicht méglich, da deren Verteilung mit der Struktur der kreisfreien Stadte und
Landkreise nicht identisch ist, sondern viele kreisangehotrige Stadte Uber eigene Ju-
gendamter verfliigen. Hier wurden deshalb die Einwohnerzahlen des Zustandigkeitsbe-
reichs der beteiligten Jugendamter als Basis flr eine einwohnerbezogene Hochrech-
nung herangezogen.

Im Folgenden wird bei der Auswertung jeder Frage zunachst genannt, wie viele Trager
diese jeweils beantwortet haben. Fehlende Antworten werden aus der Mittelwertbe-
rechnung ausgeschlossen, wahrend explizit mit ,0* beantwortete Fragen (d.h. ,keine
Falle* oder ,keine Kosten") einbezogen werden. Teilweise ergeben sich sehr geringe
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Durchschnittswerte, insbesondere dann, wenn der Anteil dieser ,0“-Antworten hoch
ist.?8

(1) Wegfall der Einkommens— und Vermdgenspriufung (med. Rehabilitation
und Teilhabe am Arbeitsleben, § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 + 6 BSHG)

Die erste Frage richtete sich auf mogliche Auswirkungen, die durch den Wegfall der
Einkommens— und Vermoégensprifung im Hinblick auf Leistungen der medizinischen
Rehabilitation und der Teilhabe am Arbeitsleben entstanden sind (§ 43 Abs. 2 Satz 1
Nr. 5 + 6 BSHG).

Von den Sozialhilfetragern, die diese Frage beantworteten (N = 160), hatten im Bereich
der medizinischen Rehabilitation 67% weder Falle noch Kosten zu verzeichnen, im
Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben hatten sogar 90% der Befragten weder Falle
noch Kosten. Im Allgemeinen werden die abgefragten Leistungen (stationar und damit)
durch den uberortlichen Tréager erbracht und nur dort, wo eine Delegation an die he-
rangezogenen Gebietskdrperschaften stattgefunden hat — wie beispielsweise in Nie-
dersachsen — kdnnen ortliche Sozialhilfetrager entsprechende Angaben machen.

Berechnet man den Durchschnitt Gber alle Sozialhilfetrager, die diese Frage beantwor-
tet haben, so ergeben sich im Bereich der medizinischen Rehabilitation nach 3 Fallen
in 2001 zuné&chst 12 Falle in 2002, dann tritt aber wieder ein Rickgang auf 6 Falle pro
Sozialhilfetrager pro Jahr ein (vgl. Tabelle 13). Der zwischenzeitliche Anstieg kdnnte
auf eine (voriibergehende) Verunsicherung zuriickzufihren sein, die die Sozialhilfetra-
ger ,auszubaden“ hatten; zugleich macht die GrdolRenordnung der genannten Zahlen
aber deutlich, dass es sich insgesamt nur um Einzelfélle handelt.

Die Kosten pro Fall bewegen sich im Durchschnitt zwischen 2.000 und 3.000 € pro
Jahr. Hochgerechnet auf Deutschland ergeben sich im Jahr 2002 insgesamt 5,2 Mio. €,
dies sind 2,4 Mio. € mehr als im Jahr 2000.

Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben ergibt die Durchschnittsberechnung tber alle
Sozialhilfetrager, die geantwortet haben, noch weniger Falle, namlich 0,1 Falle in 2000
und 2001 sowie 0,2 Falle in 2002 und 2003. Die in diesem Bereich anfallenden Kosten
pro Fall liegen in den Jahren 2002 und 2003 zwischen 10.000 und 11.000 € pro Jahr,
in den Vorjahren errechnen sich hohere Durchschnittswerte. Hochgerechnet auf

28 Alternativ wurde in Erwagung gezogen, die Fragen, zu denen nur vereinzelt Belastungen

genannt, aber von rd. 90% der Sozialhilfetrager mit ,keine Ausgaben“ bzw. ,0" geantwor-
tet wurde, durchgangig mit ,keine nennenswerten Auswirkungen“ zu bewerten. Dies wur-
de im Expertenkreis diskutiert, wo die kommunalen Spitzenverbé&nde die Position vertra-
ten, dass auch in diesen Féllen eine Hochrechnung vorzunehmen sei; diese Empfehlung
wird im Folgenden umgesetzt.
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Deutschland ergeben sich im Jahr 2002 insgesamt 0,8 Mio. €, das Niveau ist gegen-
Uber dem Jahr 2000 fast unverandert; hier ist daher von keiner Belastung auszugehen.

Tabelle 13:
Wegfall der Einkommens- und Vermoégensprufung (8§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 + 6 BSHG)
lizahl und hr (i dahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003
1. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fir
BSHG die medizinische Rehabilitation ? (Satz 1 Nr. 5) 3,0 3,4 12,3 5,8
(z.B. fur Suchtkranke)
Summe der Kosten fir diese Félle: 6.361 € 8.622 € 11.916 € 18.375 €
2. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fiur
. . . 1 0,1 0,1 0,2 0,2
BSHG die Teilhabe am Arbeitsleben? (Satz 1 Nr. 6)
2.1 2.84 1.831 1.92
Summe der Kosten fur diese Falle: 30€ 849 € 831 € 928 €
durchschnittliche Fallkosten in €
Kosten fiir die medizinische Rehabilitation 2.150 € 2.550 € 970 € 3.170 €
Kosten fur die Teilhabe am Arbeitsleben 19.920 € 21.570 € 10.460 € 10.950 €
Hochrechnung auf alle 6rtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland (in Mio. €)
Kosten fur die medizinische Rehabilitation 2,8 3,8 5,2 8,1
Veranderung gegenuber Vorjahr / 36% 38% 54%
Kosten fur die Teilhabe am Arbeitsleben 0,94 1,25 0,80 0,85
Veranderung gegeniber Vorjahr / 34% -36% 5%

* auRer in Werkstatten fiir behinderte Menschen, in sonstigen Beschaftigungsstatten

und in Tagesforderstatten

N = 160 Sozialhilfetrager

Zur Dokumentationsgrundlage dieser Angaben merken die befragten ortlichen Tréager
an, dass teilweise die Struktur der Datenerfassung eine Beantwortung erschwert (vgl.
folgende ,Anmerkungen®). Deswegen sei an dieser Stelle erganzend auf die Einschat-
zung der Uberdortlichen Tréager verwiesen (vgl. Kapitel 4.1), denen zufolge von keiner
nennenswerten Belastung in diesem Bereich auszugehen sei.

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrager:®

= ,ES ist nicht gesondert nachvollziehbar, in wie vielen Fallen Kosten fir medizini-
sche Rehabilitation nach § 43 Abs.2 Satz 1 Nr. 5 entstanden sind, da die Leis-

29 Die hier unzensiert wiedergegebenen Anmerkungen zeigen, dass zwischen medizini-

scher Rehabilitation (8 43 BSHG) und Krankenbhilfe (8 37 BSHG) nicht immer klar unter-
schieden wird.
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tungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 26 SGB IX u. a. sowohl arztliche
und zahnarztliche Behandlungen, Friiherkennung und Frihférderung behinderter
und von Behinderung bedrohter Kinder, Arznei—, Verbands—, Heil- und Hilfsmit-
tel, sowie Sprach— und Beschéaftigungstherapie beinhalten.” (Kreis in ST)

= ,Die Statistik wurde nur fir Hilfsmittel gefthrt. Im Jahr 2002 wurden die Daten
erst ab 1.10. statistisch erfasst.” (Stadt in NW)
= ~Werte kbnnen erst ab 2003 angegeben werden, da vorher keine entsprechende

Aufteilung der Haushaltsstellen erfolgte.“ (Kreis in NI)

(2) Gebardensprachdolmetscher (8 57 SGB IX)

Zu den Kosten dieser Leistung hat das ISG im Vorfeld der Gesetzeseinfuhrung recher-
chiert, dass beispielsweise in der Stadt Kéln pro Leistungsempfanger eine Pauschale
in Hohe von rd. 2.200 € pro Jahr gezahlt wird.*® Schatzt man den bundesweiten Auf-
wand fur diese Leistung auf der Basis der in Kéln gewonnenen Erfahrungen, so ist von
einer Belastung in Hohe von etwa 9 Mio. € auszugehen. Diese Kosten sind aber nicht
den Sozialhilfetragern allein zuzurechnen, sondern verteilen sich auf alle Rehabilita-
tionstrager. Die nun vorliegenden Erhebungsdaten erlauben eine Schéatzung auf der
Basis der Angaben von 176 Sozialhilfetragern. Auch hier geben allerdings wieder rd.
90% davon an, weder Félle noch Kosten in diesem Bereich gehabt zu haben.!

Berechnet man den Durchschnitt Giber alle Sozialhilfetréger, die hierzu Angaben ge-
macht haben, so fallen Kosten in diesem Bereich in jahrlich etwa 3 Fallen und in einer
Hohe zwischen 300 und 500 € an (Tabelle 14). Eine Entlastung durch Ubernahme sei-
tens anderer Leistungstrager wird kaum berichtet.

Rechnet man auch diese Angaben auf alle Sozialhilfetrdger in Deutschland hoch, so
wirden sich mit rd. 210.000 € insgesamt im Jahr 2002 etwas hohere Kosten ergeben
(+ 40.000 €) als mit 170.000 € im Jahr 2000, aber auch hier berichten die Sozialhilfe-
trager, dass eine genaue Erfassung der Daten nicht erfolgt ist.

% Engels/ Engel 2000, a.a.0. S. 23 f
% vgl. oben Anmerkung 17.
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Tabelle 14:

| Gebardensprachdolmetscher (8 57 SGB 1X)

Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003
3. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fur
SGB IX  Gebéardensprachdolmetscher ? 2.6 3.2 2.8 3.4
Summe der Kosten fiir diese Félle: 384 € 416 € 475 € 278 €
4. In wie vielen Fallen tbernahmen nach der Neu-
SGB IX regelung andere Leistungstrager die Kosten fur 0,0 0,3 0,4
Gebardensprachdolmetscher?
Wie hoch war die Summe der Minderausgaben? - £ 31 € 44 €

durchschnittliche Fallkosten und durchschnittliche Minderausgaben pro Fall (in €)

Kosten fur Gebardensprachdolmetscher 148 € 131 € 167 € 81 €

Minderausgaben wg. Ubernahme durch

andere Leistungstrager (pro Fall) - € 116 € 124 €

Hochrechnung auf alle drtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland (in Mio. €)

Kosten fur Gebardensprachdolmetscher 0,17 0,18 0,21 0,12
Veranderung gegeniber Vorjahr / 8% 14% -42%

N = 176 Sozialhilfetrager

Mehrere Sozialhilfetrdger gaben an, hierzu keine Aufzeichnungen zu haben bzw. keine
Statistik zu fuhren.

Anmerkung eines befragten Sozialhilfetragers:

= .Eine Verlagerung von laufenden Fallen auf andere Leistungstrager fand nicht
statt, somit kdénnen auch keine Minderausgaben festgestellt werden. Eine Veran-
derung in der Anzahl entsprechender Antrége seit Inkrafttreten des SGB IX wur-
de nicht offensichtlich.” (Kreis in HE)

(3) Gutachterkosten nach § 14 Abs. 5 SGB IX

Bei den Gutachterkosten zeigt sich wieder das gewohnte Bild, dass diese — soweit
feststellbar — nur eine sehr geringe Rolle spielen. 179 Sozialhilfetrager haben diese
Frage beantwortet, davon hatten 93% keine Falle und entsprechend auch keine Kosten
hierfir (Tabelle 15).

Dies wirkt sich in der Durchschnittsberechnung so aus, dass je Sozialhilfetréger weni-

ger als ein Gutachten pro Jahr entfallt, die Kosten liegen zwischen 40 € und 60 € je
Gutachten. Demnach ist davon auszugehen, dass nach wie vor der Giberwiegende Teil
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der Gutachten durch ,eigene” Gutachter der Trager (z.B. durch Mitarbeiter des Ge-
sundheitsamts) und nicht durch externe Gutachter erstellt wird.

Tabelle 15:

Gutachterkosten nach 8§ 14 Abs. 5 SGB IX

. Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003
6. In wie vielen Fallen entstanden dem Sozialhilfetrager 05 04 05 0.6
sSGB IX (nicht dem Gesundheitsamt) Kosten fur Gutachten ? ! ! ’ '
Summe der Kosten fur diese Gutachten: 18 € 22 € 30 € 36 €

durchschnittliche Fallkosten in €

Kosten fur Gutachten 38 € 49 € 55 € 60 €

Hochrechnung auf alle 6rtlichen Sozialhilfetrdger in Deutschland (in Mio. €)

Kosten fiir Gutachten 0,008 0,010 0,013 0,016
Veranderung gegenuber Vorjahr / 21% 36% 22%

N = 179 Sozialhilfetrager

Die Hochrechnung weist zwar zweistellige prozentuale Steigerungen der Ausgaben
aus, diese bleiben aber mit rd. 16.000 € im Jahr 2003 insgesamt auf einem sehr niedri-
gen Niveau. Im Vergleich der Jahre 2002 mit 2000 ergibt die Hochrechnung einen Zu-
wachs in Hohe von 5.000 €.

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrager:

4)

.Zusatzliche Kosten fiir Gutachter sind nicht entstanden, da die Begutachtung
Uber das Gesundheitsamt erfolgt ist.“ (Stadt in NW)

,Gutachterkosten werden im Rahmen der Delegation zu Lasten des Uberértlichen
Tréagers abgerechnet.” (Kreis in BY)

Hierzu wird keine Statistik gefuhrt (z.B. Stadt in NW)

,Die bendtigten Gutachten wurden in der Regel vom Amtsarzt erstellt und verur-
sachen nur bedingt Sachkosten.” (Stadt in MV)

,Gutachten werden vom Gesundheitsamt erstellt.” (Kreis in HE)

Nicht realisierte Erstattungsanspriche nach Vorleistungen gem. § 14 Abs. 4
SGB IX

Die Frage, inwieweit finanzielle EinbuRen dadurch entstanden sind, dass Erstattungs-
anspruche nach § 14 SGB IX nicht realisiert werden konnten, beantworten 169 Sozial-
hilfetrager, wovon 86% keinen solchen Fall registriert haben.
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In durchschnittlich 8 bis 9 Fallen pro Sozialhilfetrdger und Jahr wurden Erstattungsan-
spriche nicht realisiert mit einem Verlust von rd. 15.400 € pro Sozialhilfetrager (2003).

Tabelle 16:

Nicht realisierte Erstattungsanspriche nach Vorleistungen gem. § 14 Abs. 4 SGB I1X

. Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2001 2002 2003
7. In wie vielen Fallen konnten Erstattungsanspriiche
- ) . 7,7 8,6 8,8
SGB IX nach Vorleistungen nicht realisiert werden?
Summe der nicht realisierten Anspriche: 12.441 € 13.738 € 15.389 €
durchschnittlicher Betrag in €
nicht realisierter Erstattungsbetrag pro Fall 1.615 € 1.599 € 1.740 €
Hochrechnung auf alle 6rtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland (in Mio. €)
Volumen nicht realisierter Erstattungsanspriche 5,5 6,0 6,8
Veranderung gegeniber Vorjahr / 10% 12%

N = 169 Sozialhilfetrager

Auf Deutschland insgesamt hochgerechnet ergibt sich ein Volumen zwischen rd. 5,5
Mio. € im Jahr 2001 und 6,8 Mio. € im Jahr 2003 (Zunahme um 24%). Die im Jahr
2002 erreichte Belastung liegt bei 6 Mio. €.

(5) Zustandigkeitsklarung nach § 14 SGB IX

Zu Nachteilen infolge der neuen Regelung zur Zustandigkeitskl&rung antworteten 159
Sozialhilfetrager, davon haben rd. 60% keinen Fall gehabt, in dem sie zuné&chst die
Zustandigkeit hatten klaren mussen, wahrend dies bei 40% durchaus vorkam. Eher
noch als bei den Uberdrtlichen Tragern, fiur die die diesbeziigliche Belastung als ver-
nachlassigbar gering eingeschatzt wurde (s.0.), kdnnen ortliche Sozialhilfetrager als
Anlaufstelle auch in den Féllen fungieren, in denen sie nicht zustandig sind.

Berechnet man auf der Basis unserer Erhebungsdaten einen Durchschnittswert pro
Sozialhilfetrager, so ist die Fallzahl von 15 im Jahr 2001 auf 22 im Jahr 2002 gestiegen
(Zunahme um 7 Félle bzw. 45%). Fur die geschétzten Kosten errechnen sich Durch-
schnittswerte zwischen 19 € und 36 € pro Jahr. Hochgerechnet auf Deutschland insge-
samt entspricht dies im Jahr 2002 Kosten in Hohe von 16.000 €; allerdings ergibt die
Schéatzung fur das Folgejahr nur einen halb so hohen Wert. Die zeitliche Mehrbelas-
tung wird durchschnittlich mit 11 bis 12 Stunden pro Jahr und Sozialhilfetrdger ange-
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geben, was auf Deutschland hochgerechnet rd. 5.000 Stunden (bzw. 3 Mitarbeiter—
Vollzeitstellen) entspricht.

Tabelle 17:

Zustandigkeitsklarung nach 8§ 14 SGB IX

Jahr
Fallzahl und Aufwand pro Jahr 2001 2002 2003
8. In wie vielen Fallen war zunéchst die
SGB IX Zustandigkeit gem. § 14 SGB IX zu klaren? 15.2 22,1 22,6
Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch diese Falle? 9.3 11.1 12,3
Wie hoch waren die zusatzlichen Sachkosten, die im
. . ! L 2 1
Rahmen der Zustandigkeitsklarung anfielen (in €)? 8¢€ 36 € o€

durchschnittlicher Mehraufwand (in Stunden) und durchschnittliche Sachkosten (in €)

Mehraufwand pro Fall 0,6 0,5 0,5

Sachkosten pro Fall 1,8 1,6 0,9

Hochrechnung auf alle drtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland (in Mio. €)

Kosten flur Zustandigkeitsklarung 0,012 0,016 0,008
Veranderung gegenuber Vorjahr / 30% -46%
zeitlicher Mehraufwand fur Zustandigkeitsklarung 4.078 4.872 5.419
Veranderung gegenuber Vorjahr / 19% 11%

N = 159 Sozialhilfetrager

Auch fur die ortlichen Sozialhilfetréger gilt offensichtlich, dass die Belastung durch die-
se Neuerung eher gering ausfallt.

(6) Qualitaitsmanagement nach § 20 Abs. 2 SGB IX

Nur wenige Sozialhilfetrager konnten Angaben zu Zeitaufwand und Kosten machen,
die auf Qualitatssicherungsmaflinahmen nach § 20 SGB IX zurickzufiihren sind. Von
149 Sozialhilfetragern, die diese Frage beantworteten, bezifferten 7 den Mehraufwand
und 3 die dadurch entstandenen Kosten — die Ubrigen gaben an, hierdurch nicht zu-
satzlich belastet worden zu sein (64 Sozialhilfetrdger machten hierzu gar keine Anga-
be). Dementsprechend hoch fallen die Anteile derer aus, die sagen, dass diese Rege-
lungen zu keinem Mehraufwand (93% in 2003) und zu keinen Mehrkosten (95% in
2003) gefiihrt haben. Die Hochrechnung fuhrt zu dem mageren Ergebnis von rd. 2.400
zuséatzlichen Stunden (entspricht 1,5 Mitarbeiterstellen) bzw. rd. 6.000 € Mehrkosten im
Jahr 2002.
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Tabelle 18:

Qualitatsmanagement nach § 20 Abs. 2 SGB IX

fwand h Jahr
Aufwand pro Jahr 2001 2002 2003
9. Entstand durch MaBnahmen der Qualitatssicherung ja 6,0% 6,7% 6,7%
SGB IX ein zusatzlicher zeitlicher Mehraufwand? nein 94,0% 93,3% 93,3%
wenn ja:
Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch MaRnahmen der Qualitatssicherung? 123,7 112,3 117.3
Durchschnitt Gber alle Teilnehmer: 5,3 5,3 5,6
10. Fielen im Rahmen des Qualitditsmanagements ja 4,8% 4,8% 4,8%
SGB IX Sachkosten an? nein 95,2% 95,2% 95,2%
wenn ja:
Wie hoch waren die zusatzlichen Sachkosten (in €)? 453 € 687 € 800 €
Durchschnitt Uber alle Teilnehmer: 9,13 € 13,83 € 16,11 €
Hochrechnung auf alle 6rtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland
zeitlicher Mehraufwand durch Qualitatsmanagement (Std) 2.333 2.345 2.448
Veranderung gegenuber Vorjahr / 1% 4%
Sachkosten fur Qualitatsmanagement (in Mio. €) 0,004 0,006 0,007
Verédnderung gegeniber Vorjahr / 51% 17%

N = 149 Sozialhilfetrager

Einige Sozialhilfetrager begriindeten ndher, warum bei ihnen diese Kosten nicht anfie-
len:

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrdger:

(7)

Uber die Gemeinsamen Servicestellen, die bis zum Jahresende 2002 einzurichten wa-
ren, ist aus einer Untersuchung des ISG bekannt, dass in den meisten Fallen bereits
bestehende Beratungsstrukturen genutzt bzw. ausgebaut wurden, wahrend nur in we-

.Keine gemeinsamen Empfehlungen i. S. d. 8 20 | SGB IX, an denen das Sozial-
amt des Landratsamtes beteiligt war.” (Kreis in BY)
Hierzu wird keine Statistik gefuhrt (z.B. Stadt in NW)
Kostenrelevante Mal3Bhahmen und / oder Verfahren im Rahmen des Qualitdtsma-
nagements:
.Beteiligung Hilfeplangesprach, Fachausschusssitzungen, Koordinationsge-
sprache (Reisekosten, Telefon, Porto. E-Mail).” (Kreis in NI)
.Koordinierung nach 8§10 SGB IX in Form der Besprechung in Hilfeplan—
Konferenzen und Fachausschusssitzungen.” (Kreis in RP)

Gemeinsame Servicestellen nach 8 22 ff SGB IX
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nigen Einzelfallen neue Beratungsstellen mit neuem Personal eingerichtet wurden.*
Weiterhin ist bekannt, dass nur 11 der insgesamt 577 Gemeinsamen Servicestellen in
Deutschland (1,9%) bei 6rtlichen Sozialhilfetragern angesiedelt sind (vgl. oben Tabelle
8). Angesichts dieser GréRenordnung sind auch an dieser Stelle keine nennenswerten
Belastungen der ortlichen Sozialhilfetrager insgesamt zu erwarten.

In unserer Befragung antworteten 170 Sozialhilfetrager zur Belastung durch die Ge-
meinsamen Servicestellen, davon registrierten 68% deswegen keine zeitliche Mehrbe-
lastung und sogar 90% keine finanzielle Mehrbelastung. Im Durchschnitt Gber alle 170
Sozialhilfetrager, die diese Frage beantworteten, verdreifachte sich die zeitliche Belas-
tung von 5,8 Stunden im Jahr 2001 auf 21,5 Stunden im Jahr 2003, und die finanzielle
Belastung stieg im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 6 € auf rd. 54 €. Rechnet
man diese Angaben wiederum auf Deutschland hoch, ergeben sich fiir das Jahr 2003*
eine zeitliche Belastung von rd. 9.400 Stunden (6 Mitarbeiterstellen) und Sachkosten
in H6he von 24.000 €.

Tabelle 19:

Gemeinsame Servicestellen nach 8§ 22 ff SGB IX

Jahr
Personal- und Sachkosten pro Jahr 2001 5002 5003
11. Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden) 5,8 7,9 21,5
SGB IX entstand durch die Mitwirkung an Servicestellen?
Wie hoch waren die Sachkosten, die durch die 6,27 € 17,61 € 53,79 €
Mitwirkung an Servicestellen entstanden (in €)?

Hochrechnung auf alle ortlichen Sozialhilfetrager in Deutschland

zeitlicher Mehraufwand durch Servicestellen (Std) 2.551 3.459 9.441
Veranderung gegenuber Vorjahr / 36% 173%
Sachkosten fir Servicestellen (in Mio. €) 0,003 0,008 0,024
Veranderung gegeniber Vorjahr / 181% 206%

N = 170 Sozialhilfetrager

Zu den gemeinsamen Servicestellen konnten sich weniger die oOrtlichen Sozialhilfetra-
ger als vielmehr die befragten Jugendhilfetrager auRern. Die Sozialhilfetrager wurden
nach dem im Zusammenhang mit den Servicestellen entstandenen Zeitaufwand und
den Sachkosten gefragt, wahrend die Jugendhilfetrager nach ihren Erfahrungen im
Umgang mit Servicestellen gefragt wurden. Die Frage nach den Servicestellen veran-

82 Ergebnisse der Evaluation von Aufbau und Arbeitsweise Gemeinsamer Servicestellen

durch das ISG (im Auftrag des BMGS); der Ergebnisbericht ist fur Juni 2004 vorgesehen.
Bis Jahresende 2002 sollten die Gemeinsamen Servicestellen flachendeckend eingerich-
tet sein, daher wird hier das Jahr 2003 als erstes ,Betriebsjahr* ausgewertet.
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lasste einige Tréger allerdings zu n&heren Erlauterungen, von denen nachfolgend zwei
exemplarisch wiedergegeben werden.

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrdger:

8

.Bei den genannten Arbeitsstunden handelt es sich um Arbeitszeit, die in Ab-
stimmungsgesprachen mit den zur Einrichtung vorgesehenen Krankenkassen ge-
fuhrt wurden und der Teilnahme an einer Feierstunde. Der Bedarf an Servicestel-
len wurde unserer Ansicht nach Gberschatzt. Die Zustandigkeiten waren und sind
in der Mehrheit der Félle hinlanglich bekannt. In der Regel findet bei behindert
geborenen Kindern mit Aufnahme in die Frihférderung bereits die Aufnahme in
ein bekanntes Hilfesystem statt, das sich fortsetzt mit der Integration im Kinder-
garten und ggf. Betreuung in der Schule. Die Schnittstellen und Zustandigkeiten
sind klar definiert. Bei Eintritt einer Behinderung im Erwachsenenalter durch Un-
fall oder Krankheit gehen wir davon aus, dass die Krankenhauser und Reha—
Einrichtungen den Eingang in das Hilfesystem begleiten.” (Kreis in HE )

.Die erklarte Absicht des Gesetzgebers, nicht nur eine Zusammenfassung des
Rechts der Rehabilitation vorzunehmen, sondern auch eine Weiterentwicklung
dieses Rechts anzustoRen, ist derzeit Uber erste Anfange nicht hinaus gekom-
men. Dies gilt insbesondere fiir die Regelungen bezogen auf das sog. ,Herzsttick’
dieses Gesetzes, die neu geschaffenen Servicestellen. Fir unseren Kreis kann
festgestellt werden, dass die LVA wohl eine Servicestelle fir den Kreis eingerich-
tet hat. (...) Wir wurden als Sozial- und Jugendhilfetrager, immerhin einer der
Rehabilitationstrager nach dem SGB IX, weder von der Einrichtung einer Servi-
cestelle informiert noch tber deren Arbeitsaufnahme. Dies macht auch deutlich,
dass die angestrebte bessere Vernetzung und Zusammenarbeit der einzelnen
Rehabilitationstrager bisher nicht zustande kam. Dabei wurde zwischenzeitlich
unsererseits mehrfach die Bereitschaft zu einer engeren Zusammenarbeit und
Abstimmung bekundet. (...) Die immer knapper werdenden Mittel bei allen Reha-
bilitationstragern und der auf den jeweiligen Tragern lastende Kostendruck fiihrt
nach wie vor eher zu Abgrenzungen und bedient mit nach wie vor erheblichem
birokratischen Aufwand den ,Verschiebebahnhof' zwischen den Kostentragern.*
(Kreis in SH)

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit SGB IX

Etwas weiter setzt die Frage an, ob durch die Einfihrung des SGB IX insgesamt ein
héherer Beratungsaufwand entstanden sei. In der ISG—Befragung wurde erhoben, in
wie vielen Fallen Uberhaupt Beratung im Zusammenhang mit dem SGB IX geleistet
wurde, ob dies zu einem zeitlichen Mehraufwand gefuihrt hat und ob dadurch auch zu-
satzliche Sachkosten angefallen sind. Die Nachfrage nach Sachkosten erfolgte der
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Vollstandigkeit halber, da in der Regel durch Beratung allein kaum Sachkosten anfal-

len.
Tabelle 20:
| Beratungsleistungen im Zusammenhang mit SGB IX
Fallzahl und Aufwand Jah Jahr
allzahl und Aufwand pro Jahr 2001 2002 2003
12. In wie vielen Fallen wurden Beratungen im
SGB IX Zusammenhang mit SGB I1X durchgefuhrt? 56,4 66,2 68,6
Entstand durch die Beratung ja 35,3% 39,0% 39,1%
ein zuséatzlicher zeitlicher Mehraufwand? nein 64,7% 61,0% 60,9%
wenn ja:
Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch diese Beratung? 45,2 .7 80,1
Durchschnitt Uber alle Teilnehmer: 14,1 27,7 29,3
13. Fielen im Rahmen der Beratungen zusatzliche ja 9,7% 11,1% 11,0%
SGB IX Sachkosten an? nein 90,3% 88,9% 89,0%
wenn ja:
Wie hoch waren die zusatzlichen Sachkosten (in €)? 253 € 375 € 457 €
Durchschnitt Gber alle Teilnehmer: 13,22 € 22,80 € 28,66 €
durchschnittlicher Mehraufwand (in Stunden) und durchschnittliche Sachkosten (in €)
Mehraufwand pro Fall 0,8 1,1 1,2
Sachkosten pro Fall 4,49 € 5,66 € 6,66 €
Hochrechnung auf alle o6rtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland
zeitlicher Mehraufwand durch Beratung (Std) 6.207 12.143 12.842
Veranderung gegenuber Vorjahr / 96% 6%
zusatzliche Sachkosten fur Beratung (in Mio. €) 0,006 0,010 0,013
Veranderung gegeniber Vorjahr / 73% 26%
Fallzahl: N = 115 Sozialhilfetrager
Zeit: N = 138 Sozialhilfetrager
Kosten: N = 42 Sozialhilfetrager

Nur gut die Halfte der Befragten, 115 Sozialhilfetrager, konnte die Frage nach den Be-
ratungsfallen beantworten, 138 machten Angaben zum zeitlichen Aufwand und nur 42
Sozialhilfetrager (20% aller Befragungsteilnehmer) auf3erten sich zu den dadurch be-
dingten Sachkosten.

Rd. 40% der Befragten berichten, dass diese Beratungsleistungen fiir sie einen zeitli-
chen Mehraufwand bedeutet haben; der Umfang dieser Zusatzbelastung ist von 45
Stunden im Jahr 2001 auf 80 Stunden im Jahr 2003 gestiegen (Tabelle 20). Auf
Deutschland hochgerechnet, liegt die zeitliche Zusatzbelastung zwischen 12.000 und
13.000 Stunden (rd. 8 Mitarbeiterstellen), sie hat sich von 2001 auf 2002 verdoppelt.
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Diese Beratungsleistungen sind nur in geringem Mal3e mit zusatzlichen Sachkosten
verbunden. Finf Sozialhilfetrager geben Kosten zwischen 250 € und 460 € pro Jahr
an, fur die Gesamtheit der Befragten spielt dies aber keine nennenswerte Rolle (hoch-
gerechnet auf Deutschland: rd. 10.000 € im Jahr 2002).

Von verschiedenen Sozialhilfetragern wurde im Fragebogen vermerkt, dass Beratungs-
leistungen schon immer Bestandteil der Sachbearbeitung waren und deswegen keine
gesonderten Kosten erfasst werden bzw. keine Kosten, die im Zusammenhang mit der
Beratung nach SGB IX anfallen, ausgewiesen werden kénnen.

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrdger:

. ,Keine Anderung gegeniber der frilheren ,reinen’ BSHG-Beratung.“ (Kreis in NI)
= .Behindertenberatung wird im Gesundheitsamt geleistet.” (Kreis in SH)
= .Beratungstermine, Gesprache mit anderen Sozialhilfetragern (Telefon, Porto, E—

Mail).” (Kreis in NI)

(9) Friaherkennung und Frihfoérderung nach § 30 Abs. 2 und 3 SGB IX

Im Bereich der Fritherkennung und Frihférderung nach § 30 Abs. 2 und 3 SGB IX zei-
gen sich auf den ersten Blick nennenswerte Belastungseffekte. Hier liegt auch die Zahl
der Sozialhilfetrager, die diese Frage uUberhaupt beantworten (kénnen), mit 180 deut-
lich hoher als bei den bisher ausgewerteten Fragen (das sind 85% der Befragten, nur
15% &auRRern sich hierzu nicht).

Die Zahl der Félle, in denen die o6rtlichen Sozialhilfetrdger Leistungen der Friiherken-
nung und Fruhférderung erbracht haben, ist zwischen den Jahren 2000 (durchschnitt-
lich 243 Félle je Sozialhilfetrager) und 2003 (mit durchschnittlich 261 Fallen je Sozialhil-
fetrAger) um rd. 7% angestiegen (Tabelle 21). Die Kosten fur diese Falle liegen zwi-
schen 300.000 und 370.000 €, dies entspricht Fallkosten zwischen 1.231 € (Jahr 2000)
und 1.414 € (Jahr 2004).

Eine tiefer gegliederte Auswertung ergibt, dass die beteiligten Sozialhilfetrager aus
dem Westen im Durchschnitt deutlich hohere Fallzahlen und etwas héhere Kosten an-
geben als die Sozialhilfetrdger aus den neuen L&andern. Eine Differenzierung nach
kreisfreien Stadten und Landkreisen ergibt, dass in den Landkreisen die Fallzahlen
etwas hoher, aber die Fallkosten etwas niedriger sind als in den kreisfreien Stadten.>*

3 Diese differenzierten Auswertungen sind prinzipiell fir alle Antworten mdglich, aber nur

dort auch sinnvoll, wo nennenswerte Betrage angegeben wurden.
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Fur Deutschland insgesamt ist aufgrund dieser Angaben im Jahr 2000 von Gesamtkos-
ten in H6he von 131,4 Mio. € auszugehen, die in 2001 um 9% und in den Folgejahren
um jeweils 6% steigen bis auf 161,9 Mio. € im Jahr 2003.

Tabelle 21:

| Friherkennung und Fruhfoérderung nach § 30 Abs. 2 und 3 SGB IX

Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003
14. In wie vielen Fallen entstanden Kosten flr 243,0 2442 247,6 260,8
SGB IX Leistungen zur Friuherkennung und Fruhférderung
von behinderten und von Behin- West: 293,1 289,4 290,7 305,1
derung bedrohten Kindern? Ost: 104,4 119,2 126,5 136,3
Summe der Kosten fur diese Falle (in €): 299.269 326.862 346.492 368.763
West: 332.123 351.343 377.032 398.253
Ost: 201.509 257.586 260.071 287.666
15. Wie viele Falle konnten in die Kostentragerschaft
. . . 0,7 0,7 0,6
SGB IX anderer Leistungstrager ubergeben werden?
Summe der Minderausgaben fur diese Félle (in €): 5.152 3.992 3.414

durchschnittliche Fallkosten und durchschnittliche Minderausgaben in €

Kosten fir Friherkennung und Frihférderung 1.231 € 1.338 € 1.400 € 1.414 €
West: 1.133 € 1.214 € 1.297 € 1.305 €

Ost: 1.930 € 2.160 € 2.056 € 2.110 €

Minderausgaben wg. Ubernahme durch 7213 € 6.133 € 5.548 €

andere Leistungstrager (pro Fall)

Hochrechnung auf alle drtlichen Sozialhilfetrager in Deutschland (in Mio. €)

Kosten fur Friherkennung und Frihforderung 131,4 143,5 152,1 161,9
Veranderung gegenuber Vorjahr / 9% 6% 6%

Minderausgaben wg. Ubernahme durch andere LT 2,3 1,8 1,5
Veranderung gegenuber Vorjahr / -23% -14%

Frage 14: N = 180 Sozialhilfetrager
Frage 15: N = 169 Sozialhilfetrager

In vergleichsweise geringem MaRe konnten diese Félle an andere Leistungstrager -
bergeben werden. Wenn dies mdglich war, so kam es zwar zu nennenswerten Einspa-
rungen, aber nur in 0,3% aller Falle war eine solche Ubergabe iiberhaupt méglich. Die
hochgerechnete Summe der Minderausgaben (1,8 Mio. € im Jahr 2002) macht nur et-
wa 1% der Gesamtkosten aus.

Zwischen den Jahren 2000 und 2002 sind die Ausgaben der 6rtlichen Sozialhilfetrager
in Deutschland fur Friiherkennung und Frihférderung um (hochgerechnet) 20,7 Mio. €
gestiegen; nach Abzug der Minderausgaben von 1,8 Mio. € verbleibt eine Zusatzbelas-
tung in Hohe von 19,0 Mio. €. Diese Entwicklung ist zum Teil durch steigende Fallzah-
len und zum Teil durch steigende Fallkosten bedingt, also Faktoren, die auf eine ge-
sellschaftliche Entwicklung unabhangig von der Einfuhrung des SGB IX zuriickzufth-
ren sind. Bereinigt um die Entwicklung der Fallzahlen und Fallkosten ergibt sich fir das
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Jahr 2002 eine Netto—Zusatzbelastung in H6he von 14,9 Mio. €, die mit der Einfiihrung
des SGB IX in Zusammenhang stehen kdnnte.

Die Frage nach der Friiherkennung und Frihfoérderung flhrte bei den Sozialhilfetradgern
zu den meisten handschriftlichen Anmerkungen im Fragebogen sowie zu zahlreichen
erlauternden Begleitbriefen. Insbesondere die in die Kostenerstattung durch Kranken-
kassen bzw. deren Kostentragerschaft gesetzten Erwartungen wurden enttauscht, wie
einige der nachstehenden AuRerungen deutlich zeigen.

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrdger:

= .Die Frihforderverordnung wurde erlassen, weil sich die Trager der Eingliede-
rungshilfe nicht mit den Krankenkassen uber die Finanzierung der Fruherken-
nung und Frihférderung einigen konnten. Die jetzt erlassene Verordnung schafft
leider auch keine Klarheit und geht in der Tendenz wiederum zu Lasten der
Kommunen, was den Willen des Gesetzgebers, der noch in seiner Begriindung
zum SGB IX von einer Entlastung der Eingliederungshilfe bei den Kommunen zu
Lasten der Krankenkassen von 50 Mio. DM ausgegangen war, konterkariert."
(Kreis in SH)

= .Im Bereich der ambulanten Frihférderung fur Kinder haben wir uns durch die
mdglichen Krankenkassenleistungen Einsparungen erhofft. Bedauerlicherweise
ist mit einem Abschluss des Verfahrens oder mit einer Einigung der Spitzenver-
bande in absehbarer Zeit nicht zu rechnen.” (Stadt in BY)

= .Erstattungsanspriiche wurden fir die Zeit von 01.07.2001 — 31.12.2002 an den
Rehabilitationstrager — die gesetzliche Krankenkasse — fir erbrachte Leistungen
nach 8§ 30 Abs. 2 SGB IX gerichtet, diese wurden aber bisher (April 2004) nicht
bearbeitet. Wegen des hohen Verwaltungsaufwandes wurden von uns keine wei-
teren Erstattungsanspriiche geltend gemacht. § 30 Abs. 3 SGB IX wurde bisher
nicht realisiert.” (Kreis in SN)

= ,Die Krankenkassen lehnen Kostenlbernahme generell ab!“ (Kreis in SN)

= .In Rheinland—Pfalz ist die Zustandigkeitsanderung auch nach Inkrafttreten der
Frahforderverordnung immer noch nicht umgesetzt. Wir leisten teilweise immer
noch vor und hoffen auf Erstattung.” (Stadt in RP)

. ~Wegen fehlender Klarheit der Landesrahmenempfehlungen zur Abgrenzung gibt
es zum jetzigen Zeitpunkt keine Erstattungszahlungen der Krankenkassen.”
(Kreis in HE )

= kein einziger Fall konnte in die Kostentragerschaft anderer Leistungstrager tber-
geben werden, denn: ,seit 01.07.2001 gilt die ,Vereinbarung zur vorlaufigen Kos-
tentibernahme’ (zunéchst bis 31.07.04). (Kreis in NI)

= .In 212 Neuféllen ab 01.07.2001 wurde Kostenerstattung gem. 8§ 102 ff SGB X
bei der jeweils zustandigen Krankenkasse geltend gemacht. Die Zustandigkeit
und Kostenfrage nach § 30 Abs. 3 SGB IX konnte zwischen den beteiligten Re-
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ha—Tragern noch nicht abschlieRend geklart werden. Die Hilfe wurde daher gem.
8 44 BSHG zunéchst vorlaufig gewahrt. Durch die Beantragung der Kostenerstat-
tung in allen Neuféllen ist ein erheblicher Zeit— und Verwaltungsaufwand ent-
standen.” (Kreis in RP)

= .Seit 2002 erfolgt eine grundséatzliche anteilige Beteiligung der Krankenkassen
bei allen Fallen bzw. Fordereinheiten.” Minderausgaben werden v.a. durch
Selbstzahler erzielt. (Kreis in NW)

= .Die Kosten werden so nicht verbucht. Die Kosten fur Friherkennung und Frih-
forderung werden dem durch die Sozialhilfestatistik vorgegebenen Titel ,heilpa-
dagogische Maflinahmen fir Kinder’ zugeordnet und kénnen nicht mit einem ver-
tretbaren Verwaltungsaufwand spezifiziert werden.” (Kreis in NW)

. ,unsere Arbeit war wegen der Flut im August 2002 im Landkreis stark einge-
schrankt, da die Verwaltung betroffen war.“ Dadurch sank die Zahl der Frihfor-
derfalle voriibergehend von 83 im Jahr 2001 auf 43 im Jahr 2002 und stieg dann
wieder auf eine Fallzahl von 89 im Jahr 2003. Damit ist die Fallzahl quasi gleich
geblieben, auch wenn die statistische Auswertung auf Grund der Besonderheit im
Landkreis einen anderen Verlauf ausweist. (Kreis in SN)

(10) Reduzierung des Verwaltungsaufwandes (8 43 Abs. 2 Satz 3 BSHG)

Nicht nur zusatzliche Belastungen waren mit der Einfuhrung des SGB IX zu erwarten,
sondern auch Entlastungen der Sozialhilfetrager, etwa durch einen verminderten Ver-
waltungsaufwand oder eine effektivere Leistungsgewahrung.

Tabelle 22:
| Reduzierung des Verwaltungsaufwandes
Ei h Jahr
insparung pro Jahr 2001 2002 2003

16. In welchem Ausmalf (in Stunden) konnte der
Verwaltungsaufwand reduziert werden, z.B. durch:
« schnellere Leistungserbringung anderer Rehabilitationstrager 0,00 0,00 0,85
* Nutzung vorhandener Gutachten
* Beratungstatigkeit anderer Rehabilitationstrager
In welche_zr Hohe konnten dadurch Sachkosten eingespart S R 0,67 €
werden (in €)?

N = 151 Sozialhilfetrager

Auf die Frage, inwieweit der Verwaltungsaufwand infolge des Wegfalls der Einkom-
mensprufung reduziert werden konnte, antworteten 151 Sozialhilfetrager, und zwar fast
alle mit der Angabe, dass dadurch keine zeitliche Einsparung (98%), und alle (100%),
dass keine finanzielle Einsparung dadurch entstanden sei. Fast kein 6rtlicher Sozialhil-
fetrager war in der Lage, Angaben zum Ausmald der bislang erreichten Reduzierung
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des Verwaltungsaufwandes zu machen (Tabelle 22). Die Aussage ,Angaben nicht
mdglich’ bzw. ,nicht zu erfassen’ fand sich dagegen in vielen Fragebégen wieder.

Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrdger:

= .Keine Reduzierung — eher erhebliche Zustandigkeitsprobleme und die verursa-
chen einen nicht geringen Zeitbedarf fur Klarungen.” (Kreis in SH)

= .Eher gestiegene Sachkosten bei allen Reha—Tréagern infolge uneinheitlichen
Verstandnisses des SGB IX." (Kreis in NI)

. ,Minderausgaben durch Verwendung des amtsarztlichen Gutachtens des Ar-

beitsamtes.” (Kreis in SN)

(11) Effektivierung von Leistungen, Barrierefreiheit, Verlangerung der Ein-
gangsverfahren

Die ,Verlangerung des Eingangsverfahrens’ wurde als moglicherweise kostenmindernd
genannt, allerdings blieb die Zahl derjenigen Sozialhilfetrager, die dazu Angaben ma-
chen konnten, sehr gering. 155 Sozialhilfetrdger beantworteten diese Fragen, davon
berichteten 2 Trager von Minderausgaben aufgrund der Effektivierung der Leistungen
vorrangiger Trager (in diesen beiden Fallen wurden die Einsparungen mit durchschnitt-
lich 33.000 € angegeben, was sich bei einer Umrechnung auf alle Befragten aber ,ver-
flichtigt®; vgl. Tabelle 23), aber kein Trager berichtet von einer Einsparung von Sach-
kosten.

Auch die Uberlegung, dass wegen der Umsetzung der Barrierefreiheit von Sozialleis-
tungen und Sozialverwaltungen Minderausgaben entstehen kdnnten, wird von den be-

fragten Sozialhilfetragern verneint.

Tabelle 23:

| Effektivierung von Leistungen, Barrierefreiheit, Verlangerung der Eingangsverfahren

Jahr
2001 2002 2003

Aufwand pro Jahr (in €)

17. In welcher Hohe (in €) waren auf Grund der Effektivierung der
Leistungen vorrangiger Trager Minderausgaben zu verzeichnen?
(z.B. durch Integrationsdienste und -projekte anstelle einer Férderung
in Werkstatten fur behinderte Menschen)

60 € 381 € 423 €

In welcher Hohe konnten dadurch Sachkosten eingespart
werden (in €)?

18. In welcher Hohe (in €) entstanden auf Grund der Barrierefreiheit von
Sozialleistungen und Sozialverwaltungen Minderausgaben, da dadurch - € - € - €
Leistungen der Sozialhilfe entbehrlich wurden?

N = 155 Sozialhilfetrager
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Anmerkungen der befragten Sozialhilfetrdger:

= Minderausgaben durch Verlangerung des Eingangsverfahrens. (2 Kreise in NI)

= .Mangels Informationen sind dazu keine Angaben mdglich. Es ist jedoch auch
nur eine Einsparung durch Verldngerung des Eingangsverfahrens denkbar, da
hierdurch der Eintritt in den Arbeitsbereich verzégert wird.“ (Stadt in RP)

= .verwaltungsaufwand hat sich durch standige Zustandigkeitsstreitigkeiten er-
hoht!” (Stadt in BY)

= Zustandigkeit des Uberortlichen Sozialhilfetragers / des Integrationsamtes (Kreis
in NW)

= .Im Zuge der Umsetzung des SGB IX keine Veranderung erkennbar.“ (Kreis in
ST)

(12) ZzZwischenfazit und weitere Anmerkungen der ortlichen Sozialhilfetréager zu
den finanziellen Folgewirkungen des SGB IX

Die Befragung der ortlichen Sozialhilfetrager fihrt zu dem Ergebnis, dass in einigen
Fallen Belastungseffekte zu beobachten sind, aber keine Entlastungseffekte. Die zu-
satzlichen Belastungen fallen meist sehr geringfiigig aus, nur in den Bereichen des
Wegfalls der Einkommens— und Vermodgensprifung (Zusatzbelastung 2,4 Mio. €), der
unzureichenden Realisierung von Erstattungsansprichen (rd. 6 Mio. € in 2002) und vor
allem der Fruherkennung und Frihforderung (rd. 15 Mio. €) wurden Belastungsvolumi-
na errechnet, die sich von einem vernachléassigbaren Niveau leicht abheben.

Weitere Kosten in nennenswertem Ausmalfd werden an anderer Stelle berlcksichtigt.
Die Auswirkung der Neufassung des § 35 a SGB VIl wird im Zusammenhang mit der
Befragung von Jugendhilfetragern ausgewertet, und die Auswirkung des Arbeitsférde-
rungsgeldes (dessen kausale Verknipfung mit dem SGB IX strittig ist, s.0.) im Kontext
der Auswirkungen auf die Uberortlichen Sozialhilfetrager (vgl. Kap. 4).
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5.2 Finanzielle Folgewirkungen auf die 6rtlichen Jugendhilfetrager

Eine eigenstandige Erhebung zu den finanziellen Folgewirkungen des SGB IX auf die
ortlichen Jugendhilfetrager war insbesondere deshalb erforderlich, weil bislang keine
bundesweit aussagekraftigen Fallzahlen zur hier untersuchten Fragestellung vorliegen.
Zwar kénnen anhand der amtlichen Kinder— und Jugendhilfestatistik seit 1997 Aussa-
gen zur Ausgabenentwicklung fur die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII getrof-
fen werden, aber keinerlei Aussagen zur Fallzahlentwicklung. Damit kann z.B. nicht
nachvollzogen werden, ob Ausgabensteigerungen auf die Zunahme von Fallen zuriick-
zufuhren sind oder auf eine Kostensteigerung pro Fall.

Q) Eingliederungshilfe nach 8§ 35a SGB VIII im Spiegel der Statistik

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung
bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII. Die Ein-
gliederungshilfe fiir seelisch behinderte Kinder und Jugendliche wurde mit der Novelle
des Kinder— und Jugendhilfegesetzes 1993 im § 35a SGB VIII als eigener Leistungs-
tatbestand neben den Hilfen zur Erziehung (88 27 ff SGB VIII) etabliert. Mit Inkrafttre-
ten des SGB IX im Jahr 2001 wurde § 35a SGB VIII neu formuliert.

Die erste Erhebung der Ausgaben fiir die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, die
im Rahmen der amtlichen Kinder— und Jugendhilfestatistik stattfand, wurde fur das
Jahr 1997 festgelegt. Bundesweite Daten hinsichtlich der Ausgaben fir die Eingliede-
rungshilfe liegen damit gegenwartig fir den Zeitraum von 1997 — 2002 vor. Die amtli-
che Statistik weist ausschlief3lich Ausgaben fur Minderjahrige aus; Ausgaben fur junge
Volljahrige, die bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 41 SGB VIl ebenfalls einen
Anspruch auf Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII haben, werden nicht erfasst.

Die Jugendhilfestatistik dokumentiert die Ausgaben fir die Hilfe nach § 35a SGB VIII
einerseits im Block mit der ,Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe fir seelisch behin-
derte Kinder und Jugendliche (nur Minderjahrige), Hilfe fir junge Volljahrige und Inob-
huthahme* und andererseits als Einzelhilfe ,Eingliederungshilfe fir seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche.” Die Betrachtung der Ausgabenentwicklung fir diese beiden
Positionen weist unterschiedliche Tendenzen auf. Wahrend bei der Hilfe zur Erziehung
(88 27 ff SGB VIII) in den Jahren 2000 — 2002 ein durchschnittlicher jahrlicher Kosten-
anstieg von gut 5% zu verzeichnen war, lag dieser bei der Eingliederungshilfe (8 35a
SGB VIII) deutlich héher: Im Jahr 2000 — also vor Einfihrung des SGB IX — war ein
Kostenanstieg um knapp 29% zu verzeichnen, der bis zum Jahr 2002 auf 10,5% sank
(Tabelle 24). Der scheinbar sprunghafte Anstieg der Ausgaben vor dem Jahr 2000
durfte im Wesentlichen darauf zurtickzufiihren sein, dass einige Bundeslander Hilfen
nach 8§ 35a SGB VIl anfangs unter den Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII ver-
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bucht haben und diese dann zu einem spateren Zeitpunkt umgebucht haben. In der
amtlichen Statistik wirkt dies im Zeitverlauf als Verlangsamung des Kostenanstiegs bei
der Eingliederungshilfe, wobei diese — auch in Folge der Umbuchungen — einen stei-
genden Anteil an der Hilfe zur Erziehung einnimmt.

Tabelle 24:
Ausgaben fur Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe
(Deutschland)
Hilfe zur Erziehung (HzE) Eingliederungshilfe Anteil

Jahr (88 27 ff SGB VIID (8 35a SGB VIID Eingl.hilfe

. Veranderung . Veranderung an

1.000 E 1.000 E

in uro in % in uro in % HZE
1997 3.374.180 € = 100% 186.402 € = 100% 5,5%
1998 3.435.094 € 1,8% 194.308 € 4,2% 5,7%
1999 3.574.083 € 4,0% 238.060 € 22,5% 6,7%
2000 3.764.927 € 5,3% 306.490 € 28,7% 8,1%
2001 3.957.826 € 5,1% 355.305 € 15,9% 9,0%
2002 4.171.047 € 5,4% 392.476 € 10,5% 9,4%

Quelle: Statistisches Bundesamt 2004: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2004,
Ausgaben und Einnahmen, ZR 1; eigene Berechnungen des ISG

Im gesamten Dokumentationszeitraum stieg der Anteil der Eingliederungshilfe an der
Hilfe zur Erziehung von 5,5% im Jahr 1997 auf 9,4% im Jahr 2002. Diese Entwicklung
mag einerseits in einer Verschiebung bzw. langsamen Verlagerung von stationaren zu
ambulanten Hilfen begriindet sein: Die Eingliederungshilfe ist eine Gberwiegend ambu-
lante Hilfe, wahrend bei der Hilfe zur Erziehung stationdre Hilfeformen — wenn auch mit
ricklaufigen Fallzahlen — einen hohen Kostenanteil einnehmen. Andererseits zeigen
die Daten fiur die einzelnen Bundeslander bzgl. des Anteils der Eingliederungshilfe an
der Hilfe zur Erziehung ein so uneinheitliches Bild (Tabelle 25), dass die Ergebnisse
einer Studie aus Rheinland—Pfalz nachvollziehbar werden, die tUber die unterschiedli-
che Handhabung der Eingliederungshilfe berichtet®® — dies trifft nicht nur auf den Bin-
nenvergleich der Bundesléander zu, sondern in den einzelnen Bundeslandern selbst
wird die Eingliederungshilfe regional sehr unterschiedlich gehandhabt und weist keine
einheitliche Kostenstruktur auf.

% Marion Moos 2004: Bestandsaufnahme und Handlungsbedarfe im Bereich der Eingliede-

rungshilfe (§ 35a SGB VIII) in Rheinland—Pfalz, Hrsg.: Ministerium fur Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit Rheinland—Pfalz, Mainz
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Tabelle 25:
Ausgaben fur Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfe im Jahr 2002
(nach Bundeslandern)
Hilfe zur Erziehung | Eingliederungshilfe Anteil
(HzE) Eingliederungshilfe

Bundesland (88 27 ff SGB VIID | (8 35a SGB VIII) an

in 1.000 Euro in 1.000 Euro HzE
Deutschland 4.171.047 € 392.476 € 9,4%
Baden-Wirttemberg 394.384 € 41.402 € 10,5%
Bayern 386.963 € 103.048 € 26,6%

Berlin 389.963 € --- ---
Brandenburg 152.567 € 6.428 € 4,2%
Bremen 59.800 € 1.672 € 2,8%
Hamburg 125.469 € 1.195 € 1,0%
Hessen 331.995 € 52.401 € 15,8%
Mecklenburg-Vorpommern 97.094 € 7.478 € 7, 7%
Niedersachsen 403.490 € 56.533 € 14,0%
Nordrhein-Westfalen 1.030.149 € 42.004 € 4,1%
Rheinland-Pfalz 206.695 € 18.904 € 9,1%
Saarland 73.167 € 2.495 € 3,4%
Sachsen 177.392 € 14.769 € 8,3%
Sachsen-Anhalt 110.397 € 5.196 € 4,7%
Schleswig-Holstein 139.131 € 28.392 € 20,4%
Thiringen 88.577 € 10.559 € 11,9%

Quelle: Statistisches Bundesamt 2004: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe 2004,
Ausgaben und Einnahmen, ZR 1; eigene Berechnungen des ISG

Hinweise zu den einzelnen Ergebnissen

In Hamburg wurden die Angaben nach dem sog. "Nettoprinzip" verbucht, d.h. die Ausgaben wurden vor ihrer Verbuchung um
die auf den einzelnen Sachverhalt bezogenen Einnahmen des jeweiligen Trégers vermindert, z.B. die Ausgaben fiir Kinderta-
geseinrichtungen u.a. um die Elternbeitrdge. Hierdurch verringern sich Einnahmen und Bruttoausgaben und sind mit den
Angaben anderer Lander nicht mehr vergleichbar, wahrend die "reinen”, d.h. die um die Einnahmen verminderten Ausgaben, in
ihrem Umfang von der abweichenden Berechnungsart nicht betroffen sind.

In den Ergebnissen von Bayern sind die Personalkostenzuschiisse sowie investive Zuschiisse fiir Kindergarten freier Trager
nach dem Bayrischen Kindergartengesetz nicht enthalten. Die Summe der Personalkostenzuschiisse nach diesem Gesetz
betrug im Jahr 2002 rund 584 Mill. EUR. Die Zuschiisse wurden von den Gemeinden (rund 292 Mill. EUR fiir Kindergérten als

Mindestbetrdge) und dem Land Bayern jeweils zur Hélfte geleistet.

Die Studie betont, dass seit Einfiihrung des § 35a SGB VIII (im Jahre 1993) die Kosten
enorm gestiegen seien und dass es — ebenfalls seit der Einfihrung — Umsetzungspro-
bleme gebe. In der dieser Studie vorangegangenen Expertise® wurde eine signifikante
Kostensteigerung bei den Nettoausgaben fir die Hilfe nach § 35a SGB VIl festgestellt,
deren Ursache in der unterschiedlichen Handhabung der Eingliederungshilfe vermutet
wird.®” ,In der Tat gibt es kaum klare Abgrenzungsméglichkeiten zu den Hilfen zur Er-
ziehung (88 27 ff KJHG) bzw. zu einer Erkrankung oder Behinderung, die zu entspre-

% Ministerium fur Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Rheinland—Pfalz (Hrsg.) 2003:

Expertise zu Ursachen der Fallzahl- und Ausgabensteigerung erzieherischer Hilfen in
Rheinland—Pfalz, Mainz

siehe dazu auch: Eric van Santen et. al. 2003: Kinder— und Jugendhilfe in Bewegung,
a.a.0. S. 309
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chenden Zuordnungs— oder Zustandigkeitsproblemen fiihren. Dieses Problem hat sich
durch die Einfiihrung des SGB IX noch verschérft.“*®

Eine nordrhein—westfalische Untersuchung zu Erziehungshilfen fiihrt aus, ,dass z.B.
psychologische Praxen oder Arzte den Leistungsparagrafen des § 35a SGB VI als
bloRes Finanzierungsinstrument entdeckt haben. Diese Situation hat sich offensichtlich
auch durch die (...) Regelungen des SGB IX keineswegs entscharft.** Beide Studien
fuhren zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Gewahrung bzw. Inanspruchnahme von
Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIl erhebliche regionale Disparitaten festzustel-
len sind.

Fallzahlen und Alter der Hilfeempfangerinnen

Die bundesweite Erhebung von Angaben zu den Empfangerinnen von Eingliederungs-
hilfe im Rahmen der amtlichen Kinder— und Jugendhilfestatistik wurde auf Grund unge-
klarter fachlicher und systematischer Fragen zu Inhalt und wesentlichen Erhebungs-
merkmalen zunachst auf das Jahr 2000 verschoben® — dann auf das Jahr 2002 und
mittlerweile auf das Jahr 2005. Somit liegen hinsichtlich der Fallzahlen und der Fall-
zahlentwicklung bislang noch keine reprasentativen Daten vor.

Die Bundeslander Bayern (Bezugsjahr: 1999), Rheinland—Pfalz (Bezugsjahr: 2002) und
Nordrhein—Westfalen (Bezugsjahr: 2002) haben (unterschiedliche) Daten zu den
Empfangerinnen von Eingliederungshilfe erhoben, die zumindest Aussagen uber die
Altersstruktur erméglichen. Nach einer Umfrage bei den bayerischen Jugendamtern,
die durch das Landesjugendamt im Jahr 2000 durchgefuhrt wurde, erhielten im Jahr
1999 insgesamt 7.271 Minderjahrige und 42 Volljahrige Eingliederungshilfe nach § 35a
SGB IX. Die altersmalfig grofR3te Gruppe von Hilfeempfangerinnen ist mit fast 89% die
der 6 — 14 jahrigen. Der Anteil der Minderjahrigen an allen Hilfeempfangerinnen liegt
bei 99,4%.

In Rheinland—Pfalz waren rund drei Viertel aller Empfangerinnen von Eingliederungs-
hilfe Kinder unter 12 Jahren** In Nordrhein—Westfalen, wo fiir das Jahr 2002 insgesamt
6.136 MalRnahmen nach § 35a SGB VIII dokumentiert wurden, wurde festgestellt, dass
die Minderjahrigen, die Eingliederungshilfe erhalten, ,mehrheitlich zwischen 6 und 15
Jahre alt“ sind und dass ,junge Volljahrige eine quantitativ wenig bedeutende Alters-
gruppe darstellen.“#?

% ebenda, S. 22

%9 Matthias Schilling / Jens Pothmann / Ruth Overmann 2003: Erziehungshilfen in Nord-
rhein—Westfalen. HzE Bericht 2001, Hrsg.: Landesjugendamt Rheinland, S. 116

40 Matthias Schilling 2002: Die amtliche Kinder— und Jugendhilfestatistik, Dortmund, S. 75ff

“ Marion Moos, a.a.0., S. 25

* Matthias Schilling / Jens Pothmann / Ruth Overmann 2003, a.a.O., S. 118
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(2) Erhebung des ISG bei 6rtlichen Jugendhilfetragern

Im Rahmen der Ermittlung empirischer Daten zu den finanziellen Folgewirkungen des
SGB IX wurden bundesweit 618 Jugendamter aus Kreisen, kreisangehorigen und
kreisfreien Stadten angeschrieben. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Befragung
vorgestellt, die auf den ausschlieRlich von Jugendamtern ausgeftllten Fragebdgen von
insgesamt 281 Jugendamtern basieren (= 45% Riicklaufquote).*® Eine Hochrechnung
dieser Angaben auf das Bundesgebiet wird aber nur hinsichtlich der Eingliederungshil-
fe nach § 35 a SGB VIII vorgenommen, da in den tbrigen Fallen die Angaben der So-
zialhilfetrager maf3geblich waren und eine zweifache Hochrechnung zu Doppelungen
fuhren wirde. Da die Zustandigkeitsgebiete der Jugendamter nicht — wie bei der Sozi-
alhilfeverwaltung — mit den Grenzen der kreisfreien Stadte bzw. Landkreise deckungs-
gleich ist, wurde hier eine einwohnerbezogene Hochrechnung durchgefiihrt. Weitere
Befragungsergebnisse und Einschatzungen der Jugendhilfetrdger werden lediglich
dargestellt, um deren Perspektive abzubilden, aber nicht hochgerechnet.

3) Ergebnisse der ISG—-Erhebung bei ortlichen Jugendhilfetragern

Bevor die Ergebnisse im Einzelnen dargestellt werden, seien zunéchst einige allge-
meine Anmerkungen der befragten Jugendhilfetrager vorangestellt.

Allgemeine Anmerkungen der befragten Jugendhilfetrager:

= ,ourch das SGB IX erfolgte weder eine Fallzahl- noch eine Kostensteigerung.*
(Stadt in NI)
= ,Die Entwicklung im Jugendamtsbereich ist nach dem 01.07.2001 nicht relevant.

Auch ist kein beachtenswerter zeitlicher Mehraufwand fiir die Beratung zu ver-
zeichnen. Ebenso sind noch keine Falle von Leistungen zur Friherkennung und
Frahférderung nach 8 30 Abs. 2 und 3 SGB IX aufgetreten.” (kreisangehdrige
Stadt in NW)

= ,Die Jugendhilfe spirt in unserem Landkreis bisher keinerlei Auswirkungen durch
das SGB IX, weil es scheinbar nicht durch die Reha—Trager zur Anwendung ge-
bracht wird. Erfahrungen in nur einem Einzelfall zeigen, dass z.B. eine Kranken-
kasse die Regelungen schlicht missachtet.” (Kreis in BB)

. .Insgesamt schatze ich den durch das SGB IX hervorgerufenen zusatzlichen Fi-
nanzbedarf als nicht relevant bzw. nicht feststellbar ein. Der Verwaltungsaufwand
bei der Einflhrung und Umsetzung und insbesondere bei der Installierung der
(nur sehr spérlich genutzten) gemeinsamen Servicestellen war allerdings relevant
und gemessen an der Nutzung zu hoch.” (Kreis in NI)

43 Zu weiteren Erlauterungen vgl. einleitend hierzu die Ausfihrungen unter dem Punkt ,Er-

hebung bei drtlichen Sozialhilfetrégern®
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= .Insgesamt ist einzuschétzen, dass die finanziellen Folgewirkungen flr unseren
Landkreis relevant waren und sind. Die Fallzahl erscheint zwar nicht besonders
hoch, jedoch ist sie im Verhéltnis zu unseren sonstigen Ausgaben und der GroR3e
des Landkreises zu sehen.” (Kreis in ST)

(1) Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIl

In der Praxis der Jugendamter als ortliche Trager der Jugendhilfe werden die Ausga-
ben fiir Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII nicht immer getrennt nach Minderjah-
rigen und Volljahrigen erfasst, sondern teilweise mit den Fallen nach § 41 SGB VIl in
einem gemeinsamen Ausgabenblock dokumentiert.** Dariiber hinaus zéhlen einige
Jugendhilfetrager Félle von Lese— und Rechtschreibschwéche zum Kreis der Hilfen
nach 8 35a SGB VIII, wahrend andere wiederum diesen Hilfetatbestand ausklammern.
Ein Teil der drtlichen Jugendhilfetrager rechnet Frihférderfalle nach § 30 Abs. 2 und 3
SGB IX der Eingliederungshilfe nach 8 35a SGB VIII zu, ein anderer Teil weist die
Frahforderfalle separat aus. Das bedeutet, dass die Ergebnisse der schriftlichen Befra-
gung nur als Naherungswerte verstanden werden kénnen, da nicht immer eindeutig
festzustellen war, welche Hilfeformen im Rahmen des § 35a SGB VIl erfasst werden.

Von den 281 Jugendhilfetréagern, die sich an der ISG—Befragung beteiligten, beantwor-
teten 252 die Frage nach den Veranderungen aufgrund des § 35 a SGB VIII. Im Durch-
schnitt registrierten diese Tréger eine Zahl zwischen 86 Fallen im Jahr 2000 und 103
Fallen im Jahr 2003, dies entspricht einer Zunahme um rd. 20% (vgl. Tabelle 26). Die
Befragungsteilnehmer aus dem frilheren Bundesgebiet berichten Uber durchschnittlich
97 bis 116,5 Falle (Zunahme um 20%); in den neuen Landern liegt die Zahl der Falle
zwar auf einem niedrigeren Niveau (durchschnittlich 40 Falle im Jahr 2003), aber die
Zunahme zwischen den Jahren 2000 und 2003 fallt mit + 26% stéarker aus als im Wes-
ten.

Die gesamten Ausgaben fur diese Form der Jugendhilfe erreichten im Jahr 2003
durchschnittlich rd. 852.000 € je Jugendamt (West: 915.000 €, Ost: 545.000 €). Die
Fallkosten sind im gleichen Zeitraum von rd. 7.300 € auf 8.200 € pro Jahr leicht gestie-
gen.

4 Dies wurde in der ISG-Befragung von ortlichen Tragern der Jugendhilfe deutlich.
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Tabelle 26:
Eingliederungshilfe (8§ 35a SGB VIII)
lizahl und a hr (i Al
Fallzahl und Kosten pro Trager pro Jahr (in €) 5000 2001 2002 5003
In wie vielen Fallen wurde Eingliederungshilfe 86,4 93,0 103,5 103,4
fur behinderte Kinder und Jugend- West: 97,3 104,5 117,1 116,5
liche nach 8 35a SGB VIII gewahrt? Ost: 31,6 37,4 39,0 39,7
Summe der Kosten fur diese Félle: 628.548 € | 701.657 € | 771.623 € | 851.849 €
West: 673.487 € | 743.703 € | 834.572 € | 914.963 €
Ost: 396.147 € 500.656 € 474.446 € 545.295 €
durchschnittliche Fallkosten in €
Kosten fir die Eingliederungshilfe 7.278 € 7.547 € 7.452 € 8.237 €
Hochrechnung auf alle ortlichen Jugendhilfetrager in Deutschland
hochgerechnete Fallzahl 39.137 46.145 53.362 54.179
Veranderung gegenuber Vorjahr / 18% 16% 2%
Ausgaben It. Jugendhilfe-Statistik (in Mio. €) * 306,5 355,3 392,5 442.,6
Veranderung gegeniber Vorjahr (Mio. €) / 48,8 37,2 50,1
Veranderung gegenuber Vorjahr (%) / 16% 10% 13%

N = 252 Jugendhilfetrager
* Gesamtausgaben 2000 - 2002 It. Jugendhilfestatistik, 2003 hochgerechnet auf Basis d. 1SG-Erhebg.

Rechnet man diese Angaben auf das Bundesgebiet hoch, so ergeben sich rd. 54.000
Félle in den Jahren 2002 und 2003. Zwischen den Jahren 2000 (rd. 39.000 Falle) und
2002 (rd. 53.000 Falle) ist eine Zunahme um 14.200 Falle bzw. 31% zu verzeichnen.

Das Ausgabenvolumen fir diese Hilfeart ist von 306,5 Mio. € im Jahr 2000 um 86,0
Mio. € bzw. 28% auf 392,5 Mio. € im Jahr 2002 angestiegen (d.h. jahrliche Steigerung
zwischen 10% und 15%). Es ist aber nicht sicher, ob diese Steigerung allein auf das
SGB IX zurickgefuhrt werden kann, da die Ausgabensteigerungen in den Vorjahren
(d.h. ohne Einfluss durch das SGB IX) noch deutlich héher ausgefallen waren (vgl. o-
ben Tabelle 24). Vor allem ist die Frage schwer zu beantworten, ob die starke Zunah-
me der Fallzahlen eine unmittelbare Folge der Anderungen im SGB IX ist, oder inwie-
weit sich hierin eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung niederschlagt.*® Wirde
man die Ausgabenentwicklung um die Fallzahlentwicklung korrigieren, so ergabe sich

5 Auch in der Anhdérung im Oktober 2003 wurde darauf hingewiesen, dass bei den so ge-

nannten ,Teilleistungsstorungen“ (Lern-, Lese-, Rechtschreib- oder Rechenstérungen)
starke Zuwachsraten zu beobachten seien, was sich an dieser Stelle statistisch nieder-
schlage; vgl. Wortprotokoll S. 33.

62



Institut fir Sozialforschung und Gesellschaftspolitik: Evaluation SGB IX

keine zusatzliche finanzielle Belastung — aber gerade eine steigende Fallzahl wurde ja
als Auswirkung der gesetzlichen Neuregelung erwartet.

Weiterhin ist zu beriicksichtigen, dass auch die Relation zwischen ambulanter und sta-
tionarer Hilfe und mdogliche Strukturverschiebungen zwischen beiden Hilfearten sich
kostenmafig auswirken kénnen. Bei der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII sind
bei den ambulanten Féllen steigende Fallzahlen zu beobachten, die aber kostenmafig
von eher geringer Bedeutung sind, wahrend eher die wenigen stationaren Falle stark
»ZU Buche schlagen”. Dies merkten diverse Jugendhilfetrager zur schriftlichen Befra-
gung an. Bei der Befragung wurden die Gesamtkosten fir ambulante, teilstationare
und stationare Falle erfasst, nicht die Aufwendungen differenziert nach Leistungsart.

Die befragten ortlichen Jugendhilfetrdger machten zahlreiche ergdnzende Ausfihrun-
gen zu den einzelnen Aspekten des Fragebogens — inshesondere aber zur Eingliede-
rungshilfe. Hier wiesen viele Jugendamter darauf hin, dass die Zahlen interpretations-
bedurftig seien und dass eine geringe Fallzahl allein noch nichts tber die tatsachlichen
Kosten bzw. die Entwicklung dieses Hilfesegments aussage. Vor allem wurde betont,
dass bereits wenige stationare Falle oder auch nur ein stationérer Fall die Kosten er-
heblich ansteigen lasse. Es gebe zwar eine Reihe ambulanter Falle, jedoch seien die
weniger kostenintensiv als ein stationarer Fall und es sei dadurch bedingt zu erklaren,
wenn es trotz steigender Fallzahlen zu sinkenden Ausgaben kéame. Mehrfach wurde
darauf verwiesen, dass Kostensteigerungen (im ambulanten Bereich) vor allem mit
dem Ansteigen der Fallzahlen bei der Hilfe fur junge Volljahrige zu begriinden sei.

Anmerkungen der befragten Jugendhilfetrager:

= .In den Jahren 2000 — 2002 wurde eine einzige sehr teure stationare Jugendhilfe
von hier geleistet. Der Fallzahlenanstieg ergibt sich lediglich aus dem Bereich der
ambulanten Leistungen (Teilleistungsstorungen u.d.). Daher ist die Kosten-
schwankung im Vergleich zu der Fallzahlensteigerung zu erklaren.” (kreisange-
horige Stadt in NI)

= .Die Zahlen zur Eingliederungshilfe erscheinen zunachst tUberraschend, da wir
trotz héherer Fallzahlen geringere Kosten als vor 4 Jahren haben. Dies begrin-
det sich dadurch, dass wir sehr teure stationare 8 35a—Félle beenden oder durch
Zustandigkeitswechsel abgeben konnten und wir fir neuere Félle weniger kos-
tenintensive Betreuungsarrangements brauchten. Die Masse der § 35a—Hilfen
stellen bei uns Lerntherapien. Hier ist die Fallzahl sehr stark angestiegen, aller-
dings betragen die durchschnittlichen Kosten hierbei nur etwa 150 € monatlich,
wahrend es z.B. im Jahr 2000 intensivpadagogische stationare § 35a—Falle gab,
die Gber 5.630 € monatlich verursachten.” (Kreis in NI)

= .Der Rickgang der Fallzahlen in 2001 beruht auf einer Umstellung der Zahlwei-
se." (Stadt in BY)
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= ,Die Fallzahlen fur das Jahr 2003 setzen sich zusammen aus 31 stationaren und
teilstationaren Fallen der Eingliederungshilfe und 81 Fallen ambulanter Hilfe —
Uberwiegend Lernhilfen, Lese—Rechtschreib—Schwache (LRS), Dyskalkulie.”
(Kreis in NI)

. .Falle mit LRS sind nicht in den Fallzahlen enthalten. Diese Félle werden derzeit
vor Gericht verhandelt.” (Kreis in TH)

= ,ES entstanden wesentliche Kosten im Rahmen des § 35a SGB VIII fir junge
Volljahrige:
- 2001: 1Fall Kosten: 70.527 €
— 2002: 6 Falle Kosten:  258.185 €
— 2003: 3 Falle Kosten: 191.938 €. (kreisangehdorige Stadt in NW)

. ,Die Teilleistungsstérungen werden nicht gem. 8§ 35a KJHG, sondern nach § 27
KJHG bearbeitet.” (kreisangehérige Stadt in NW)

= »Auf Grund eines Urteils des OVG wurden im Jahr 2003 insgesamt 41 Autisten-
falle aus der Sozialhilfe tbernommen.” (vorher keine Féalle der Eingliederungshil-
fe) (Stadt in NW)

= ,ourch Einflhrung einer Lernwerkstatt fir Grundschuler in unserer Stadt gingen
die Fallzahlen ab 2001 zuriick.” (kreisangehdrige Stadt in NW)
= .ourch Abgabe der Falle Teilleistungsstérungen an die Schule konnte ab 2002

eine Senkung der Fallzahlen erreicht werden.” (Stadt in SN)

Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises

Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit der Einfihrung des SGB IX wurde von den
Jugendbhilfetragern nicht mit eindeutiger Tendenz beantwortet: Nach Aussage von 42%
der befragten Jugendamter fiihrte die Anderung des § 35a SGB VIII zu einer Auswei-
tung des anspruchsberechtigten Personenkreises, 36% sehen eine solche Tendenz
nicht und 22% sehen dies nur in Teilbereichen.

Tabelle 27:
Ausweitung des Personenkreises
durch Anderung des § 35a SGB VIII? in %
ja 42%
nein 36%
nur in Einzelféllen 22%

N = 256 Jugendhilfetrager
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(2) Zustandigkeitsklarung nach 8§ 14 SGB IX

Im Hinblick auf die Zustandigkeitsklarung nach 8§ 14 SGB IX beantworten 126 Jugend-
hilfetrager die Frage nach der Verénderung der Fallzahl, davon kdnnen 71 Uber ent-
sprechende Félle berichten. Noch weniger lasst sich die Frage nach dem dadurch ent-
standenen zeitlichen (57 positive Nennungen) und finanziellen Mehraufwand (8 positi-
ve Nennungen) beantworten.

Tabelle 28:

Zustandigkeitsklarung nach 8§ 14 SGB IX

Jahr
Fallzahl und Aufwand pro Jahr 2001 2002 5003
In wie vielen Fallen war zunachst die 16 27 35
Zustandigkeit gem. 8 14 SGB IX zu klaren? ’ ’ ’
Welcher zeltllche_Mehr.gufwand (in Stunden) 6,95 12,46 17,92
entstand durch diese Falle?
Wie hoch waren die zuséatzlichen Sachkosten, die im
Rahmen der Zustandigkeitsklarung anfielen (in €)? 1.126 € 1.110€ 2.126 €

durchschnittlicher Mehraufwand (in Stunden) und durchschnittliche Sachkosten (in €)

Mehraufwand pro Fall 4,40 4,54 5,07

Sachkosten pro Fall 712 € 404 € 602 €

N = 126 Jugendhilfetrager Angaben zu Fallzahl, davon 55 mit "0"
N = 99 Jugendhilfetrager Angaben zu Mehraufwand, davon 42 mit "0"
N = 77 Jugendhilfetrager Angaben zu Mehrkosten, davon 69 mit "0"

Die Frage der Zustandigkeitsklarung veranlasste viele Jugendhilfetrager (vor allem aus
Bayern) dazu, zu diesem Punkt ausfuhrlicher Stellung zu nehmen. In den Stellung-
nahmen wurde weniger ein Anstieg der klarungsbedirftigen Falle thematisiert als viel-
mehr der erhebliche Zeitaufwand, der auch schon bei der Zustandigkeitsklarung ent-
stand, bevor Erfahrungen im Umgang mit SGB IX vorlagen. Wiederholt schilderten die
Jugendamter den Eindruck, dass das Jugendamt als Kostentrager herangezogen wer-
de, auch wenn die Zustandigkeit ,eigentlich’ beim Uberortlichen Trager oder auch bei
der Arbeitsverwaltung liege (letzteres in Bezug auf junge Volljahrige, bei denen die
Jugendamter einen Anstieg der Fallzahlen beobachteten). Zudem sei es insbesondere
dann schwierig, die in § 14 SGB IX vorgegebenen Fristen einzuhalten, wenn zur Kla-
rung der Anspruchsberechtigung Gutachten einzuholen seien.
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Anmerkungen der befragten Jugendhilfetrager:

,8 14 SGB IX fuhrt zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten und —streitigkeiten
hinsichtlich Fristen und (Vor-)Leistungspflichten und erfordert erheblichen zeitli-
chen Aufwand.” (Stadt in BY)

,ES waren nur sehr wenige Falle, fir welche eine Zustandigkeitsklarung nach
8§ 14 SGB IX in Frage gekommen sind. Geschatzt etwa ein Fall im Jahr. Der zeit-
liche Mehraufwand war dann jedoch sehr hoch, da das Anwendungsgebiet des
SGB IX dann natdrlich unbekannt ist und auch die Abklarung der richtigen Vor-
gehensweise sehr viel Zeit in Anspruch nahm. Zusatzliche Sachkosten sind mei-
ner Einschétzung nach nicht entstanden. Es ist auch nicht zu erwarten, dass zu-
kinftig im Bereich der Jugendhilfe vermehrt mit einer Zustandigkeitsklarung tber
den 8 14 SGB IX zu rechnen ist.” (Kreis in BY)

Die Fallzahlen bzgl. der Zustédndigkeit sind im Bereich junger Volljahriger um
100% gestiegen und der durch die Zustandigkeitsklarung bedingte Arbeitsmehr-
aufwand ist zwar nur in Einzelféllen relevant, hier aber insbesondere bei jungen
Volljahrigen, bei denen es ,Streitereien mit dem Uberdrtlichen Tréager und dem
Arbeitsamt” gibt. ,Zu regelmafigen Streitfallen werden die Félle, fur die das Ar-
beitsamt oder der Uberdrtliche Trager eigentlich vorrangig zustandig wéren.”
(Kreis in BY)

.In unserem Jugendamtsbezirk haben wir vornehmlich verwaltungsgerichtliche
Streitigkeiten mit dem Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe zu Fragen der Zustan-
digkeit fur die stationare Eingliederungshilfe fiir junge Volljahrige meist als Ersthil-
fe, auszutragen. Dabei wird immer wieder auf die Eintrittspflicht des Rehabilitati-
onstragers hingewiesen, an welchen ,weitergeleitet’ wurde, um sich seiner origi-
naren Eintrittspflicht zu entziehen.” (Kreis in BY)

,ourch die Einfuhrung des 8 14 SGB IX (zweitangegangener Trager) entstand ein
hoher Mehraufwand, da diese neue und von den Regelungen der 88 43SGB |
(erstangegangener Trager) und 86d SGB VIII (tats&chlicher Aufenthalt vor Hilfe-
beginn) abweichende Norm zu Unklarheiten fihrte. In einem Fall war letztlich nur
durch eine gerichtliche Klarung ein Leistungstrager zur Anerkennung seiner vor-
laufigen Zustandigkeit zu bewegen.” (Stadt in NI)

.Die Regelungen des SGB IX erschweren das Verwaltungsverfahren. Vor allem
ist eine Zustandigkeitsklarung im Rahmen der Fristen nach § 14 SGB IX im Be-
reich der Jugendhilfe oftmals nicht méglich. Insbesondere fehlt es hier an ausrei-
chenden qualifizierten Gutachtern.” (Kreis in NI)

,ES findet keine Zustandigkeitsklarung statt. Verfahrensstand ist wie vor Inkraft-
treten des SGB 1X.” (Kreis in RP)
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(3) Beratung

Bei der Frage nach SGB IX—spezifischer Beratung auf3erten verschiedene Jugendam-
ter die Auffassung, dass nicht zwischen allgemeiner Beratung und der Beratung nach
SGB IX differenziert werden kénne bzw. dass dies auch nicht so dokumentiert werde.
Nur sehr wenige konnten genaue Angaben machen: bezlglich der Fallzahl immerhin
noch 158, zum Zeitaufwand aber nur noch 68 und zu Mehrkosten 13 Jugendhilfetrager.

Die durchschnittliche Fallzahl ist diesen Angaben zufolge von 13 im Jahr 2001 auf 18
im Jahr 2003 gestiegen; die zeitliche Mehrbelastung wird zunehmend hoher einge-
schatzt (57% schatzen im Jahr 2003 den Zeitaufwand hoher ein gegentber 41% im
Jahr 2001), wahrend die damit verbundenen Sachkosten durchgéngig als geringfligig
gesehen werden.

Tabelle 29:
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit SGB 1X
llzahl und Aufwand h Jahr

Fallzahl und Aufwand pro Jahr 2001 2002 5003
In wie vielen Fallen wurden Beratungen im

Zusammenhang mit SGB IX durchgefuhrt? 13.1 16.7 18,3
Entstand durch die Beratung

ein zusatzlicher zeitlicher Mehraufwand?

ja 41% 51% 57%

nein 59% 49% 43%
wenn ja:
Welcher zeltllche_Mehraufwand (ln Stunden) 50,26 52.64 55.56
entstand durch diese Beratungsleistungen?

Fielen im Rahmen der Beratungen zusatzliche

Sachkosten an?

ja 7% 7% 8%

nein 94% 93% 92%
wenn ja:
Wle hoch waren die zusétzlichen Sachkosten 2750 € 1.392 € 1.670 €
(in €)?

durchschnittlicher Mehraufwand (in Stunden) und durchschnittliche Sachkosten (in €)
Mehraufwand pro Fall 3,8 3,1 3,0
Sachkosten pro Fall 209 € 83 € 91 €

N = 158 Jugendhilfetrager Angaben zu Fallzahl, davon 64 mit 0"
N = 68 Jugendhilfetrager Angaben zu Mehraufwand, davon 61 mit "0"
N = 13 Jugendhilfetrager Angaben zu Mehrkosten, davon 9 mit "0"
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Anmerkungen der befragten Jugendhilfetrager:

= .Das plotzliche Auftreten von Beratungen hangt mit Malnahmen der Haushalts-
konsolidierung zusammen. Die restriktivere Leistungsgewahrung hat die Bera-

tungen provoziert.” (Stadt in BY)

(4) Gemeinsame Servicestellen nach § 22 ff SGB IX

Wie bereits von den Sozialhilfetragern berichtet, so ist auch den Jugendhilfetragern
eine Gemeinsame Servicestelle zwar bekannt, in deren praktische Arbeit fuhlen sie

sich jedoch kaum einbezogen.
Tabelle 30:

Gemeinsame Servicestellen gem. 88 22 ff SGB IX

Servicestellen: Bekanntheitsgrad und eigene Beteiligung a inlfy nen
(0}

Eine Gemeinsame Servicestelle

ist mir bekannt 89% 11%

Bei uns (in der Stadt / im Kreis) gibt es eine

Gemeinsame Servicestelle 80% 20%

Wir sind in die Arbeit der Gemeinsamen Servicestelle

mit einbezogen 48% 52%

N = 248 Jugendhilfetrager

Viele Jugendhilfetrager versahen die Frage nach ihrer Beteiligung an einer Servicestel-
le mit dem Hinweis, dass die Gemeinsamen Servicestellen fiir die praktische Arbeit
ohne Bedeutung seien, bzw. dass man mit diesen noch nie oder nur in einem Einzelfall

Kontakt gehabt habe.
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Tabelle 31:
Gemeinsame Servicestellen gem. 88 22 ff SGB IX

Wenn eine Gemeinsame Servicestelle existiert: ja inl% nen
Wir sind Teil der Gemeinsamen Servicestelle 39% 61%
Wir haben Kontakt zur Gemeinsamen Servicestelle 55% 45%
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen

Servicestelle ist gut 47% 53%
Die Kontakte beschranken sich auf wenige

Einzelfalle 74% 26%

N = 195 Jugendhilfetrager

(5) Fruherkennung und Fruhférderung nach 8 30 Abs. 2 und 3 SGB IX

Die sachliche Zustandigkeit fur Frihférderung liegt beim Sozialhilfetrager. Die Bearbei-
tung und Dokumentation der Fruhférderfélle erfolgt jedoch in der Regel durch die ortli-
chen Jugendamter oder — wie etwa im Land Brandenburg — teilweise durch Gesund-
heitsamter. Die Dokumentation der Frihférderfalle ist nicht in allen Jugendamtern ein-
heitlich. Ein Teil der drtlichen Jugendhilfetrager dokumentiert die Falle nur insgesamt,
d.h. subsummiert unter die Falle der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII — ein
anderer Teil weist die Frihforderfalle separat aus.

Zudem werden teilweise Foérdereinheiten (= MalBhahmen je Kind) und teilweise Félle
(= Kinder) erfasst, d.h. die Zahl der Férdereinheiten liegt dementsprechend wesentlich
hoher als die der Falle. Soweit die Art der Dokumentation im Fragebogen kenntlich
gemacht wurde, konnten die Daten entsprechend eingeordnet werden — wurde nicht
explizit darauf verwiesen, dass Fordereinheiten gezéahlt werden, wurde die Annahme
zugrunde gelegt, dass ein Fall einer Person (hier: einem Kind) entspricht.
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Tabelle 32:

Friherkennung und Frihférderung nach 8 30 Abs. 2 und 3 SGB IX

Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 5001 5002 5003
In wie vielen Fallen entstanden Kosten fur
Leistungen zur Friherkennung und Frihférderung
71 74 7 1
von behinderten und von Behinderung bedrohten 6 6 9.5 81,5
Kindern?
Summe der Kosten fiur diese Falle: 272.654 € | 278.384€ | 270.850 € | 283.069 €
Wie viele Falle konnten in die Kostentragerschaft
’ u . 0,3 0,3 0,3
anderer Leistungstrager Ubergeben werden?
Summe der Minderausgaben fiur diese Falle: 1.630 € 1.549 € 2.057 €

durchschnittliche Fallkosten und durchschnittliche Minderausgaben in €

Kosten fur Friherkennung / Frihférderung 3.809 € 3.734 € 3.407 € 3.472 €

Minderausgaben wg. Ubernahme durch

andere Leistungstrager (pro Fall) 4.890 € 4.733 € 7.584 €

N = 100 Jugendhilfetrager

Die Zahl der Falle ist im Beobachtungszeitraum kontinuierlich angestiegen, insbeson-
dere zwischen 2002 und 2000 (Zunahme um 11%). Die Kosten sind dagegen auf glei-
chem Niveau geblieben.

Ubergaben an andere Leistungstrager gab es nur in wenigen Ausnahmefallen, sodass
hier auch kaum Minderausgaben zu verzeichnen sind. Nur an diesem Punkt stimmen
die Angaben der Jugendhilfetrager mit denen der Sozialhilfetrager (vgl. Tabelle 21)
Uberein, wahrend die Daten zur Gesamtzahl und zu den Fallkosten sehr unterschied-
lich ausfallen.

Anmerkungen der befragten Jugendhilfetrager:

= .Falle von Frihforderung treten seit dem Jahr 2004 verstarkt auf. Zunahme der
entsprechenden Antrdge seit Beginn des Kindergarten— / Schuljahres 2003 /
2004.“ (Kreis in BW)

= ,ourchschnittlich wurden im Jahr 2003 pro Monat 205 behinderte oder von einer
Behinderung bedrohte Kinder im Rahmen der Frihférderung betreut. Der
Betreuungsbedarf eines Kindes liegt in der Regel bei einer Betreuungseinheit pro
Woche. Die Kosten fir eine Betreuungseinheit liegen durchschnittlich bei
83,04 £€." (Kreis in SH)

= ,Leistungen werden nach 8 35a SGB VIII gewéhrt.” (Kreis in BB)
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(6) Zwischenfazit und weitere Anmerkungen der ortlichen Jugendhilfetréger zu
den finanziellen Folgewirkungen des SGB IX

Die Befragungsergebnisse der Jugendhilfetréger wurden nur im ersten Punkt (Einglie-
derungshilfe nach § 35 a SGB VIII) auf bundesweite Effekte hochgerechnet, da in den
Ubrigen Fallen die Angaben der Sozialhilfetrager maf3geblich waren und eine zweifa-
che Hochrechnung zu Doppelungen gefiihrt hatte. Dennoch wurden auch weitere Be-
fragungsergebnisse und Einschatzungen der Jugendhilfetrager dargestellt, um die Aus-
wirkungen des SGB IX auch aus deren Perspektive abbilden zu kénnen. Ahnlich wie
bei den Sozialhilfetrdgern werden an einigen Stellen zusatzliche Belastungen berichtet
(neben 8 35 a SGB VIl insbesondere bei der Friuhférderung), aber keine Entlas-
tungseffekte. Zuséatzliche Beratungsaufgaben, auch durch Einbeziehung in eine Ge-
meinsame Servicestelle, ziehen dagegen (soweit messbar) nur geringe Folgewirkun-
gen nach sich.

Weitere Anmerkungen der Jugendhilfetrdger

Die meisten der befragten Jugendhilfetrager nutzten die Gelegenheit, am Ende des
Fragebogens noch weitere Anmerkungen zu den finanziellen Folgewirkungen des SGB
IX zu machen.

= .Fur den Trager der offentlichen Jugendhilfe hat das SGB IX zu erheblichem Bu-
rokratismus gefuhrt. Die Zustandigkeitsnormen des SGB 1X werden von den Re-
ha—Tragern unterschiedlich interpretiert und weitgehend ignoriert. Wahrend die
Intention eine schnelle Hilfegewahrung im Interesse der Bedirftigen war, ist es
im Ergebnis zu langeren Wartezeiten, haufigeren Ablehnungen und umfangrei-
cher ,Selbstbeschéaftigung der Behdrden’ gekommen. Insbesondere im Bereich
der heilpddagogischen Leistungen in freien Praxen fihren Meinungsverschie-
denheiten evtl. Kostentrager zu unzumutbaren Verzdgerungen. Die Servicestelle
wird — soweit flr mich als Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe erkennbar — nicht
wahrgenommen. Es gab bisher keinen Fall bei der Servicestelle, bei dem sich
meine Zustandigkeit ergeben hat bzw. ich in die Klarung einbezogen wurde.”
(Kreis in NW)
= .Falle werden immer teurer. Teilweise schwierige Zusammenarbeit mit Psych.
Fachkrankenh&ausern: Entwicklung 2004: deutlich steigend. Fehlende klare Zu-
standigkeiten zwischen Krankenkassen, Schulen und Jugendhilfe.” (Kreis in TH)
= .Besonders zwei Bereiche lassen die Kosten jahrlich steigen:
— steigende Aufnahmezahlen von Kindern in Kindertagesstatten mit Integrati-
onsgruppen oder Integrations—Kindergarten;
— langer Verbleib von Heranwachsenden in speziellen Einrichtungen mit zusatz-
lich zu zahlender beruflicher Integration. Verbleib It. Gesetz bis 27 Jahre mog-
lich. Beendigung der Mal3hahme kaum vor 24 — 25 Jahre.” (Stadt in NI)
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,ES ist zu befiirchten, dass durch die Rechtsprechung im Einzelfall Urteile gegen
die Fachentscheidungen der kommunalen Tréager der Jugendhilfe fallen werden.
Z. Zt. wird der § 35a SGB VIII in Verbindung mit dem SGB IX als Moglichkeit zur
Finanzierung von MalRnahmen genutzt, die primar durch Schule oder Kranken-
kasse getragen werden missten.” (Stadt in NW)

,Ein deutlicher Fallzahlenanstieg im stationdren Bereich ist festzustellen. Insbe-
sondere im Hinblick auf den § 41 SGB VIl ist festzustellen, dass eine deutliche
Verlagerung der Falle und Kosten von den Uberdrtlichen Sozialhilfetragern statt-
findet. Dabei wird der Ausnahmefall der Leistungsgewahrung nach dem 18. Le-
bensjahr zunehmend zur Regel. Mittlerweile ist auch eine Kostenverlagerung fir
Falle festzustellen, die kurz vor dem 21. Lebensjahr Leistungen beantragen und
— ohne dass wirkliche Entwicklungsperspektiven vorhanden sind — bis zum 27.
Lebensjahr in der Jugendhilfe verbleiben sollen.” (Kreis in BY)

.FUr kostenintensive Hilfen fir junge Volljahrige mit seelischer Behinderung (ca.
40.000 € / Jahr pro Fall) sind nun vermehrt die Jugendamter zusténdig (in Bayern
bisher die Bezirke). Auch findet durch die Rechtsprechung eine Ausweitung der
Dauer solcher Hilfen statt, die Zustandigkeitsbegrenzung ,21. Lebensjahr’ wird
immer mehr aufgeweicht.” (Kreis in BY)

.Insbesondere die Bundesagentur fur Arbeit versuchte sich unter Hinweis auf
SGB IX fast ganzlich zu Lasten der Jugendhilfe aus der beruflichen Férderung
,Jbenachteiligter’ bzw. seelisch behinderter Jugendlicher und junger Volljahriger
zurlck zu ziehen. Dadurch bedingt kam es zu Ausgabensteigerungen bzw. Ein-
nahmeausfallen fir die Jugendhilfe.” (Stadt in BY)

,Als Ergebnis dieser Befragung sollte eine Anderung im Bereich des § 35a SGB
VIII zu Gunsten der Kommunen erfolgen.” (Kreis in ST)

»Seit Einfihrung der Regelung ist verstarkt festzustellen, dass der tberértliche
Sozialhilfetrager Falle an das Jugendamt weiterleitet (auch Mehrfachbehinde-
rung, Kérperbehinderte mit neu hinzu gekommener seelischer Behinderung) um
das Jugendamt zur vorlaufigen Leistung zu verpflichten.” (Kreis in BY)

.Seit 2001 ist ein Ansteigen der Fallzahlen im Bereich der vollstationaren Hilfen
festzustellen.” (Kreis in BW)

,Novelle bedeutet z.T. neue Angebote. Hoher Aufwand zur Gestaltung des Uber-
gangs von einem zum anderen Leistungstrager. Leistungsanbieter muss zwei
Leistungsbeschreibungen erstellen, Prifung usw.” (Stadt in MV)
»Aufgabenerweiterung durch Zustandigkeitsstreitereien zwischen Trager der Ju-
gendhilfe und Tragern der 6rtlichen und tberértlichen Sozialhilfe bei Grenzféllen
zwischen geistig—, lern— und / oder kdrperbehinderten Menschen.” (Kreis in NW)
LWV verweist regelmaRig an Jugendamter, die dann als zweiter Erstattungstra-
ger zur Ubernahme verpflichtet werden sollen.” (Kreis in SN)

,Durch die in 8 36 SGB VIII geforderte Beteiligung eines Facharztes ist die Steu-
erungs— und Entscheidungsbefugnis der Jugendamter mehr als eingeschrankt.
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Es kommt immer h&ufiger vor, dass leistungsberechtigte Eltern selbst in Auftrag
gegebene Gutachten vorlegen und die unmittelbare Einleitung einer Therapie
fordern. Das Jugendamt wird gem. den Bestimmungen des § 36 SGB VIII dann
das Hilfeplanverfahren einleiten und das Vorliegen des Leistungsanspruchs ei-
genstandig bewerten missen. Erfahrungsgemafd bleibt juristisch betrachtet je-
doch von der Bewertungs— und Entscheidungskompetenz des Jugendamtes we-
nig udbrig, wenn ein Facharzt das Vorliegen einer seelischen Behinderung
diagnostiziert. An diesem Punkt sollte Uber eine Gesetzesanderung in der Form
nachgedacht werden, dass es nicht den Leistungsberechtigten obliegt, welchen
Gutachter sie aufsuchen bzw. welchen niedergelassenen Kinder— und Jugend-
psychiater sie einschalten. Vielmehr sollte es analog der Praxis im Krankenversi-
cherungsbereich so gehandhabt werden, dass die Leistungsberechtigten nach
der Antragstellung gem. § 35 SGB VIl einen unabh&ngigen, qualifizierten, von
Jugendamtern benannten Facharzt aufsuchen missen, der die Diagnostik durch-
fuhrt. (...) Der § 35a SGB VIII mutiert — insbesondere nach seiner Neufassung —
immer mehr zu einem im Jugendhilfegesetz verankerten Paragraph, der dazu
genutzt wird, in anderen Leistungsgesetzen bestehende Licken zu schlieRen.
Hierdurch werden der Jugendhilfe finanzielle Ressourcen entzogen, die an and-
ren sehr elementaren Stellen, an denen es um die Sicherung der Persdnlich-
keitsentwicklung von Kindern, die in existenziell bedrohlichen Verhaltnissen le-
ben, fehlen.” (Kreis in NW)

.Neben den steigenden Zahlen im Bereich der Teilleistungsstorungen (Lese—,
Rechtschreibschwéache, Rechenschwéche) ist seit dem letzten Quartal 2003 ein
enormer Anstieg bei den Fallzahlen bzgl. diagnostizierter ADS, ADHS* zu ver-
zeichnen. Auf Grund der privaten Beschulung dieses Personenkreises im Rah-
men des § 35a SGB VIl ist ein weiterer enormer Kostenanstieg zu erwarten.”
(kreisangehdrige Stadt in NW)

46

ADS = Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom; ADHS = Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und
Hyperaktivitat
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6. Zusammenfassende Auswertung und Schlussfolgerungen

Im Vorfeld der Einfuhrung des SGB IX wurde auf der einen Seite befiirchtet, dass die
Neuregelungen nicht kostenneutral bleiben, sondern zu zusatzlichen Belastungen flh-
ren wirden; andererseits wurde auch die Meinung vertreten, dass die Neuregelungen
nicht hinreichend konkret gefasst seien, um tberhaupt Wirkungen erzielen zu kénnen.

Zur Abschétzung der finanziellen Folgewirkungen, die das SGB IX auf die Trager der
Sozialhilfe und der o6ffentlichen Jugendhilfe hatte, wurde in einem ersten Schritt die
Ausgabenentwicklung der Jahre 2000 bis 2002 analysiert, wie sie von der amtlichen
Statistik abgebildet wird (Kap. 3). Fur die Gberértlichen Trager weist die Sozialhilfesta-
tistik zwischen den Jahren 2000 und 2002 eine Steigerung der Bruttoausgaben um 920
Mio. € bzw. 11,3% aus, die Einnahmen sind dort um 305 Mio. € bzw. 41,5% gestiegen.
Die Bruttoausgaben der ortlichen Tréager sind im gleichen Zeitraum um 152 Mio. € bzw.
16% gestiegen, deren Einnahmen um 17 Mio. € bzw. 31%. Inwieweit diese Entwick-
lung als Folgewirkung des SGB IX zu bewerten ist, oder sich darin eher andere Fakto-
ren niederschlagen, lasst sich aber auf der Ebene einer Auswertung der amtlichen Sta-
tistik nicht hinreichend klaren.

Um ein genaueres Bild von der erfolgten Entwicklung zu gewinnen, wurden daher wei-
tere Untersuchungsschritte unternommen: Zum einen wurden die (teilweise empirisch
gestutzten) Berechnungen der BAGUS Uberprift (Kap. 4), zum andern wurde auf der
Grundlage der Auswertung eigener Erhebungen bei den 6rtlichen Tragern der Sozial-
hilfe und o6ffentlichen Jugendhilfe die Auswirkung auf der Ebene der o6rtlichen Trager
abgeschatzt (Kap. 5).

Nach diesen empirischen Auswertungen und Berechnungen ist von den nachfolgend
zusammengefassten finanziellen Auswirkungen auf die 6ffentlichen Trager der Sozial-
hilfe und Jugendhilfe auszugehen.

6.1 Bilanz der Auswirkungen auf die Uberdrtlichen Sozialhilfetrager

Die Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe werden den Berechnungen in Kapitel 4 zufolge
mit rd. 44,8 Mio. € belastet, wenn man die Einnahmeverluste wegen Nicht—Anrechnung
des Arbeitsforderungsgeldes als Wirkung des SGB IX berticksichtigt, nicht aber das
Arbeitsforderungsgeld selbst. Nach den derzeitigen Schatzungen werden die tGberortli-
chen Trager insgesamt um 23,2 Mio. € entlastet, wobei Einsparungen im Verwaltungs-
bereich auf Grund von Pauschalierungsregelungen sich in der Ubergangsphase noch
nicht niederschlagen, aber langerfristig eine starkere Rolle spielen kénnen.
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Die Subtraktion des Entlastungsbetrages vom Belastungsbetrag ergibt eine Nettobe-
lastung der Uberdrtlichen Sozialhilfetrager in Héhe von rd. 21,6 Mio. € im Jahr 2002,
wobei langerfristig mogliche Entlastungen durch Verwaltungsvereinfachungen nicht
bertcksichtigt sind. Es wird aber auch seitens der tUberdrtlichen Trager der Sozialhilfe
damit gerechnet, dass sich Pauschalierungen auf langere Sicht in Form von héheren
Einnahmen und einem geringeren Verwaltungsaufwand bemerkbar machen werden.
Sofern dies eintritt, wird die festgestellte Nettobelastung durch diese Einnahmen und
Einsparungen geringer ausfallen bzw. wird relativiert.

Tabelle 33:

Ubersicht Be- und Entlastungen

A Auswirkungen auf Uberoértliche Trager
Mehrbelastung Mio. € pro Jahr

1 Arbeitsforderungsgeld 62,7

2 oder alternativ: Nicht-Anrechnung Arbeitsférderungsgeld 16,9

3 Wegfall Einkommens-/ Vermdgensprifung WfbM + TagFo 27,9

4 Zugangsfreie Manahmen der Reha (0]

5 Gebardensprachdolmetscher (0]

6 Nicht realisierte Erstattungsanspriche / Gutachterkosten (0]

7 Zuséatzlicher Verwaltungsaufwand O (unbekannt)
Summe Belastungen einschl. Arbeitsférderungsgeld 90,5
Summe ohne Arbeitsforderungsgeld 44,8 Mio. € in 2002
Entlastung

1 Mittagessen in WfbM + Tagesforderstatten 18,1

2 pauschaler Unterhaltsbeitrag 51

3 Verlangerung des Eingangsverfahrens Berufsbildung WfbM O (unbekannt)

4 MaRnahmen der med. Reha O (unbekannt)

5 geringerer Verwaltungsaufwand O (unbekannt)
Summe Entlastungen 23,2 Mio. € in 2002
Belastung abzugl. Entlastung (ohne Afg) 21,6 Mio. € in 2002
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6.2 Bilanz der Auswirkungen auf die ortlichen Sozialhilfe— und Jugendhil-
fetrager

Die ortlichen Trager der Sozialhilfe (und im Falle des § 35 a SGB VIl die der Jugend-
hilfe) werden den Berechnungen in Kapitel 5.2 zufolge mit 109,4 Mio. € belastet, wenn

e alle genannten Belastungen auf Bundesebene hochgerechnet werden — auch in
den Fallen, in denen rd. 90% der befragten Tréger explizit keine Belastung ange-
ben;

e die gesamte Steigerung der Hilfe nach § 35 a SGB VIII auf die mit dem SGB IX in
Kraft getretenen Neuregelungen zuriickgefthrt wird.

Allerdings ergibt dies ein verzerrtes Bild: Lediglich die Hilfen nach § 35 a SGB VIl
schlagen (mit 86 Mio. €) in nennenswerter Weise zu Buche, ansonsten ergeben sich
allenfalls noch bei der Friherkennung/ Frihférderung nennenswerte Betrdge, wahrend
sich in allen Ubrigen Bereichen keine Belastungen ergeben, die Uber ein geringflgiges
Niveau hinausreichen.

Die Schlussfolgerung, dass eine Belastung der ortlichen Trager in dieser Hohe allein
auf das SGB IX zurtickzufiihren sei, scheint aber nicht gerechtfertigt. In der Fachlitera-
tur ebenso wie in den Anhoérungen zur Einfihrung des SGB IX und in den Anmerkun-
gen im Rahmen unserer Befragung wird immer wieder darauf hingewiesen, dass gene-
rell steigende Fallzahlen in diesem Bereich zu registrieren seien; dies wird insbesonde-
re auf die gesellschaftliche Entwicklung, aber auch auf die von den befragten Jugend-
hilfetrdgern berichtete Kostenverlagerung seitens anderer Leistungstréager zuriickge-
fuhrt. Da eine kausale Verursachung durch das SGB IX nicht eindeutig belegbar ist und
aufgrund fachlicher Einschatzungen als wenig wahrscheinlich gelten kann, erscheint es
uns eher vertretbar, zunachst von einer Belastung der o¢rtlichen Trager der Sozialhilfe
von insgesamt 23,4 Mio. € auszugehen (Belastungen ohne § 35a SGB VIII).*’

47 Zweifelsfrei sind im Bereich der Hilfe nach 8 35a SGB VIl nicht unerhebliche Ausgaben-

steigerungen festzustellen. Diese zu grof3en Teilen als Folgewirkung des SGB IX auszu-
weisen ist allerdings sachlich nicht zu rechtfertigen. Bislang fehlen reprasentative Daten
zur Praxis des § 35a SGB VIII, auf deren Grundlage es mdglich wére zu analysieren,
welche verschiedenen Hilfearten die einzelnen Trager unter 8 35a SGB VIII verbuchen.
Erst dann kann eine Kostensteigerung hinsichtlich der verursachenden Faktoren unter-
sucht und ggf. auch teilweise als finanzielle Folgewirkung des SGB IX gewertet werden.
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Tabelle 34:

Ubersicht Be- und Entlastungen

B Auswirkungen auf grtliche Trager
Mehrbelastung Mio. € pro Jahr

1 Wegfall der Einkommens- und Vermdgensprifung 2,4

2 Gebardensprachdolmetscher 0,04

3 Neufassung 8§ 35 a SGB VIII 86,0 (wg. SGB 1X?)

4 Gutachterkosten 0,005

5 Nicht realisierte Erstattungsanspriche 6,0

6 Zustandigkeitsklarung 0,016

7 Qualitatsmanagement 0,006

8 Gemeinsame Servicestellen 0,024 (in 2003)

9 Beratungsleistungen 0

10  Fruherkennung und Frihférderung 14,9 (wg. SGB IX?)
Summe Belastungen 109,4 Mio. € in 2002

(wg. SGB 1X?)

Summe ohne 8 35a SGB VI1II 23,4 Mio. € in 2002
Entlastung

1 Reduzierung des Verwaltungsaufwands O (unbekannt)

2 Effektivierung von Leistungen, Barrierefreiheit ... O (unbekannt)
Summe Entlastungen O Mio. € in 2002
Belastung abzulgl. Entlastung (ohne SGB VI1II) 23,4 Mio. € in 2002

Die befragten Trager konnten nicht abschétzen, ob und ggf. in welchem Umfang es zu
einer Entlastung kommt. Aufgrund unserer Erhebungsergebnisse ist somit von einer
Nettobelastung in Héhe von rd. 23,4 Mio. € im Jahr 2002 auszugehen.

Hinzu kommt ein zuséatzlicher Verwaltungsaufwand, der nach den Angaben der ortli-
chen Trager hochgerechnet wurde. Allerdings sind die Angaben zum zeitlichen Mehr-
aufwand so geringfligig, dass die Umrechnung der Stundenangaben auf Vollzeitstellen
fur Deutschland insgesamt nur einen Umfang von 18 Personalstellen ergibt (Tabelle
35). Legt man jahrliche Personalkosten von 50.000 € pro Mitarbeiterstelle zu Grunde,
entspricht dies einer zusatzlichen Belastung in Hohe von 0,9 Mio. €, aber auch hier
missten Verwaltungseinsparungen gegengerechnet werden, die sich langerfristig
ergeben, sobald die Neuregelungen besser eingespielt sind.
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Tabelle 35:

Personal Mehraufwand:

Stellen Mio. € in 2002

entspricht bei Personalkosten v. 50.000 € pro Jahr

6 Zustandigkeitsklarung 3,0
7 Qualitditsmanagement 1,5
8 Gemeinsame Servicestellen 5,9
9 Beratungsleistungen 7,6
Summe Mehraufwand Personal ortlicher Trager 18,0

0,9

6.3

Nach den Analysen des ISG hat die Einfiihrung des SGB IX eher zur Belastung als zur
Entlastung der Trager der Sozialhilfe und 6ffentlichen Jugendhilfe gefiihrt. Gemessen
an den im Vorfeld geaul3erten Beflirchtungen fallen jedoch die Nettobelastungen, die
nach Berlcksichtigung von Einkinften und Verwaltungsentlastungen verbleiben, ver-

Schlussfolgerungen

gleichsweise geringflgig aus.

Tabelle 36:

Ubersicht Be- und Entlastungen

Zusammenfassung der Auswirkungen im Bezugsjahr 2002

Uberortliche Trager

héhere Leistungsausgaben
héhere Einnahmen

héherer Verwaltungsaufwand
Verwaltungsvereinfachung

Nettobelastung Uberoértliche Trager

ortliche Trager

héhere Leistungsausgaben
héhere Einnahmen

héherer Verwaltungsaufwand
Verwaltungsvereinfachung

Nettobelastung ortliche Trager

44,8 Mio. €
23,2 Mio. €

in der Ubergangsphase
langerfristig ja

21,6 Mio. €

23,4
keine

geringflugig
evtl. langerfristig

23,4
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Zwar gibt es innerhalb des untersuchten Gegenstandsbereichs einzelne Teilbereiche,
in denen im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2002 die Hohe der Ausgaben,
der Einnahmen und/ oder die Zahl der Falle sich stark verandert haben, doch lassen
sich dafir meist andere Faktoren und nur an wenigen Stellen das SGB X als eindeuti-
ge Ursache dieser Entwicklungen ausmachen. Hier sind insbesondere zwei Faktoren
Zu nennen:

1. Umstritten ist, ob das Arbeitsférderungsgeld, das die tberértlichen Sozialhilfetra-
ger nach § 43 SGB IX an Beschéftigte in Werkstatten fir behinderte Menschen
zahlen, als Auswirkung des SGB IX zu bericksichtigen ist oder als Auswirkung
der Sozialhilfereform 1996 und der seinerzeit verfolgten Intention, die Lage der
Werkstattbeschéaftigten zu verbessern. Wirde es als unmittelbare Folge dem
SGB IX zugerechnet, wiirden die Belastungen der tberortlichen Sozialhilfetrager
hdher ausfallen als hier ausgewiesen.

2. Fraglich ist, ob die im Kontext des SGB IX vorgenommene Neufassung des
§ 35a SGB VIl tatsachlich zu nennenswerten Kostensteigerungen gefiihrt hat,
oder ob diese vielmehr auf die steigende Inanspruchnahme der Hilfe bzw. die un-
terschiedliche Nutzung des 8 35a SGB VIII als Finanzierungsinstrument fur ver-
schiedene Hilfen zurickzufihren ist.

Es ist auch durchaus mdglich, dass sich der Umfang der Be— und Entlastungen in Zu-
kunft noch verandern wird: Einige Belastungen kdnnen sich langfristig deutlicher nie-
derschlagen, vor allem aber werden die durch Einfihrung von Pauschalbetréagen er-
warteten Einnahmen und Entlastungen der Verwaltung erst dann in vollem Umfang
zum Tragen kommen, wenn dieses Verfahren besser eingespielt, die Zahlungsver-
pflichtung zur Selbstverstandlichkeit geworden sind und aufwandige Widerspruchsver-
fahren auf wenige Ausnahmefalle beschrankt bleiben.
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Anhang

Fragebogen fir 6rtliche Sozialhilfetrager
Fragebogen fur ortliche Jugendhilfetrager

81



INSTITUT FUR
SOZIALFORSCHUNG
UND GESELLSCHAFTSPOLITIK

Fragebogen fir ortliche Sozialhilfetrager

Die finanziellen Folgewirkungen des SGB IX
- Fragebogen fur ortliche Sozialhilfetrager -

Hinweise zum Ausfillen:

Um finanzielle Folgewirkungen des SGB IX erkennen zu kdnnen, werden Daten vor und nach Inkrafttreten des SGB IX er-
fragt. Fur die Bereiche, in denen erst ab Inkrafttreten des SGB IX Anderungen zu verzeichnen waren, sind fur das Jahr 2000

keine Angaben erforderlich — die Felder sind dann entsprechend dunkel unterlegt.

Ansonsten tragen Sie bitte bei den nachfolgenden Fragen jeweils die Daten ein, die lhnen fur das jeweilige Jahr vorliegen.
=» Sollten in einem Bereich ,keine Falle* bei Ihnen aufgetreten sein, tragen Sie bitte eine ,0" ein. Vielen Dank.

=>» Sollten in einem Bereich keine Ausgaben oder keine Einnahmen zu verzeichnen sein, tragen Sie bitte ebenfalls ,0* ein.

Wegfall der Einkommens- und Vermoégensprufung (8§ 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 + 6 BSHG)

Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003

1. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fir
BSHG die medizinische Rehabilitation? (Satz 1 Nr. 5)
(z.B. fur Suchtkranke)

Summe der Kosten fur diese Falle:

2. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fur
BSHG  die Teilhabe am Arbeitsleben? (Satz 1 Nr. 6)1

Summe der Kosten fir diese Falle:

1 auBer in Werkstétten fir behinderte Menschen, in sonstigen Beschéaftigungsstatten und in Tagesforderstatten

Gebéardensprachdolmetscher (8 57 SGB 1X)

Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003

3. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fir
SGB IX Gebéardensprachdolmetscher ?

Summe der Kosten fir diese Falle:

4. In wie vielen Fallen Gbernahmen nach der Neu-
SGB IX regelung andere Leistungstréger die Kosten fir
Gebardensprachdolmetscher?

Wie hoch war die Summe der Minderausgaben?
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Neufassung des § 35 a SGB VIII
Fallzahl und K hr (in € Aafr
allzahl un osten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003
5. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fur
sGB Vil die Eingliederungshilfe fur seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche?
Summe der Kosten fur diese Falle:
Gutachterkosten nach 8 14 Abs. 5 SGB IX
Fallzahl und K hr (i Jahr
allzahl un osten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003

6. In wie vielen Fallen entstanden dem Sozialhilfetrager
SGB IX (nicht dem Gesundheitsamt) Kosten fur Gutachten ?

Summe der Kosten fir diese Gutachten:

Nicht realisierte Erstattungsanspruche nach Vorleistungen gem. § 14 Abs. 4 SGB IX

. Jahr
Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €) 2000 2001 2002 2003
7. In wie vielen Fallen konnten Erstattungsanspriiche
SGB IX nach Vorleistungen nicht realisiert werden?
Summe der nicht-realisierten Anspriche:
Zustandigkeitsklarung nach 8 14 SGB IX

Fallzahl und Aufwand h il

allzahl und Aufwand pro Jahr 2000 2001 2002 2003

8. In wie vielen Fallen war zunachst die
SGB IX Zusténdigkeit gem. § 14 SGB IX zu kléaren?

Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch diese Falle?

Wie hoch waren die zusatzlichen Sachkosten, die im
Rahmen der Zustandigkeitsklarung anfielen (in €)?
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Qualitatsmanagement nach 8 20 Abs. 2 SGB IX

Jahr
Fallzahl und Aufwand pro Jahr 2000 2001 2002 2003
9. Entstand durch MaBnahmen der Qualitatssicherung
SGB IX ein zusatzlicher zeitlicher Mehraufwand?
0 ja
0 nein
wenn ja:

Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch MalRnahmen der Qualitdtssicherung?

10. Fielen im Rahmen des Qualitdtsmanagements
SGB IX Sachkosten an?

0 ja

0 nein

wenn ja:

Wie hoch waren die zuséatzlichen Sachkosten
(in €)?

Bitte benennen Sie kurz die kostenrelevanten MaBhahmen und / oder Verfahren im Rahmen des
Qualitatsmanagements (z.B. Koordinierung nach § 10 SGB IX):

Gemeinsame Servicestellen nach § 22 ff SGB 1X

Jahr
2000 2001 2002 2003

Personal- und Sachkosten pro Jahr

11. Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
SGB IX entstand durch die Mitwirkung an Servicestellen?

Wie hoch waren die Sachkosten, die durch die
Mitwirkung an Servicestellen entstanden (in €)?
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Beratungsleistungen im Zusammenhang mit SGB IX

Jahr
2000 2001 2002 2003

Fallzahl und Aufwand pro Jahr

12. In wie vielen Fallen wurden Beratungen im
SGB IX Zusammenhang mit SGB IX durchgefihrt?

Entstand durch die Beratung

ein zusatzlicher zeitlicher Mehraufwand?
0 ja

0 nein

wenn ja:

Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch diese Beratungen?

13. Fielen im Rahmen der Beratungen zusatzliche
SGB IX Sachkosten an?

0 ja

0 nein

wenn ja:

Wie hoch waren die zuséatzlichen Sachkosten
(in €)?

Bitte schildern Sie kurz, wodurch die zusatzlichen Sachkosten entstanden sind:

Friherkennung und Fruhférderung nach § 30 Abs. 2 und 3 SGB IX

Jahr
2000 2001 2002 2003

Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €)

14. In wie vielen Fallen entstanden Kosten fir

SGB IX Leistungen zur Friherkennung und Friuhférderung
von behinderten und von Behinderung bedrohten
Kindern?

Summe der Kosten fir diese Falle:

15. Wie viele Falle konnten in die Kostentragerschaft
SGB IX anderer Leistungstrager ubergeben werden?

Summe der Minderausgaben fir diese Félle:
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Reduzierung des Verwaltungsaufwandes (8 43 Abs. 2 Satz 3 BSHG)

Aufwand pro Jahr (in €) 2001 2002 2003

16. In welchem AusmaR (in Stunden) konnte der
Verwaltungsaufwand reduziert werden, z.B. durch:
* schnellere Leistungserbringung anderer Rehabilitationstrager
* Nutzung vorhandener Gutachten
* Beratungstatigkeit anderer Rehabilitationstrager

In welcher Hohe konnten dadurch Sachkosten eingespart
werden (in €)?

Bitte benennen Sie kurz die Art der Sachkosten, bei denen Minderausgaben zu verzeichnen waren:

Effektivierung von Leistungen, Barrierefreiheit, Verlangerung der Eingangsverfahren

Aufwand pro Jahr (in €) 2001 2002 2003

17. In welcher Hohe (in €) waren auf Grund der Effektivierung der
Leistungen vorrangiger Trager Minderausgaben zu verzeichnen?
(z.B. durch Integrationsdienste und -projekte anstelle einer Forderung
in Werkstéatten fur behinderte Menschen)

In welcher H6he konnten dadurch Sachkosten eingespart
werden (in €)?

Bitte benennen Sie kurz die Leistungen, durch die Minderausgaben verzeichnet werden konnten:

18. In welcher Hohe (in €) entstanden auf Grund der Barrierefreiheit von
Sozialleistungen und Sozialverwaltungen Minderausgaben, da dadurch

Leistungen der Sozialhilfe entbehrlich wurden?

Bitte geben Sie uns fur eventuelle Ruckfragen Ihre Adresse an:
Sozialamt:

O Stadt O Kreis

Ansprechpartner / Ansprechpartnerin:

O Herr O Frau
NAME. e
TelefOoNNUMMIEI: e e e e e e ees

Haben Sie vielen Dank fur Ihre Mithilfe!
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Fragebogen fir ortliche Jugendhilfetrager

Die finanziellen Folgewirkungen des SGB IX
- Fragebogen fur ortliche Jugendhilfetrager -

1. Mit EinfiUhrung des SGB IX wurde der Begriff der Behinderung neu formuliert und 8 35a SGB VIII: entsprechend
neu gefasst. In wie vielen Fallen wurde Eingliederungshilfe gewahrt?

Eingliederungshilfe (8 35a SGB VIII)

Jahr
2000 2001 2002 2003

Fallzahl und Kosten pro Jahr (in €)

In wie vielen Fallen wurde Eingliederungshilfe
fur seelisch behinderte Kinder
und Jugendliche nach § 35a SGB VIII gewéhrt?

Summe der Kosten fir diese Falle:

Falls keine Zahlen vorliegen und auch keine qualifizierten Schatzungen vorgenommen werden konnen:
Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Fallzahlen von 2000 bis 2003 fur die Hilfe nach § 35a SGB VIII?

O angestiegen, um etwa % O gleich geblieben O gesunken, um etwa %

wenn ein Anstieg der Fallzahlen zu beobachten ist:
Ist dieser Anstieg in erster Linie auf den Anstieg aus dem Bereich der Teilleistungsstérungen, d.h. der Lern—, Lese—, Recht-

schreib— oder Rechenstérungen, zuriick zu fuhren?

O ja O nein O nur in Einzelfallen

2. Hat durch die Anderung des § 35a SGB IX eine Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises stattge-
funden?
O ja O nein O nur in Einzelfallen

3. In 8 14 SGB IX (Zustandigkeitsklarung) sind Vorschriften fur die Zustadndigkeitsklarung definiert, die auch fur

Antrage auf Leistungen nach 8§ 35a SGB V111 gelten. Wie haben sich zwischen 200 und 2003 die Fallzahlen ent-
wickelt, in denen zunachst die Zustandigkeit zu klaren war?

Zustandigkeitsklarung nach § 14 SGB IX

Jahr
2000 2001 2002 2003

Fallzahl und Aufwand pro Jahr

In wie vielen Fallen war zunachst die
Zustandigkeit gem. § 14 SGB IX zu klaren?

Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch diese Falle?

Wie hoch waren die zuséatzlichen Sachkosten, die im
Rahmen der Zustandigkeitsklarung anfielen (in €)?

Falls keine Zahlen vorliegen und auch keine qualifizierten Schatzungen vorgenommen werden kdnnen

> bitte weiter mit der Folgeseite
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Falls keine Zahlen vorliegen und auch keine qualifizierten Schatzungen vorgenommen werden konnen:
Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Fallzahlen bzgl. der Zusténdigkeitsklarung ein?

O angestiegen, um etwa % O gleich geblieben O gesunken, um etwa %

Wie schéatzen Sie den durch die Zustandigkeitsklarung nach 8 14 SGB IX bedingten Arbeitsmehraufwand ein?
O gering O mittel O hoch O nur in Einzelfallen relevant

Durch das SGB IX soll die Beratung gestarkt werden und potenziell Leistungsberechtigten soll der Zugang zu
Leistungen des SGB IX erleichtert werden, indem ein Rehabilitationstrager sie berat. Dies kann in Form einer Be-
ratung durch den jeweiligen Leistungstrager sein, es kann aber durch die Mitwirkung bei bzw. die Zusammenar-
beit mit Gemeinsamen Servicestellen (88 22 ff SGB 1X) geschehen. Zunédchst geht es um Beratungsleistungen,
die Sie als Rehabilitationstrager durchfuhren.

Beratungsleistungen im Zusammenhang mit SGB IX

Jahr
2001 2002 2003

Fallzahl und Aufwand pro Jahr

In wie vielen Fallen wurden Beratungen im
Zusammenhang mit SGB IX durchgefiihrt?

Entstand durch die Beratung

ein zusatzlicher zeitlicher Mehraufwand?
ja
nein

wenn ja:

Welcher zeitliche Mehraufwand (in Stunden)
entstand durch diese Beratungen?

Fielen im Rahmen der Beratungen zusatzliche
Sachkosten an?

ja
nein
wenn ja:

Wie hoch waren die zusatzlichen Sachkosten
(in €)?

Bitte schildern Sie kurz, wodurch die zuséatzlichen Sachkosten entstanden sind:

Nun mochten wir von lhnen wissen, ob Sie eine Gemeinsame Servicestelle kennen und wenn ja, in welcher Form
Sie an einer Gemeinsamen Servicestelle nach 88 22 ff SGB IX beteiligt sind.

a) Eine Gemeinsame Servicestelle ist mir bekannt. O ja [ nein
b) Bei uns (in der Stadt / im Kreis) gibt es eine Gemeinsame Servicestelle. O ja O nein
c) Wir sind in die Arbeit der Gemeinsamen Servicestelle mit einbezogen. O ja O nein

wenn in lhrer Stadt / lhrem Kreis eine Servicestelle existiert:

a) Wir sind Teil der Servicestelle. O ja O nein
b) Wir haben Kontakt zur Servicestelle. O ja O nein
c) Die Zusammenarbeit mit der Servicestelle ist gut O ja [ nein
d) Die Kontakte beschranken sich auf wenige Einzelfélle. O ja O nein
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Fur weitere Anmerkungen zu den finanziellen Folgewirkungen des SGB IX:

Bitte geben Sie uns fur eventuelle Rickfragen lhre Adresse an:

Jugendamt:

O Stadt O Kreis

Ansprechpartner / Ansprechpartnerin:

O Herr O Frau
NAME. e
Tl ONNUIMIMIET . i i e e e e

Haben Sie vielen Dank fur lhre Mithilfe!

89



	1. Vorbemerkung
	2. Gegenstand und Methode der Untersuchung
	2.1 Gegenstand und Zielsetzung der Untersuchung
	(1) Mögliche Mehrkosten durch materielle Rechtsänderungen
	(2) Mögliche Mehrkosten durch zusätzlichen Verwaltungsaufwan
	(3) Refinanzierung durch das SGB IX


	2.2 Methoden der Evaluation
	(1) Quantitative Methoden
	(2) Qualitative Methoden
	(3) Arbeitsschritte




	3. Veränderungen im Spiegel der amtlichen Statistik
	3.1 Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen
	3.2 Entwicklung einzelner Einnahmearten
	3.3 Unterschiedliche Entwicklung von stationärer und ambulan
	3.4 Unterschiedliche Belastungen von örtlichen und überörtli


	4. Auswirkungen des SGB IX auf die überörtlichen Träger der 
	4.1 Mehrbelastungen der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
	(1) Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX
	(2) Nicht–Anrechnung des Arbeitsförderungsgeldes nach § 85 A
	(3) Wegfall der Einkommens– und Vermögensprüfung für Werksta
	(4) Mehrkosten durch zugangsfreie Maßnahmen der medizinische
	(5) Mehrkosten für Gebärdensprachdolmetscher
	(6) Nicht realisierte Erstattungsansprüche (§ 14 Abs. 4 SGB 
	(7) Zusätzlicher Verwaltungsaufwand
	4.2 Entlastungen der überörtlichen Träger der Sozialhilfe
	(1) Mehreinnahmen durch Kostenbeitrag zum Mittagessen in Wer
	(2) Mehreinnahmen durch Erhebung eines pauschalen Unterhalts
	(3) Verlängerung von Eingangsverfahren und Berufsbildungsber
	(4) Einsparungen bei Maßnahmen der medizinischen Rehabilitat
	(5) Entlastung der Verwaltung


	5. Finanzielle Folgewirkungen des SGB IX auf die örtlichen T
	5.1 Finanzielle Folgewirkungen auf die örtlichen Sozialhilfe
	(1) Erhebung bei örtlichen Sozialhilfeträgern
	(2) Ergebnisse der ISG–Erhebung bei örtlichen Sozialhilfeträ

	5.2 Finanzielle Folgewirkungen auf die örtlichen Jugendhilfe
	(1) Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII im Spiegel der S
	(2) Erhebung des ISG bei örtlichen Jugendhilfeträgern
	(3) Ergebnisse der ISG–Erhebung bei örtlichen Jugendhilfeträ




	6. Zusammenfassende Auswertung und Schlussfolgerungen
	6.1 Bilanz der Auswirkungen auf die überörtlichen Sozialhilf
	6.2 Bilanz der Auswirkungen auf die örtlichen Sozialhilfe– u
	6.3 Schlussfolgerungen


	Anhang

